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Präsident Dr. Dr. Hundhammer eröffnet die Sit
zung um 9 Uhr 1 Minute. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich eröffne die 
137. Vollsitzung des Bayerischen Landtags. 

Ich bitte den Schriftführer, die Liste der Ent
schuldigungen bekanntzugeben. 

·~J 
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Gräßler, Schriftführer: Nach Artikel 5 Absatz 2 
des Aufwandsentschädigungsgesetzes sind entschul
digt . oder beurlaubt die Abgeordneten Elzer, 
Dr. Fischbacher, Geiger, Greib, Dr. Huber, Kaifer, 
Kraus, Dr. Müller, Nerlinger, Piechl, von Rudolph, 
Dr. Schweiger, Dr. Seitz, Strohmayer) Dr. Weiß. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich habe vor Ein
tritt in die Tagesordnung dem Hohen Hause fol
gendes bekanntzugeben: 

Es liegt vor eine Einladung des Herrn Minister
präsidenten zur Teilnahme an der auf kommenden 
Samstagvormittag 10 Uhr 20 Minuten angesetzten 
offiziellen Feier der bayerischen Staatsregierung 
anläßlich des T a g es d e s B a um es 1953. Der 
Herr Ministerpräsident lädt den Landtag zur Teil
nahme an der Feier ein, bei der hier in München 
der erste Schulwald der Münchener Oberschulen 
begründet werden soll. Die Abgeordneten, die die 
Möglichkeit haben, an der Feier am Samstagvor
mittag teilzunehmen, sind auch eingeladen, bei 
dieser Gelegenheit einen Baum zu P.fianzen. 

Ähnliche Veranstaltungen finden in verschiedenen 
Teilen des Landes statt, so daß der eine oder andere 
Abgeordnete in seinem Wahlkreis oder an anderer 
Stelle an einer derartigen Feier teilnehmen kann. 
Wem es aber möglich ist, in München zu sein, der 
ist ausdrücklich eingeladen, an der hiesigen Feier 
teilzunehmen. 

Von der Leitung der Deutschen Handwerksmesse 
liegt eine Einladung an den Landtag vor zur Be
sichtigung der Ha n d w e r k s m e s s e. Ich schlage 
vor, diese Besichtigung auf kommenden Freitag 
anschließend an die Vollsitzung anzuberaumen. Ich 
glaube, daß es möglic..1. sein wird, die Vollsitzung 
am Freitag so frühzeitig zu beenden, daß wir etwa 
um 1/211 Uhr oder 11 Ul].r in die Ausstellung kom
men können. Eine andere Möglichkeit besteht nicht; 
denn wir können nicht wegen der Ausstellungsbe
sichtigung die Sitzung ausfallen lassen, da die Ta
gesordnung doch sehr umfangreich ist und zunächst 
wohl die zwingende Arbeit getan werden muß. 

Der Herr Abgeordnete Stock bittet ums Wort. 

Stock (SPD): Sie wissen, Herr Präsident, daß ich 
Ihnen ohne weiteres beipflichte. Auch ich bin für 
die Arbeit. Die sozialdemokratische Fraktion hat 
aber am Freitag, Samstag und Sonntag in Nürn
berg-Fürth Sitzung, so daß wir alle am Freitag 
spätestens um 11 Uhr 3 Minuten wegfahren müs
sen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Geschäftsord
nung hat das Wort der Herr Abgeordnete Dr. Baum
gartne;r. 

Dr.Baumgartner (BP): Ich möchte namens mei
ner Fraktion vorschlagen, heute nachmittag Voll
sitzung zu halten. Die .Fraktionen haben die Ta
gesordnung doch durchberaten, und wenn wir 
heute nachmittag Vollsitzung halten, kommen wir 
mit der Zeit am Freitag besser hinaus. 

Präsident Dr. Hundhammer:· Ebenfalls zur Ge
schäftsordnung nimmt das Wort der Herr Abge
ordnete Meixner. 

Meixner (CSU): Ich muß leider namens meiner 
Fraktion dem Vorschlag des Herrn Kollegen 
Dr. Baumgartner widersprechen. Wir wollen heute 
nachmittag eine Reihe anstehender wichtiger Fra:. 
gen grundsätzlicher Art in unserer Fraktion be
handeln. Ich bitte daher an der Übung festzuhal
ten, daß der Mittwochnachmittag für die Fraktio- . 
nen freigehalten wird. 

Stock (SPD): Ich muß mich für meine Fraktion 
dem anschließen. Wir müssen unbedingt eine Frak
tionssitzung haben. 

Präsident Dr. Hundhammer: Nachdem zwei große 
Fraktionen dem Vorschlag des Herrn Kollegen 
pr. Baumgartner widersprochen haben, wird auf 
seine Durchführung verzichtet. Es bleibt also bei 
dem Weg, den ich eingangs vorgeschlagen habe, 
nämlich zu versuchen, die Tagesordnung so rasch 
und zügig aufzuarbeiten, daß am Freitagvormittag 
für den Großteil der Landtagsmitglieder die Mög
lichkeit besteht, die Ausstellung zu besichtigen. Zu 
einem anderen Zeitpunkt kann der Besuch nicht 
,anberaumt werden. Wir können nicht wegen der 
Ausstellungsbesichtigung eine Vollsitzung ausfallen 
lassen, nachdem Arbeit in beträchtlichem Umfange 
vorliegt. · 

Außerdem möchte ich bekanntgeben - und da 
hoffe ich, daß sich die Abgeordneten möglichst voll
zählig beteiligen -, daß anschließend an die heu
tige Vormittagssitzung in der Landtagsgaststätte 
das durch die Presse bereits bekanntgegebene 
Fischessen stattfindet. Alle Mitglieder des Hohen 
Hauses sind hierzu eingeladen. 

Wir treten nun in die Tag e s o r d nun g ein. 

Ich rufe auf. die Ziffer 4 der Tagesordnung: 

Antrag des Abgeordneten Dr. Geislhör1.nger 
betreffend Einsetzung eines Untersuchungsaus
schusses zur Prüfung der Staatsbürgschaften 
für Filmkredite (Beilage 3940). 

Ich würde es für zweckmäßig halten, hiermit Zif
fer 2 der Nachtragstagesordnung zu verbinden: 

Bericht des Prüfungsausschusses für Kredit
. fragen betreffend Überprüfung alter Film

bürgschaften. 

Der Bericht ist vervielfältigt und wurde bereits 
verteilt. Er muß aber hier erstattet werden. 

Zur Geschäftsordnung hat das Wort erbeten der 
Herr Abgeordnete Dr. Baumgartner. 

Dr. Baumgartner (BP): Herr Kollege Dr. Geisl
höringer ist zwar augenblicklich noch nicht an
wesend, ich möchte aber doch den Antrag stellen, 

. die Behandlung seines Antrags auf Einsetzung 
eines u.ntersuchungsausschusses bis zur nächsten 
Tagesordnung zurückzustellen, nachdem inzwischen 
verschiedene Schriften verteilt wurden und die 
Fraktionen doch Gelegenheit haben müssen, diese 
Unterlagen in Ruhe zu studieren. Ob der Herr 
Präsident den Bericht über die i:q.zwischen erfolgte 

2 
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(Dr. Baumgartner [BP]) 

Prüfung nicht trotzdem dem Hause vortragen las
sen will, ist eine andere Frage. 

(Abg. Stock: Den müssen wir ja auch erst 
studieren!) 

Ja, den müßte man auch zunächst studieren. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich gla1fbe, es ist 
doch richtiger, den Bericht des Prüfungsausschus
ses jetzt entgegenzunehmen. Die Debatte über die 
beiden Punkte kann dann verbunden werden; denn 
eine sachliche Zusammenziehung dieser beiden 
Punkte ist wohl zweckmäßig. Ich erteile also Herrn 
Kollegen Rabenstein das Wort zum Bericht des 
PrUfungsausschusses für Kreditfragen betreffend 
Überprüfung alter Filmbürgschaften. Im übrigen 
wird dem Antrag des Herrn Kollegen Dr. Baum
gartner stattgegeben. Punkt 4 unserer Tagesord
nung ist also auf die Tagesordnung der nächsten 
Sitzung zu setzen. 

Rabenstein (FDP), Berichterstatter: Herr Präsi
dent, Hohes Haus, meine Damen und Herren. Der 
Bayerische Landtag beschloß in seiner 46. Sitzung 
am 18. Oktober 1951, dem Prüfungsausschuß für 
Kreditfragen die Überprüfung der a 1 t e n Film
bürgschaften zu übertragen. 

3 Filme der König-Film GmbH. 
1 Film der H. K. M. Film GmbH. 
3 Filme der Ostermeyer-Film GmbH. 
2 Filme der Apollo-Film GmbH. 
2 Filme der Klagemann-Film GmbH. 
3 Filme der Dornas-Film GmbH. 
3 Filme der Venus-Film GmbH. 
1 Film der Delta-Film GmbH. 
1 Film der Pfeiffer-Filmproduktion 
1 Film der Haky-Film GmbH. 
6 Filme der Allegro-Film' GmbH. 
3 Filme der Merkur-Film GmbH. 
1 Film der Orbis-Film GmbH. 
1 Film der Badal-Filmproduktion 
2 Filme der Dörfler-Film GmbH. 
1 Film der Condor-Film o. H. G. 
1 Film der Oska-Film GmbH. 
1 Film · der Stra-Film GmbH. 
2 Filme der Gehr. Diehl-Film 
2 Filme der Gg. Witt-Film GmbH:· 
1 Film der Rondo-Film GmbH. 
1 Film der Trianon-Film KG. 
1 Film der Panther-Film GmbH. 

Es war nachzuprüfen, ob und inwieweit staat
liche Stellen bei der Hergabe von Filmbürgschaf
ten fahrlässig gehandelt haben, ob durch das Ver
sagen staatlicher Stellen die Kredite beziehungs
weise Bürgschaften zu Verlust gingen. Es waren 
alle die Filmbürgschaften zu überprüfen, die bis zu 
diesem Zeitpunkt, also dem 18. Oktober 1951, als 
überfällig gemeldet waren. Die aufgeführten Zah
len sind nach dem Stand vom 3 1. 1 2. 1 9 5 2 er
rechnet. Der Prüfungsausschuß für Kreditfragen 
beauftragte den Abgeordneten Ernst Rabenstein 
als Berichterstatter, den Abgeordneten Hans Sei
bert als Mitberichterstatter. 

Der Untersuchung lagen die Akten des Wirt
schaftsministeriums, die Akten des Filmbeirats der 
Filmfinanzierungsgesellschaft, der Ermittlungsakt 
gegen Unbekannt der Staatsanwaltschaft, sowie 
eine Verleiherklärung, ein Finanzierungsvertrag 
zwischen der Filmfinanzierungs-GmbH. München 
und den Produzenten und ein Treuhandvertrag zu
grunde. Einzelbesprechungen wurden mit dem Ge
schäftsführer des Produzentenverbandes, mit Pro-

, duzenten und Banken durchgeführt. Die Akten des 
Ministeriums waren klar und übersichtlich geführt, 
so daß alle auftretenden Zweifelsfragen irgendwie 
ihre Erklärung fanden. 

Die Überprüfung alter Filmbürgschaften er
streckte sich auf 45 Filmvorhaben. Zu überprüfen ' 
waren: 

Bürgschaft DM 1 631 250.-

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" „ 

" 
"· 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" „ 
„ 

" 
" „ 

" 
" 
" 
" 
" 
" „ 

" „ 

" „ 

" „ 

„ 

250 000.-
1315 000.-
1 080 000.-
1 070 000.---,-
1535000.-
2 060 000.-

521000.-
250 000.-
360 ÖQ0.-

3 368 000.-
1890 000.-

935 000.-
940 000.-
900 000.-
690 000.-
480 000.-
550 000.-'-
145 000.-'-

1251 250.-
700 000.-

665 000.-
629 000.-

2 Filme der Neuen Deutschen Filmgesellschaft „ „ 1067000.-

zusammen 45 Filme bei 24 Produzenten Bürgschaft DM 24 283 478.-

--------------------
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(Rabenstein [FDP]) Übertrag: DM 24 283 478.-

Hiezu kommen die angefallenen Kosten, die der Staat mitübernehmen mußte, 
und zwar: 
Apollo-Film 
Klagemann-Film 
Dornas-Film 
Venus-Film 
Pfeiffer-Film 
Haky-Film 
Allegro-Film 
Merkur-Film 
Badal-Film 
Condor-Film 
Astra-Film 
Rondo-Film 
Trianoi:J.-Film 

DM 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

84 099.-
14 089.-
38 903.-,-

-134171.-
30 020.-
12 908.-

166 037.-
143 281.-
104152.-
98 294.-

18 411.-
49 037.-
82 252.-

zusammen. DM 975 654.

so daß sich der Gesamtbetrag von 

ergibt. 

DM 975 654.-

DM 25 259 132.-

Aus diesen Bürgschaftsverträgen flossen an den bayerischen Staat zurück: 
König-Film GmbH. DM 1114 000.-
H.K.M:-Film GmbH. „ 250 000.-
Östermayer-Film 
Delta-Film GmbH. 
Merkur-Film GmbH. 
Dörfler-Film GmbH. 
Diehl-Film 
Gg. Witt-Fiim GmbH. 
Neue Deutsche Filmgesellschaft 

·Orbis-Film GmbH. 
Apollo-Film .GmbH. 
Dornas-Film GmbH. 
Venus-Film GmbH. 
Allegro-Film GmbH. 
Panther-Film GmbH. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

1315 000.-
433 000.-
502 000.-
900 000.-. 
145 000.-
928 200.-

1 067 000.-
18 841.-

11000.-
98 000.-
21650.-

153 275.-
332 082.-

zusammen DM 7 289 048.

Durch Regreßeingänge wurden vereinnahmt: 
Apollo-Film DM 
Dornas-Film 

" 
Venus-Film 

" Pfeiffer-Film 
" 

Haky-Film 
" 

Allegro-Film 
" 

Merkur-Film 
" 

Orbis-Film 
" 

Badal-Film 
" Condor-Film 
" 

Astra-Film 
" 

Rondo-Film 
" 

Oska-Film 
" 

zusammen DM 

Die Eingänge beziffern sich insgesamt auf· 

2 843.-
64 074.-

130116.-
36 675.-
17 257.-

180 606.-
18 614.-
11966.-
15 373.-
11044.-
49 748.-
1062.-

42115.-
581493.-

DM 7 870 541.-
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(Rabenstein [FDP]) 

Mit ziemlicher Sicherheit kann mit dem Eingang nachfolgender Posten ge
rechnet werden: 

König-Film GmbH. 
(Staffelsicherung) 

Gg. Witt-Film GmbH. 
(Staffelsicherung) 

Delta-Film GmbH. 
Panther-Film GmbH. 
Merkur-Film GmbH. 
Union Filmverleih 

(bereits vereinnahmt, 
muß noch verrechnet 

DM 517 250.-

DM 322 800.
DM 88 978.-
DM 296 918.-
DM 275 000.-

werden) DM 243 000.- DM 1743 946.-

Wenn man die noch mit Sicherheit zu erwartenden Posten 
den Eingängen hinzuzählt, ergibt sich ein Betrag von 
zusammen · DM 9 614 487.

DM 15 644 645.-so daß aus den 4 5 F i,l.m vorkommen ein Verlust von 

errechnet wird. Dieser :Setrag muß v o r e r s t f ü r 
v er 1 o r e n angesehen werden. Damit soll aber 
nicht gesagt sein, daß mit den Filmen aus den überM 
fälligen Bürgschaften nichts mehr begonnen wer
den kann. Es muß vielmehr alles versucht werden, 
damit auch ein Teil dieser Filme mit guten Filmen 
gekoppelt an Verleiher weitergegeben wird. 

Nach dem Zusammenbruch Deutschlands wurde 
das Ufa-Vermögen von den Besatzungsmächten be
schlagnahmt, die Filmproduktion war verboten. 
Erst später wurde einzelnen Produzenten ein e 
Lizenz durch die Besatzungsmächte erteilt: Ehe
malige Herstellerfirmen waren ausgeschaltet, da 
sie irgendwie belastet waren. Fast alle Proßuzen
ten hatten kein eigenes Kapital, zum Teil waren 
sie stark verschuldet. 

Der deutsche Film war ehedem sehr exportinten
siv. Nach dem Zusammenbruch wurde das deutsche 
Gebiet von ausländischen Filmen überflutet, die 
zum großen Teil sehr schlecht waren. Der Ruf nach 
dem deutschen Film wurde immer stärker. Es war 
deshalb die Frage vonseiten des Staates zu beant
worten: Soll dem Film geholfen werden und wie 
soff geholfen werden? 

In anderen Staaten Europas ist man zu Subven
tionen übergegangen; in Deutschland versuchte 
man durch Staatsb"Urgschaften zu helfen. Die Mi
nisterien standen vor einer fast unlösbaren Auf
gabe, da Fachleute nicht vorhanden waren. Es be
stand aber ein öffentliches Interesse, die Filmpro
duktion auch in Deutschland wieder aufzubauen. 
Daß Lehrgeld gezahlt werden würde, war allen am 
Aufbau des deutschen Films Beteiligten klar. Es 
ging darum, die Ausfälle auf ein Minimum zu be
schränken. -

Während die ersten Filme direkt von den Mini
sterien genehmigt wurden, ist man sehr bald dazu 
übergegangen, Sicherungen für den Staat einzu,
bauen. Man hat die Produzenten und Verleiher 
durch Ver~räge festgelegt. Wenn sich heute zeigt, 

daß diese Verträge viele Lücken hatten, so konnte 
dies anfänglich kaum vorausgesehen werden. 

Schön am 4. Januar 1950 wurde als Überprü
fungsorgan die Filmfinanzierungsgesellschaft (Fifi) 
gegründet. Als Gründungsmitglieder zeichneten: 

1. Die Bayer. Bank für Handel und Industrie, 
2. die Bayer. Staatsbank, 
3. die Bayer. Kreditbank, 
4. die Bayer. Diskontobank, 
5. die Bayer. Hypotheken- und Wechselbank, 
6. die Bayer. Vereinsbank A.G. 

Als Geschäftsführer dieser Überwachungsorganisa
tion wurden die Herren Rechtsanwalt kilchert und 
ab Oktober 1950 Herr Dr. Most bestellt. Der 
Filmfinanzierungs-GmbH. oblag die sachliche und 
stoffliche Überprüfung der Filmvorhaben. Als 
Prüf- und Überwachungsstelle hatte sie die Auf
gabe, in erster Linie dem bayerischen Staat gegen
über die wirtschaftlich rentable Auswertung der 
Filmvorhaben zu gewährleisten, sie sollte für die 
Abdeckung der staatsverbürgten Kredite Sorge 
tragen. - Ursprünglich - wie wohl aus der Zu
sammensetzung der Filmfinanzierungs-GmbH. er
sichtlich ist, dürfte an die Finanzierung der Film
vorhaben durch diese Banken, oder über diese 
Banken gedacht worden sein. Der Produzent hatte 
bei Einreichung eines Bürgschaftsantrages an die 
Filmfinanzierungsgesellschaft das Drehbuch, eine 
Kalkulation, eine Besetzungsliste und einen Ver
leihvertrag vorzulegen. Die Fifi überprüfte diese 
Unterlagen und reichte dann ihrerseits, wenn sie 
das Filmvorkommen für würdig erachtet hatte, den 
Bürgschaftsantrag an das Wirtschaftsministerium 
weiter. Die Filmfinanzierungs-GmbH. sicherte sich 
ihrerseits, indem sie zur Überwachung die Treu
hand-Union-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ein
schaltete. Warum man nicht, wie d i e s h e u t e 
geschieht, die Treuhand-Union allein mit 
dieser Aufgabe betraute und die Fifi zwischenw 
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schaltete, kann nicht recht erklärt werden. Diese 
Zwischenschaltung kostete den Produzenten' im
merhin eine Gebühr, bei 36 Filmen, von 391 000 DM. 
Diese Kosten waren V o r a b z u g s k o s t e n und 
mußten zuerst aus dem Einspielergebnis abgedeckt 
werden. Die zum Teil außerordentlich hohen Zin
sen, bedingt durch das hohe Risiko, und die oben 
genannten Gebühren mußten die im Aufbau be
griffene Filmproduktion stark belasten. 

Herr Rechtsanwalt Kilchert war als Fachmann 
in Filmfragen sehr empfohlen worden, so daß auch 
die Ministerien ihn als den geeigneten· Mann für 
den Geschäftsführerposten der Filmfinanzierungs
Gm bH. ansehen mußten. 

Herr Rechtsanwalt Kilchert dürfte auch die Ver
träge der Fifi verfaßt haben. Die V e r 1 e i h ..:. Er
klärung enthält unter anderem folgende Formulie
rungen: 

„Wir erklären ausdrücklich, daß die darin 
enthaltenen Vereinbarungen, soweit sie uns 
berühren, auch für uns verbindlich anerkannt 
werden. Sollten Vereinbarungen dieses Ver• 
trages sich von Bestimmungen unseres Ver
leihvertrages unterscheiden, so können wir uns 
hierauf n ich t b e r u f e n , vielmehr haben 
die Bestimmungen des Vertrages ... den Vor
rang. 

Wir verpflichten uns, die auf den Produzen
ten fallenden Einspielergebnisse - soweit sie 
an Filmfinanzierung a b g e t r e t e n sind -
termingerecht unmittelbar an die von der 
Filmfinanzierungsgesellschaft m. b. H. .Mün
chen angegebene Steiie abzuführen, bis uns 
von der Filmfinanzierungs-,GmbH. mitgeteilt 
worden ist, daß der gegebene Kredit, zusätz
lich Zinsen und Kosten, abgedeckt ist. 

Wir verpflichten uns ferner zur Abführung 
der Gewinnbeteiligung der Filmfinanzierungs
gesellschaft gemäß Ziffer 6 d des Vertrages 

· direkt an die Filmfinanzierungsgesellschaft. 
- etwas später im Vertrag: 

Falls vor Abdeckung des in vorstehendem 
Vertrage vom ... besicherten Kredites der 
Verleihvertrag aus irgendeinem in unserer 
Person liegendem Grunde vorzeitig beendet 
wird, werden w i r s ä m t 1 i c h e K o p i e n 
einschließlich der des Vorspannfilmes und Bei
programms, sämtliches Reklamematerial, sowie 
sämtliche Theaterverträge und Korrespondenz 
und Buchungsunterlagen auf Anfordern un
verzüglich und ohne Einrede an Filmfinanzie
rung herausgegeben oder dieser zur Verfü
gung stellen usw." 

Der Vertrag, der vom Produzenten mit der 
Fifi geschlossen werden mußte, enthält auf Seite 3 
des Vertrages folgende Formulierung: . 

II. Übertragung der Rechte: 
„Produzent überträgt an Filmfinanz hiermit 
folgende Rechte: 

1. Urheber-Rechte: 
Produzent überträgt an Filmfinanz hiermit 
sä m t 1 ich e Urheber-, Aufführungs-, Vor-

führungs- und sonstige Verwertungsrechte 
einschließlich des Welt-Verfilmungsrechtes an 
Stoff (Idee), Titel, Manuskript und seinen 
si:i.mtlichen Bearbeitungen am endgültigen 
Drehbuch, den Liedertexten und der Musik. 
Prnduzent überträgt an Filmfinanz ferner 
sämtliche Rechte, die durch die Herstellung 
des Films entstehen, insbesondere also das 
Urheberrecht am Film selbst, Schmal- und 
Farbfilmrecht, das Recht des gefunkten Fil
mes, insbesondere das Fernsehrecht, sind hier
bei inbegriffen." 

Es wurden weiter das Eigentum am Negativ, an 
den Kopien, sowie alle Rechte, die sich überhaupt 
noch ergeben könnten, übertragen. Damit sollte 
gesagt sein, daß die Produzenten überhaupt über 
nichts mehr verfügen konnten. 
· Inwieweit die Geschäftsführung bei der Beurtei
lung der einzelnen Filmvorhaben die ihr gestellte 
Aufgabe erfüllt hat, bleibt in Frage gestellt. Tat
sache ist, daß Herr Rechtsanwalt Kilchert als Ge
schäftsführer der Fifi, .der nach außen.hin in erster 
Linie in Erscheinung trat, zumindest oft leichtfer
·tig handelte, und es bleibt sehr in Frage gestellt, ob 
er wirklich der geeignete Mann war, als den man 
ihn empfahl. Ich verweise hier auf die staatsa~
waltschaftliche Ermittlung im Falle Imex, die von 
einer mehr oder weniger fahrlässigen Pflichtver
letzung spricht, Seite 41 der Verfügung der Ober
staatsanwaltschaft beim Landgericht München I 1 c 
Js 1324/51. Das Verfahren als solches mußte 
n i e d e r g e s c h 1 a g e n w e r d e n. 

Ein Zwischenfall mit der Dornas-Film GmbH. 
muß berichtet werden. Der Inhaber dieser Gesell
schaft, ein Herr Janas, beantragte eine Filmbürg
schaft. Trotzdem die Fifi am 30. 8. 1950 gelegeht
lich einer Besprechung (durch Herrn Dr. Busch) vor 
Janas gewarnt wurde (er sei eine sehr frag
würdige Gestalt), wurde der Antrag der Dornas
Film befürwortet. Selbst der Produzentenverband 
wunderte sich, daß Herr Janas einen Kredit be
kam. J anas war nach Aktenlage keinesfalls kredit
würdig. Es zeigte sich sehr bald, daß die Warner 
recht hatten, denn Herr Janas verstand es, trotz 
Bindung der Kredite 100 000 DM für private 
Zwecke .abzuzweigen. Am 22. 1. 1951 hat der Voll
streckungsbeamte Baumann vom Finanzamt von 
Herrn Janas einen Scheck in Höhe von 22 000 DM 
zur Begleichung einer alten Steuerschuld erhalten. 
Dieser Scheck war nicht, wie vereinbart, von Herrn 
Rechtsanwalt Kilchert gegengezeichnet, er ist des
halb von der Bank nicht honoriert worden. Der 
Beamte kam daraufhin zu Herrn Rechtsanwalt 
Kilchert und fragte, ob eine Scheckbetrugsanzeige 
gemacht werden soll. Herr Rechtsanwalt Kilchert 
verzichtete . trotz· des klaren Tatbestandes auf eine 
Anzeige. 

(Abg. Bezold: Warum hat die Finanz nicht 
die Anzeige erstattet?) 

- Das war ja die „Filmfinanz". 
(Abg. Bezold: Nein, ich meine, der 

Finanzbeamte.) 
In Sachen I m e x wurde der Filmfinanzierungs

GmbH im August 1950 mitgeteilt, daß bei diesem 

3. 
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Unternehmen größere Buchfälschungen vorgekom
men sind. Obwohl diese Tatsache der Geschäfts
führung der Fifi bekannt war, wurden weitere 
Filme zur Auswertung nach dort gegeben. Als man 
Herrn Rechtsanwalt Kilchert diesbezüglich Vorhal
tungen machte, hat er erklärt, es bestand auf 
Grund der Verträge keine Möglichkeit, die Filme 
nicht der Imex zu geben, wenngleich er später er
klärt hat, es wäre besser gewesen, man hätte diese 
Filme nicht mehr dorthin gegeben. 

Im staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfah
ren wird insbesondere darauf hingewiesen,.daß die 
Fifi die Hingabe der Filme verweigern durfte, zu
mal in diesem Falle nach Abschluß des Vertrages 
die Vermögenslage der Verleihfirma sich wesent
lich verschlechtert hatte. Es wird von dieser Seite 
§ 321 BGB angeführt. Fast alle überfälligen Filme 
waren reklamemäßig schlecht vorbereitet, es stan
den nur ein Bruchteil der erforderlichen Kopien 
zur Verfügung. Nachdem der Fifi auf Grund der 
Verträge auch die Auswertung der Filmvor
haben oblag, hätte sie sich unbedingt' um die An
fertigung der nötigen Kopien kümmern müssen. 

Wenn auch ein fühlbarer Mangel an guten Ver
leihfirmen vorhanden war, so überrascht, daß die 
guten Verleiher wie Schorcht_:.Allianz-Panorama-. 
Schneider nur je einen Film zur Auswertung 
erhielten. Auf keinen Fall treten diese Verleih
firmen ihrer Bedeutung entsprechend in Erschei
nung. Völlig fehlten der Herzog- und der Prisma
Verleih. 

Es ist richtig, daß eine Reihe von Filmen schlecht 
war, so daß diese Filme kaum untergebracht wer
den konnten; dies trifft aber nur auf einen Teil 
der Filme zu. 

Es erhielten 24 Produzenten Staatsbürgschaften 
genehmigt, bei 16 Produzenten wurden diese 
Staatsbürgschaften in Anspruch genommen. Die 
überfälligen Bürgschaften .. für. Filme beziehungs
weise diese Filme selbst müssen in zwei Gruppen 
eingeteilt werden: 
a) Filme, bei denen bereits nach Vorlage von Dreh

buch, Regie und Besetzung hätte ersichtlich sein 
können, daß sie eines Tages „notleidend" wer
den, wie zum Beispiel der Film 

„Herr Megelein ist nicht zu sprechen" und 
„Wer fuhr den grauen Ford?" 

Beide Filmvorhaben sind von Buch, Regie und 
Besetzung von Anfang an so schwach gewesen, 
daß ein anderes Ergebnis eine Überraschung ge
wesen'. wäre. 

b) Filme, die nach Buch, Regie und Besetzung ihre 
Gelder hätten einspielen können, bei denen die 
Inanspruchnahme der Bürgschaften andere Ur
sachen hatte, wie zum Beispiel schlechte Verleih
firmen, die mit zu wenig Kopien, mit schlechter. 
Reklame und mit schlechten Titeln die Filme 
starteten. 
Besondere Sorge bereitete den Behörden der 

Bejöhr-Filmverleih. Die zu Beginn eingeholte Aus
kunft war gut, der vorgelegte Status zufrieden
stellend. Der Bejöhr-Verleih hat bei einer Reihe 

von Filmen dem Staate gegenüber Garantiever
pflichtungeri in Höhe von rund 5 Millionen DM 
übernommen. Die Garantie wurde in Form von 
Wechseln geleistet, die zu einer V e r p f 1 i c h t u n g 
bis zu 400 000 DM monatlich anwuchs. Dieser Ver
leih hat zum Beispiel beim Filmvorhaben „Z w ei 
in einem Anzug", 'ein Film der Dornas-Film 
GmbH., ein Bruttoeinsplelergebnis von 546 700 DM 
erzielt. An Votrabzugskosten wurden 61400 DM ein
behalten, der Verleiher bekam den Betrag von 
132 400 DM, so daß auf das Sonderkonto der Rest 
von 352 900 DM einbezahlt hätte werden müssen. 
Statt dessen wurden nur 165 800 DM abgeführt, 
während Herr Bejöhr außer der ihm zustehenden 
Verleihgebühr von 132400 DM zusätzlich 187 l:OO DM 
behielt. Hier ist der Tatbestand der U n -
treue gegeben. Insgesamt hat Herr Bejöhr 
403 900 DM für den bayerischen Staat vereinnahmt, 
aber nicht abgeführt. Die Wechselverpflich
tungen der Firma Bejöhr erstreckten sich bis etwa 
März 1952, obwohl die Bayerische Bank für Handel 
und Industrie mir und dem Mitberichterstatter Sei
bert gegenüber erklärte, daß s c h o n d er erste 
Wechsel nicht eingelöst wurde. Die letzte 
Bürgschaft wurde vom Finanzministerium mit 
Schreiben vom 2 7. November 1 9 5 0 unter -
z e i c h n et , es handelte sich hier um das Film
vqrhaben „Das Doppelleben des Herrn Brux". 

· Am 7. Februar 1951 - Aktenzeichen II 13. 0 99 I 
- XII - 130 - schreibt das Staatsministeriun1 der 
Finanzen an die Fifi unter anderem: 

Die Bejöhr-Filmverleih hat mehrfach ihre 
Zahlungsverpflichtung nicht erfüllt! Die am 
31. 12. 1950 / 15. 1. 1951 und 31. 1. 1951 fälligen 
Wechsel aus dem Film „Aufruhr im Paradies" 
mit 2 X 125 000 DM, 37 500 DM und 37 500 DM 
wurden nicht eingelöst, obwohl der Film seit 
dem 1. 9. 1 9 5 0 läuft. 

Die Bejöhr-Film hat offenbar die aus diesem 
Film erzielten Einspielergebnisse verwendet, 
um andere Schulden abzudecken. überdies be
steht Anlaß zu der Annahme, daß die Abrech
nung der Einspielergebnisse nicht richtig er
stellt ist. Im Schreiben der Bayerischen Ge
meindebank (Girozentrale) wird von prakti
scher Einstellung der Zahlungen der Bejöhr 
KG.· gesprochen - ich erbitte hiezu nähere 
Mitteilung. 

Es heißt weiter: 

Es wird von strafrechtlicher Untreue gespro
chen. - Ich bitte um Abdruck Ihres Schrei
bens. -

Es muß sichergestellt werden, daß die Be
j öhr-Film KG. nicht weitere Einspielergebnisse 
rechtswidrig verwendet. - Ich bitte durch ge
eignete strengste Überwachung für die richtige 
Verwendung der Eingänge zu sorgen. Da die 
Firma nieht mehr liquid ist, muß die Frage ge
stellt werden, wie die wirtschaftliche Auswer
tung dieser Filme gesichert werden kann. 

Die Erfahrungen haben gezeigt, daß die Über
wachung der Produktion und der Auswertung 
noch schärfer gestaltet werden muß. Bei dem 
Film „Das Dopp\:!lleben,, des Herrn Brux" soll 
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bereits bei dem verspäteten Beginn der Dreh
arbeit bekannt gewesen sein, daß eine Über
schreitung des Voranschlages eintreten wird, 
ich bin jedoch hiervon nicht ver -
s t ä n d i g t w o r d e n. 

gez. Dr. Ringelmann 
Staatssekretär. 

Ein Antwortschreiben durch die Fifi ist in den 
Akten nicl].t zu finden. Abschließend muß fest.:. 
gestellt werden: 

Ein Ermittlungsverfahren gegen die F i f i 
mußte eingestellt werden, da eine strafbare Hand
lung nicht nachgewiesen werden kann. Inwieweit 
die Unterlagen zivilrechtlich ausreichen, um einen· 
·Prozeß erfolgreich durchzuführen, kann von seiten 
der Berichterstattung nicht beurteilt werden. 

Gegen den Inhaber der Dornas-Film GmbH„ 
Herrn Janas, läuft ein Ermittlungsverfahren. 

Gegen die Im ex kann nicht mehr vorgegangen 
werden, da der verantwortliche Leiter aus dem 
Leben schied. 

Von der Siegel-Monopol-Film KG wird laut Proto
koll des Filmbeirates der Filmfinanzierungs GmbH. 
in der 24. Sitzung am 15. Oktober 1951 festgestellt, 
daß die Firma unkorrekt abrechnet. Da die Aus
legung de~ Verträge Zweifel hervorrufe, und die 
Verträge sichtlich Lücken haben, ließe sich nicht mit 
Erfolg ein Verfahren durchführen. Die Firma ist 
heute in Konkurs. 

. Gegen Herrn Bejöhr als den Inhaber der Bejöhr 
KG wird empfohlen, Strafanzeige wegen Untreue 
zu stellen. 

Bei Anlegen eines strengen Maßstabes reichen die 
Unterlassungen nicht aus, um gegen einzelne Staats
beamte mit Erfolg vorgehen zu können. 

Alles in allem gesehen, war die Unkenntnis der 
'Materie die Hauptursache des verhältnismäßig ho
hen Verlustes, ohne dabei zu übersehen, daß des 
öfteren eine etwas leichtfertige Handhabung in der 
Behandlung der Sache festgestellt wird. 

(Zuruf von der BP-: Ist das alles?) 

· . Präsident Dr. Hundhammer: Der soe1ben ver
-lesene ißericht Hegt dem Hohen Hause -schriftlich 
vor. Ich g1aube, diese Materie ist doch so schwer
wiegend, daß d1em Antrag, den der Herr Abgeord
nete Dr. Baumgartner :ziu Beg•inn der Verlesung 
gestellt hat, nämlich die Besprechung des Berichts 
auf die nächste Sitzung zurücl~zuste!llen, stattgege-

. iben werden sollte. - Ziur Geschäfts-ordniung meldet 
sich der Herr Abgeordnete Dr. Geislhöringer. 

~Zuruf des A!bg. Dr. Geislhöringer) 

- Herr A!bgeordneter, ich kann Ihnen das Wort 
zur Materie nicht ge1ben, weil ja ibei Beginn der 
Behandlung dieses Punkts der Tagesordnung :fest-
1gelegt wurde, daß er erst in der nächsten Sitzung 
behandelt werden soll. 

(Zumf des Abg. 1Dr .. Geislhöring~r) 

- Sie sprechen also zur Geschäftsordnung'! 

Dr. Geislhöringer (BP): Meine Damen und 
Herren! Dieser Antrag ist leider schon behandelt 
worden, als ich noch nicht da war. 

{Zuruf von der SPD: Um 9 Uhr ihat's 
begonnen!) 

Ich hätte dem Antrag widersprochen; denn ich 
halte ·,es für unrichtig und 11mziweckmäfög,. wenn 
wir die Sac11e ause·inanderreißen. Wir haben heute 
den iBericht gehört; ibis zur nächsten Sitzung ver
gehen einig1e Woci1en und bis dahin - darüber 
wollen wir wir uns doch gar nichts vor:m,aclien -
haben ,föe meisten das, was sie gehört haben, 
längst wieder v1evgessen 

(Zurmf) 

und wir· fangen wieder von vorne an. 

Iniz:wiscl1en l!iegt eine umf.anigreici1e Denkscl1rift 
vor. Icl1 1halte es 'an sicl1 für richtiger, wenn man 
im Anscl1luß an den Bericht, der zu manchen 
Äußerungen Anil.aß geben sollte und müßte, gleich 
dazu Stellung nehmen würde; denn die Öf.fentlicl1-
keit wartet darauf. fo der Öffentlicl1ikeH ist scl1on 
allerhand erklärt worden. Icl1 erinnere nur daran, 
daß mir vor wen~gen Tagen 1berici1tet wiu'l'de, der 
Union-V:erJeih habe in der Öffentlichkeit un
wahr,erweise lbehauptet, .ich sei 1dort gewesen und 
hätte micl1 entscl1uldigt. Solci1e Behauptungen dür~ 
fen in der Ö:ßferrtlicl1lkeit nicl1t unw1dersprocl1en 
ibil:eilben; denn das war eiiie aufgelegte Lüge, die 
einen ganz bestimmten Zweck hatte. Und jetzt 
kommen 1bestimmte Leute, die ein Interesse daran 
ihaiben, d1e Angelegenheit zu v1erscl1leppen, damit 
Gras dariüber wächst. In ·einigen Woci1en sagt man 
idann: Jetzt lhat man gar k!ein Interesse mehr 
dar.an. Und wenn dann wieder ein paar Millionen -
verloren sind, heißt es: Fort ist fort und hin ist 
hin, was soll das Reden nocl1? - Icl1 halte es 
tdeshafö für ricl1ttg, den Antrag auf Zurückstellung 
zu :l'evtdieren und die Frage gil:eicl1 he1üe ziu er
örtern. 

Präsident Dr. Hundhammer: Herr Abgeordneter, 
icl1 1gla'UJbe nicht, daß der Vorwurf, die Materie 
soll!e bewußt verscl1leppt werden, tZU Recl1t er
hoben iwird. 

{hhg. Dr. Geislhöringier: Nicht vom Landtag!) 

- Sie meinen also außerhal.ib .des Hauses. Wir 
halben aiber vorhin h1er im Hause auf Vorschlag 
des Herrn Albgeovdneten iDr. Baumgartner 

{Heiterk!eit 1bei der SPD) 

den Bescl1luß gefaßt, diese Materie heute nicl1t zu 
besprecl1en . 

Nun ist zur Gescl1äftsordnung der Antrag ge
stellt, den vorigen Beschluß wieder umzuwerfen 
und die Angelegenheit doch zu de'batt]eren. Wir 
stimmen über diesen Antrag des Aibgeordneten Dr. 
Geisfüöringer ab. Wer ihm stattge1ben und den 
vorigen 1Bescl1liuß wieder aufheben will, möge sich 
vom Platz erheben. - Icl1 bitte um die Gegen
proibe . .:__ 1Das letzte:rre ist die Mehvheit; der Antrag 
ist albgelehnt. 

Nun zur Geschäftsol'dnung !Herr Abgeordneter . 
Kiene! 
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Kiene {SPD): Es ist mir ,au:ßgefallen, daß der 
Herr Berichterstatter den 1etzten Satz des Berich
tes nicht mit verlesen hat. Dieser Satz lautet: „Der 
Prüfungsausschruß ifrür Kreditfragen 1bifügte in sei
ner Sitzun:g vom 30. Mär.z 1'953 die Berichterstat
tung." Es ·erscheint mir wichtig, daß das festgestellt 
wird. Wallten 1föe •das nicht vorlesen, oibwohl es 
doch zum Bericht g,ehört, rund warum nicht? 

Rabenstein (FDP), Berichterstatter: Ich war der 
Meinung, daß es nicht mehr dazugehört. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Zwischenbemer
kung ist erledigt. 

Ich rufe aruf Ziffer 5 der Tagesordnung: 

Einwendungen des Senats gegen das Gesetz 
über die Teilnahme der Bewohner gemeinde
freier (ausmärkischer) Gebiete an den Ge
meindewahlen (Beilage 2435, Anlagen 71, 76). 

Den iBer.icht iiiber die Vel'handlrungen des Aus
schusses für Rechts- und Vierfassungsfragen (Bei
lage 3878) erstattet Herr Abgeordneter Junker; ich 
erteile ihm das Wort. · 

Junker (CSU), Berichterstatter: Herr Präsi!dent, 
Hohes Haus! Der Rechts- und Verd:assungsausschuß 
hat sich in seiner 81. Sitzung vom 13. März 1952 
mit den Einwen>dungen des Senats gegen das Ge
setz ifi:ber die Teilnahme der Bewohner gemeinde
fr.eier {arusmäl'kischer) Gebiete an den Gemeinde
wahlen ibefaßt. Auf Vorschlag des Herrn Vor -
s i t z enden des Ausschrusses beschloß der Aus
schuß, den Berichterstatter zu ,ibeauftragen, in 
Ver1bin>drung mit dem Innenministerium ein Gut-

. achten darüber auszuaT1beiten, ob und inwieweit 
dieses Gesetz verfassungswidrig ist beziehungs
weise ob es überhaupt noch notwendig sei. 

Das G u t a c h t e n, das .der B e r i c h t e r s t a t -
t er erstellte, ·ergaib, daß rdie Einwendungen des 
Senats stichhaltig sind, und zwar deshalb, weil 
die Gemeinden das Recht-haben, im Rahmen .der 
Gesetze ilhre ei!g.enen AnigeJegeniheiten se1bst zu 
ordnen. Artikel 11 der bayerischen Verfassung 
bestimmt zum Beispiel, daß die Gemeinden das 
Recht haben, ihre iBürgermeister selbst zu wählen. 
Es ergab sich so e contrario der zwingende Schluß, 
daß n i c h t ·zu Gemeincien gehörende Personen 
auch n i c ih t das Recht fhaiben können, in Ge
meindedingen mitzusprechen oder mit,zuwählen. 

Neben diesen rein rechtlichen Bedenken, die 
·auch der Senat vorgetragen hatte, kam in dem 
Gutachten zum Ausdruck, daß eine absolute Not
wendigkeit für dieses Gesetz über die Teilnahme 
von Einwohnern 'ausmärkischer Gebiete an den 
Gemeindewahlen in ibenachbatten Gemeinden nicht 
mehr f-estzrustenen sei, weil schon beim Inkraft
treten des neuen Gemeindewahlgesetzes rund 3 200 
Einwohner gemeindefreier Gebiete in Gemeinden 
eingegliedert worden waren, in denen sie auch ihr 
Wahlrecht ausüben konnten. Seit dein Zeitpunkt 
der letzten Gemeindewahlen ·sind weitere rund 
4 350 Einwohner .ausmärkischer Gebiete in anlie
gencie Gemeinden eingegliedert wo'rden. Bei dem 
noch ve!'lbl·eitbenden Rest an Einwohnern ausmär-

kischer Gehiete ist nach Ausikunft des Innenmini
steriums damit zu rechnen, daß sie in Bälde in 
N achibargemeinden ,eingegliedert werden, es sei 
denn, es handelt sich um EinzelfäHe, wie zum 
Beispiel um Almen, Berghütten oder einzelne 
Forsthäuser, deren Bewohner schon seit langem, 
ja seit Jahrzehnten ausmärkisch und deshalb nicht 
wahlberechtigt waren. 

Der iB e T i c h t e r s t a t t e r schlug deshalb dem 
Ausschuß für Rechts- und V'erfässungsfragen vor, 
das Gesetz entsprech,end den Einwendungen des 
Senats nicht weiter zu behandeln, sondern zurück
zuziehen. 

Der Rechts- un'd Verfassungsausschuß schloß sich 
in seiner Sitzung vom 19. F,ebruar dieS'em Be
schluß an, und desha1b schlage ich dem Hohen 
/Hause vor, zu ibeschließen, den Einwendungen des 
Senats gegen dieses Gesetz durch Aufhebung des 
Gesetzes Rechm.mg ·zu tragen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
liegt mir nicht vor. Wir kommen ·zur Abstimmung. 
Wer den vom .Senat e!'ho1benen Einwendungen im 
Sinne des Ausschußvorschlages stattgeben will, 
möge sich vom Platz erheiben. -:--- Ich danke; ich 
bitte um die Gegenproibe. - Das erstere war die 
Mehrheit. Den Einwendungen des Senats ist statt
gegeben: 

Ich rufe auf •Zifäer 6 a der Tagesordnung: 

Haushalt des Bayerischen Landtags, des Baye:. 
·1·ischen Senats sowie des Landesamts für Kurz
schrHt für das Rechnungsjahr 1953 (Einzel
plan 01). 

Den lBericht ii!ber die Veriha!lldlungen des Aus
schusses für den Staatshaushalt . (Beilag.e 3941) 
erstattet Herr Abigeo!'dneter Mrü11er; ich erteile 
ihm .das. Wort. 

Müller {SlPID), Berichterstatter: Herr Präsident, 
meine Damen rund Herren! Der Haushalt des Baye
rischen Landtags, des Bayerischen Senats und des 
Landesamts für Kurzschrift mit der Bezeichnung 
„Einzelplan 01" wunde in der Sitzung vom 10. 
März 1953 durch den Ausschuß :für den Staats
hausihalt ib'efhandelt. Berichterstatter war ich selbst, 
Mitberichterstatter Herr von Haniel-Niethammer. 

Der Berichterstatter hob die sparsame Haus
ihalts.führung des lEinZielplanes 01 hervor. 

Im Namen des Ausschusses. darf ich den iBeamten 
rund Angestellten des Hauses für die vorbildliche 
Verrichtung ihrer Dienstg.eschäfte den Dank aus
sprechen. 

In der Einze1beratung WU.rde unter ißerücksich
tiigung der zum Einzelplan 01 vorliegenden Er
gänzungen einstimmig 1beschlossen, den Ansätzen 
im Kapitel 01 01, Landtag, mit 17 200 tDM Gesamt
einnahmen und mit .3 905 000 DM Zuschuß zuzu
stimmen. 

[Dem Kapitel 01 03, Senat, wurde mit 2 300 DM 
Einnahmen und 643 200 DM Zuschuß zu.gestimmt. 

Zustimmung fand auch rdas Kapitel 01 04, Lan
ciesamt für KurzschrHt, mit 6 800 DM Einnahmen 
iund einem Zuschuß von 250 300 DM. 
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Die Aibschlußsumme des Einzelpla.nes 01 mit 
4 798 500 iDJ.VI Zuschuß wurde die Zustimmung er
teilt. 

Ich 1bitte ISie, meine Damen und Herren, sich 
diesen Beschlüssen anzuschiließen. 

. 
Präsident Dr. Hundhammer: Ich ·eröffne die Aus

sprache. Zu Wort ihat sich g•emeldet der Herr 
.Albgeordnete Haußleiter. Ich erteile ihm das Wort. 

Haußleiter {fraktionslos): Hohes Haus, meine 
Damen und Herren! An sich wäre der ;Etat des 
Parlaments der g•egebene Anlaß dazu, daß das Par
lament einmal über sich selber sprechen sollte, 
und .zwar· aus einem guten Grund. Ich darf jetzt 
einmail aus der Vergangenheit sprechen. Ich bin 
von Berui:f J ournalLst und .erinnere mich an die 
Zeiten ivor 1933 iln!d vielleicht sogar vor 1914, als 
es üblich war, in einer <ganz anderen Weise Ü!ber 
ein iParJament zu berichten, verglichen mit der 
heutigen Zeit. Damals war ·es absolut ü:blich, daß 
über die .fortlaufänden Deihatten des Parlaments 
jede Zeitung, die 1auf sich Wert legte, genau 
und sorgfältig 1berichtet hat. Ich erinnere mich noch 
an ältere Kollegen aus der Parlaments-Bericht
erstattung, für drl:e es unerträglich erschienen wäre, 
etwa in ihrer Z·eitung, die e1ne Partei-Zeitung war, 
nicht auch den Albgeordneten jeder anderen Partei 
im stenographischen Wortlaut in jeder wichtigen 
Sache 1zu Wort kommen ·zu Jassen. !Dadurch hatte 
draußen diie Öffentlichkeit die Möglich1~eit, sic.'fi. ein 
sorgfältiges Bild üiber die Arbeit des Parlaments 
zu iverschaffen. Wir ha·ben heute eine Large, die wir 
hier in München v:i:efüeich t nicli t ;ganz so drückend 
empfinden, wie sie sich in Nordbayern darstellt. 
Es gibt Zeitungen in Nordbayern, insbesondere in 
Unterfranken, für die der Bayerische Landtag 
Ülberhaupt nicht mehr vorhanden zu sein scheint, 
indem sie höchstens •einmal alle· sechs 1bis acht 
Wochen eine Notiz aus dem Prarlament bringen, 
und zwar nicht üiber die konstruktive A!'beit, die 
geleistet wird, sondern höchstens Ülber ·einen un
er.freulichen oder sensationellen Zwischenfall im 
Par1lament. Wenn einmal ein .AJhgeol'dneter seine 
Jacke auszieht, wird ·es gelegentlich noch gemeldet, 
so wie wir von der Tätigikeit des Herrn Hallstein 
in Amerika als einzig•es erfahren haben, daß er 
seine Schuihe daibei verloren ha:ben soll. Das ist 
meiner An~icht nach ·eine sehr problematLsche Tat
sache, di~ nicht sehr· glücklich ist. Ich möchte auf 
diesen Punkt einmal ganz ausdrücklich hin
weisen, weil mir gerade für Nordbayern eine 
Beziehung 1ZUm bayerischen Parlament nicht un
wichtig zu sein scheint. Wir ih.arben manchmal 
gerarde im Raum Unterfranken 'das Gefühl, als 
existiere dort das Land 1Bayern für die Presse 
iLberhaupt nicht mehr, soweit es das 'bayerische 
Parlament angeht. Das ist das erste, was ich zu 
diesem P-qnkt rbemerken möchte. 

Ein zweites darf ich nun auch noch sagen: Wir, 
meine Freunde und ich, haiben der Diätenerhöhung 
nicht zugestimmt. 

Wir haiben aiber noch ein anderes Bedenlken, und 
zwar folgendes: Man hat einmal in diesem Hause 
richtirg ·erkannt, daß die Fraktionen eine Arbeits
stätte und ArbeitssteJle harben müssen. Die Rege
lung aber, die dafür getroffen wurde, scheint mir 
nicht glückJich zu sein. Die großen Fraktionen, die 
CSU sowohl wie die SPD, erhalten nach der 
Regelung etwa 3000 Dil.VI für ihren Fra1ktionsbe
trieb. Ich bin der Meinung, daß das über den 
Fraktionsbedarf hinausgeht wenn der Begriff 
Fralktionsrbedarf streng ang·elegt wi!'d. Kleinere 
Gruppen erhalten wenig•er, obwohl sie fraktions
mäßig in der gleichen Weise verpflichtet sind, 
Sekr·etärinnen zu 'halten und ihren Diens1Jbetrieb 
aufrech1Jzuerhalten. Für sehr ~eine Gruppen gibt 
es g.ar keine Möglichkeit der Arbeit, auch keine 
Ar1heitsstätte im Hause. Das ganze Parfament ist 
der Überzeugung, daß ein kollektivistisches Prinzip 
unglücklich Lst. Dann müßte es a;ber ein wenig 
Wert darauf legen, daß auch kleine Gruppen und, 
wenn Sie so wollen, :auch seföständige Menschen 
immerhin noch ein Minimum .an Aribeitsmöglich
ikeit im Hause 'haben. Dieses Minimum Lst :a•ber 
nicht gewährt worden. Das ist für uns :bitter, das 
ge:be ich zu. Wir müssen uns auch eine Sekretärin 
halten und dazu einen Arbeitsraum außerhalib des 
Hauses von unseren. sehr minimalen [)iäten be-

. zaihJen, während die großen Gruppen 3000 DM 
harben für eine Fralktionstätigkeit, die meiner An
sicht nach nicht das Vielfache dessen ist, was wir 
auch zu leisten haben. Ich ihalte 1es für nichtig und 
für •zweckmäfög, au·f diese Ungerechtigkeit auf
meriksam zu machen. 

Nun möchte ich aiber noch etwas sagen, und das 
scheint mir notwendJ..g angesichts einer Entschei
dung, die g·estern getroffen worden dst. Seit 1945 
hat es zwei Entscheidungen geg•eben, die für dieses 
Parlament von ·echter, von endgültiger und letzter 
Bedeutung waren. Die ·eine war diie Annaihme des 
'Grundgesetzes, über das der Bayerische Landtag 
eine viel ibeachtete· Debatte geführt ihat. Die andere 
Frage, rzu der das :bayerrl:sche Parlament hätte Stel
lung nelhmen müssen, ist die Frage der Remilitari
sierung. Wir ihatten rdas Unsrige getan, um eine. 
solch·e Stellungna1hme ·zu ermöglichen. ·Ich darf hier 
eines sagen: Das ibayerLsch·e Par1ament hat zu die
ser Frage sChon ·einmal Stellung genommen, und 
e:war ·grundsätzlich, in einer ernsten Debatte. Diese 
:Stellungnaihme wäre vielleicht auch wegen der 
Befugnis zu ihr zu umstreiten; das ist damals 
;auch geschehen. Trotzdem hat der Bayer:ische Land
tag damals Stellung genommen. Ich erinnere an 
das Gesetz zur Kriegsdienstverweigerung vom 
23. Oktoiber 1947. Es war eine höchst interessante 
De:batte. Damals war sich der ganze Bayerische 
Landtag völlig einig darÜ!ber, daß kein Schritt 
.unternommen we11den darf, der zur Remilitarisie
rung in Deutsch•land führen kann. Ich könnte eine 
Rede unseres hochver·ehrten Herrn Kollegen Bezold 
vorlesen, die ich mir im Herzen bewahrt habe. In 
iihr steht der klassische Satz: 

Wir sind, politisch betrachtet„ der Auffassung, 
daß wir Deutsche uns weder vom Westen nocb 
vom Osten noch irgendwie jemals in Kriegs-

4 
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d1enste und in Kriegs!handlungen einspannen 
lassen. 

Das war die Stellungnahme der Freien Demokra
tischen Partei von 1947. 

(Hört!) 

:ffis war nicht nur diie Stellungnahme der Freien 
Demokratischen Partei von 1947, es war die 
einmütige Stellungnahme des gesamten baye
rischen Parlaments. Die Stellung, die in dieser 
Frag:e dfre CSU •heute einnimmt, ist damals von 
einem einzigen Mitglied dieses Hauses vertreten 
worden; das war IHerr Meißner, der damals. der 
WA V :angehört hat und heute dem [)eutschen 
iBlock angehört. Er hat damals .genau die Stellung
nahme vertreten, die heute die CSU in dieser 
Frage vertritt. Das dst eine interessante Wandlung. 

{Zuruf des Abg. Bantele - Abg. Wimmer: 
Es lha:ben sich .aJber schon mehr gewandelt, 

auch der Herr Sprecher!) 

- Nein, Herr Kol.lege Wimmer, ich halte meinen 
Standpunkt aufrecht. Und da darf ich jetzt einmal 
sagen: Ich habe einmal, als Militadst in diesem 
Hause angeklagt, dem Hause •zugerU!fen: Eines habe 
ich gelernt im letzten Kr.ieg; ich haJbe gelernt, daß 
der ehemalige 'Soldat die Pflicht hat, nicht wieder · 
zu•zulassen, daß in Deutschland remilitarisiert oder 
ein Krieg voribereitet wird. Herr iKoillege Wimmer, 
ich bin derj•enige, der diesen Standpunkt in diesem 
Hause "konsequent durchgehalten hat. 

('Zuruf von der CSU: Was hat das mit dem 
Geschäft.;.zimmer: zu tun und mit dhrer 

S$:i:e~ärin?) 

Präsident Dr. Hundhammer: Herr AJbgeordneter! 
Ich darf Sie dar.auf aufmerksam machen, daß zur 
Debatte der !Hau.Slhalt des ·Landtags steiht. Wenn 
man auch nicht nur zu den Za:hlen·sprechen kann, 
so müssen sich die Ausführungen doch im Rahmen 
des Gegenstands der Tagesordnung halten. 

Haußleiter (fraktionslos): Nun darf ich eines 
sagen: •Das bayerische Parlament hat einen Be
schluß gefaßt, der noch gilt. Das Gesetz von 1947 
gilt noch. Wenn der '.Bayerische Landtag zuläßt, 
daß seine :Regierung ·eine mit diesem Gesetz im 
Widerspruch befindliche Politik tre~bt, widerspricht 
sich das bayer<ische Parlament in diesem Punkte 
selbst. ·Denn es darf nicht zulassen, daß die baye
rische Reg.ierung ohne neue Aussprache und ohne 
neue Entscheidung des 1bayerischen iParlaments 
eine Politi!k macht, d~e mit den noch geltenden 
Entscheci:dungen des bayerischen Parlaments im 
Widerspruch steht. Das ist unmöglich. iDas darf 
kein Parlament zulassen. Das Gesetz von 1947 und 
die darin ausgedrückte Haltung ist für das ibayeri
sche Parlament noch verpflichtend. Deshalb muß 
eine Aibweichung der Regierung von dieser pol<iti
schen Haltung im Haus·e von der Regierung vor
getragen und :besprochen werden. Wenn das die 
Regierung nicht tut, erfüllt sie in diesem Punkte 
ih11e Pflicht dem Parlament gegeni.i!ber nicht .• Wenn 
das das Parlament zuläßt, fehlt es ihm an der 

Wachsamkeit, d]e es gegenüber den politischen ,Ent
scheidungen der Regierung an den Tag zu legen 
hat. Das ist meine persönliche Überzeugung. Ich 
glaUJbe a:ber, daß es logistj'i ist, wenn dch bei der 
Deibatte über den Parlamentsetat zu dieser Frage 
spreche. Und wenn ich ü:ber diese Dinge ihier rede, 
dann muß endgültig festgeste'11t werden, daß das 
P1arlament eine V:erpfiichtung hat,- die es .bis zu 
diesem Augernbld.ck nicht erfüllte. Nun, ich darf 
es 01hne weiteres sagen: Der bayerische Minister
präsident nimmt zu dieser Frage draußen eibenfalls 
Stellung. Auch wir müssen das tun. Ich lese heute, 
daß ·es im Zusammenhang mit dem EVG-V:ertrag 
und dem Generalvertrag spezifisch ibayerd.sche 
PrO'bleme g~bt. Ich hin auch dieser Meinung. Ich 
stimme dem Herrn Ministerpräsidenten in dieser 
Frage zu. Aber wenn ·es in dieser Frage spezifisch 
·bayerische Proibleme gibt, dann muß die ibayerische 
Regierung diese Probleme auch mit ihrem baye
rischen Parlament besprechen. Das ist logisch, das 
ist notwendig. 

Nun hat sich etwas ·ereignet, was wir meiner 
Meinung nach nicht hinnehmen dürfen, was das 
ganze Parlament nicht zulassen darf. Wir haben 
fast ein Jahr vor der Aibstimmung im Bundesrat 
zu dd.eser F'r.age einen Antrag gestellt, meine 
Damen und Herren! Der Antrag ist v·erschleppt 
worden. Die Verschleppung begann in der Re
gierung. Sie hat verpflichtend erklärt, die Fr<age 
sei noch nicht spruchreif; sie werde rechtzeitig das 
Parlament unterrichten. Der Herr Ministerpräsi
dent ihat dies im Ausschuß für Bundesratsangele-
1genheiten erklärt. 1Er ist dieser Verpflichtung nicht 
nachgelkommen, er ist ausgewichen. Wir haben den 
Verdacht, daß hier die Regierung ausweichen will. 
Und nun kommt die Regierung mit dem Argument, 
wegen ihrer Entschetdung im Bundesrat brauche 
sie das Parlament überhaupt nicht zu fragen. Die
ses Argument bringt die Regierung immer dann, 
wenn es ihr paßt. iSie ibringt es nicht, wenn es · 
um Ehesche]dungsfragen geht. Sie 1bringt es nicht, 
wenn ·es um d~e A:bschaffung der 'Todesstrafe oder 
ihre Beibeihaltung geht, sie bringt es nicht, wenn 
es um weltanschaulich·e Fragen geht, die dlie CSU 
interessieren. A:ber sie ibringt es dann, wenn hinter 
dem Rücken des Landtags der Remilitarisierung in 
lßayern zugestimmt werden soll. Dann •brfügt sie 
·dieses formale Argument. Das ist nicht anneihmbar, 
das geht nicht! 30 ibis 40 Prozent unserer Anträge 
beschäftigen sich mit Fragen des Bundesrats. Dann 
ha•ben wir auch das Recht, uns mit dieser größten 
und wichtigsten Entscheidung des Bundesrats aus
einanderzusetzen. Und deshalb ist eines zu sagen: 
Die Haltung des Parlaments in füeser Frage scheint 
mir nicht richtig. [)as darf aus Anlaß der D_ebatte 
über den Etat des Parlaments gesagt werden. Wir 
haben uns eine Entscheidung aus der Hand 
nehmen lassen, von der auch die ibayerische Be
völkerung wünscht, daß das bayerische P.arlament 
dazu Stellung nimmt. Man ist in dieser Frage sehr 
weit gegangen. Die Remilitarisierung ist dem Volk 
nicht vor<gelegt worden. Der Bundestag, der sich 
damit beschäftigte, ist nicht unter dem Gesichts
punkt der Remilitarisierung gewählt word.en, das 
muß festgestellt werden. Infolgedessen ·-ist es 
natürlich, daß die Länderregierungen, q:iie ü:rui:r 
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dieses Gesetz 1m BundesI'at zu entscheiden haben, 
wenigstens ihre später gewählten Parlamente vor
her fragen, deren Wahl .immerhin schon unter die
sem Asp:ekt gestanden hat. Das wäre das selbstver
ständlichste Anliegen, das jede Regierung ha1ben 
müßte, und d1e natürliche Pflicht, die dieses Par
lament zu !halben hätte. Ich bin überzeugt, daß wir 
hier eine vitale Pflicht unseres bayerischen Parla
ments versäumt haben, und deshal.Jb werden wir 
diesem Etat nicht zustimmen können. 

P1·äsident Dr. Hundhammer: Die Aussprache ist 
geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. 

Ihnen liegt vor der Einzelplan 01 für den Ge
schäftsbereich des Bayerischen Landtags, des Baye
rischen Senats und des Landesamts. für Kurzschrift ' 
mit dem Bericht des Haushaltsausschusses auf Bei
lage 3941. 

Ich rufe auf Kapitel 01 01, Landtag. Einnahmen, 
Tit. 1 mit 69, 17 200 DM, Ausgaben, fortdauernde 
Ausgaben, Tit. 101 mit 310, 3 917 200 DM, einmalige 
Ausgaben, Tit. 850 und 870, 5000 DM„ somit Summe 
der Gesamtausgaben 3 922 200 DM. Für Kapitel 01 01 
ergibt sich folgender Abschluß: · 

Einnahmen 17 200 DM, Ausgaben. 3 922 200 DM, 
Zuschußbedarf 3 905 000 DM. -·Es erhebt sich kein 
Widerspruch. Ich stelle die Zustimmung des Hauses 
fest. 

Ich rufe auf Kapitel 01 03, Senat. Einnahmen, 
Tit. 2 mit 69, 2300 DM Ausgaben, fortdauernde Aus
ga1ben, Tit. 101 mit 310, 630 500 DM, einmalige Aus
gaben, Tit. 850 und 870, 15 000 DM, somit Gesamt-
ausgabensumme 645 500 DM. " 

Das Kapitel 01 03 schließt ab mit einer Einnah
mensumme von 2300 DM und einer Ausgaben
summe von 645 500 DM; somit verbleibt ein Zu
schußbedarf von 643 200 DM. - Es erhebt sich kein 
Widerspruch. Ich stelle die Zustimmung des Hauses 
fest. 

Es folgt Kapitel 01 04, Landesamt für Kurz
schrift. Einnahmen, Tit. 2 mit 69, 6800 DM, Aus
gaben, fortdauernde Ausgaben, Tit. 101 mit 600, 
256 100 DM, einmalige Ausgaben, Tit. 870, 1000 DM, 
Summe der Gesamtausgaben 257 100 DM. 

Abschluß des Kapitels 01 04 in Einnahmen mit 
6800 DM, in Ausgaben mit 257 100 DM, verbleibt 
ein Zuschußbedarf von 250 300 DM. - Ein Wider
spruch erfolgt niCht. Ich stelle die Zustimmung des 
Hauses fest. 

Damit sind die Einzelkapitel des Einzelplans 01 
genehmigt. Es ergibt sich folgende Gesamtabglei
chung: Summe der Einnahmen 26 300 DM, Summe 
der Ausgaben 4 824 800 DM, Zuschußbedarf'fürEin
zelplan 01 4 798 500 DM. 

Ich bitte diejenigen Mitglieder des Ha,.uses, die 
dem Einzelplan 01 in der soeben bekannt gegebenen 
Gesamtabgleichung die Zustimmung erteilen, sich 
vom Platz zu erheben. - Ich bitte um die Gegen
probe. - Stimmenthaltungen? - Gegen 3 Stim
rmiil'beit-:2 Stimmenthaltungen ist der-Etat in der - -

verlesenen Form angenommen. Die Beratung des 
Haushalts des Bayerischen Landtags, des Bayeri
schen Senats und des Landesamts für Kurzschrift 
ist damit abgeschlossen. 

Ich rufe auf: 

Haushalt des Bayerischen Ministerpräsidenten 
und de1· Staatskanzlei für das Rechnungsjahr 
1953 (Einzelplan 02). 

'Den Bericht des Haushaltsausschusses (Beilage 
3942) erstattet der Herr Abgeordnete Dr. Eckhardt; 
ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Eckhardt (BHE), Berichterstatter: Hohes Haus; 
meine Damen und Herren! Dem Haushaltsausschuß 
lag in seiner 180. Sitzung vom 12. März 1953 der 
Entwurf des Einzelplans 02 vor. Der Einzelplan 02 
bezieht sich auf den Geschäftsbereich des Bayeri
schen Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei 
einschließlich des bayerischen Landespersonalamts 
und des Bevollmächtigten Bayerns beim Bund. 

Die Staatskanzlei, die bekanntlich statt des plan
mäßig dafür vorgesehenen Staatssekretärs zur Zeit 
von einem Ministerialdirektor geleitet wird, hat ein 
Personal-Soll von 33 planmäßigen Beamten, 41 An
gestellten und -13 Arbeitern. Hierzu tritt das Per
sonal-Soll des bayerischen Landespersonalamts mit 
18 planmäßigen Beamten; 9 Angestellten und 2 Ar
beitern und das Personal-Soll des Bevollmächtigten 
Bayerns beim Bund mit 6 planmäßigen Beamten, 
7 Angestellten und 5 Arbeitern .. 

Berichterstatter war ich selbst, Mitberichterstat
ter Herr KoHege Dr. Geislhöringer. Auf Antrag der 
Berichterstat.ter wurde in die Beratung der Einzel
posten eingetreten. -Die Debatte ergab keine beson
dere Beanstandung. Die gestellten Fragen wurden 
sämtlich aufgeklärt. Von allgemeinem Interesse ist 
die Feststellung des Herrn Ministerpräsidenten, daß 
das Bayernhaus in Frankfurt/Main in Zukunft nicht 
mehr beibehalten zu werden brauC'..he, und daß 
wahrscheirulii.ch Aussicht bestehe, jemand zu finden, 
der das Bayern:haus dort übernimmt und fortführt. 

Desgreichen ist von Interesse die Mitteilung des 
Ausschußvorsitzenden Dr. Lacherbauer, wonach die 
bayerische V:ertretung. in Bonn die Baracke, in der 
sie sich 1zur Zeit in Miete !befindet, in kürzester 
Zeit wird räumen müssen, so daß unter Um
ständen mit •einem Nachtrags-haushalt zu rechnen 
sei, in dem zugleich dafür gesorgt werden müsse; 
daß der Bevollmächtigte Bayerns beim Bund in 
würdigen Räumen in Bonn ar·beiten könne. 

Die grundsätzliche Frage der BeiJbeha1tung des 
Landespersonalamts wurde von .dem Herrn Mini
sterpräsidenten q1athin beantwortet, daß eine Ent
scheidung dieser Frage deshalb zur Zeit nicht ge
troffen werden könne, weil <las Bundesbeamten
rahmen.gesetz voraussichtlich ti'ber diese Frage Be
stimmungen treffe, die a1bgewartet werden müßtep. 

iDer Beschluß des Ausschusses ging dahin, den 
Abschluß des Einzelplans 02 zu genehmigen. Dar
nach schließt der '.,Einzelplan 01 mit Gesamtein
nahmen von 231800 DM und mit Gesamtausgaben 
von 2 051 900 DM. iDer Z.uschußbedarf beträgt 
1820100 DM. 
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Ich bitte das Hohe Haus, dem Antr.ag des Aus
schusses 1beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
ist nicht erfolgt. Wir kommen zur Abstimmung. 

{Ahg. Dr. Barumgartner: Zur Albstimmung!) 

- Zur .A!bstimmung Herr Abgeordneter Dr. Baum
gartner! 

Dr. Baumgartner (BP): Meine Damen und Her
ren! Nach Artikel 47 der bayerischen Verfassung 
bestimmt der Herr Ministerpräsident die Richtlinien 
der Politik. Namens der Fraktionen der Bayern
partei und der Freien Demokratischen Partei er
kläre ich, daß beide Oppositionsparteien aus grund
sätzlichen Erwägungen· nicht in der Lage sind, dem 
Etat des Bayerischen Ministerpräsidenten und der 
Staatskanzlei im Einzelplan 02 zuzustimmen. Diese 
unsere Stellungnahme bezieht sich nicht auf den 
materiell-sachllchen Inhalt des Etats. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ebenfalls zur Ab
. stimmung erteile ich das Wort dem Herrn Abgeord

neten Haußleiter. 

Haußleiter (fraktionslos): Hohes Haus, meine Da
men und Herren! Ich darf mich der Erklärung des 
Herrn Kollegen Dr. Baumgartner anschließen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Wir schreiten zur 
Abstimmung. 

Ich rufe auf Kapitel 01 A, Ministerpräsident und 
Staatskanzlei. I. Einnahme 204 300 DM. II. Aus
gabe: Personalausgaben 696 500 DM, Sachausgaben 
400 000 DM, Einmalige Ausgaben 9000 DM. Summe 
der Gesamtausgaben 1105 500 DM. Es ergibt sich 
folgender Abschluß: Gesamteinnahmen 204 300 DM, 
Gesamtausgaben 1105 500 DM, Zuschußbedarf 
901 200 DM. - Ein Widerspruch erfolgt nicht. Ich 
stelle die Zustimmung des Hauses fest. 

Ich rufe auf Kapitel 01 B, Sammelansätze für den 
Gesamtbereich des Einzelplans 02. Ausgabe: Per
sonalausgaben 3200 DM, Sachausgaben 260.0 DM; 
Gesamtausgaben 5800 DM. Einnahmen sind nicht 
vorhanden. Die genannte Summe stellt den Zu
schußbedarf dar. 

Für Kapitel 01 ergibt sich folgender Abschluß: 
Summe der Einnahmen 204 300 DM, Summe der 
Ausgaben 1111 300 DM; Zuschußbedarf 907 000 DM. 

· - Es erhebt sich kein Widerspruch. Ich stelle die 
Zustimmung des Hauses fest. 

Ich rufe auf Kapitel 02, Allgemeine Bewilligun
gen. Gesamtausgaben und zugleich Zuschußbedarf, 
da keine Einnahmen vorhanden sind, 356 000 DM. 
- Ohne Widerspruch; so angenommen. 

Ich rufe auf Kapitel 03, Bayerisches Landesper
sonalamt. I. Einnahme: 13 000 DM. II. Ausgabe: 
Personalausgaben 258 400 DM, Sachausgaben 51 600 
DM; Gesamtausgaben 310 000 DM. Abschluß: 
Gesamteinnahmen 13 000 DM, Gesamtausgaben 

310 000 DM; Zuschußbedarf 297 000 DM. - Ohne 
Widerspruch. 

(Zurufe) 

- Hierüber wird Abstimmung verlangt. Wer dem 
Zuschußbedarf von 297 000 DM zustimmt, wolle 
sich vom Platz erheben. - Ich bitte um die Gegen
probe. - Wir stellen die Stimmenthaltungen fest. 
- Bei Stimmenthaltungen und·Gegenstimmen aus 
den verschiedenen Fraktionen ist die Summe mit 
Mehrheit gebilligt. 

Ich rufe auf Kapitel 04, Bevollmächtigter Bayerns 
beim Bund. I. Einnahme 14 500 DM. II. Ausgabe: 
Personalausgaben 154100 DM, Sachausgaben 116100 
DM; Allgemeine Ausgaben 4400 DM; Gesamtaus
gaben 274 600 DM. 

Für das Kapitel 04 ergibt sich folgender 
Abschluß: Einnahmen 14 500 DM, ' Ausgaben 
274 600 DM; Zu:schußbedarf 260 100 DM. - Es er
hebt sich kein Widerspruch. Ich stelle die Zustim
mung des Hauses fest. Damit sind alle Einzelkapi
tel des Einzelplans 02 genehmigt. 

Die Gesamtabgleichung lautet: Summe der 
Einnahmen 231 800 DM, Summe der Ausgaben 
2 051 900 DM; Zuschußbedarf für den Einzelplan 02 
1820100 DM. 

Ich bitte diejenigen Mitglieder des Hohen Hauses, 
die dem Einzelplan 02 mit der eben bekannt
gegebenen Gesamtabgleichung die Zustimmung er
teilen, sich vom Platz zu erheben. - Ich bitte um 
die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - Bei 
zwei Stimmenthaltungen gegen die Stimmen der 
Oppositionsparteien ist der Einzelplan 02 geneh
migt. 

Ich rufe auf den 

Haushalt des Bayerischen Obersten Rechnungs
hofs für das Rechnungsjahr 1953(Einzelplan11). 

Den Bericht über die Beratungen des Ausschusses 
für den Staatshaushalt (Beilage 3943) erstattet der 
Herr Abgeordnete Strobl. Ich erteile ihm das Wort. 

Strobl (SPD), Berichterstatter: Meine Damen und · 
Herren! Der Haushaltsausschuß des Bayerischen 
Landtags beschäftigte sich in seiner 179. und 
180. Sitzung mit dem Haushalt des Bayerischen 
Obersten Rechnungshofs für das Rechnungsjahr 
1953 (Einzelplan 11). Als Berichterstatter yvar ·ich 
eingeteilt, als Mitberichterstatter der Herr Abge
ordnete Lanzinger. 

Zunächst kam es, auf meine Veranlassung hin, 
zu einer Aussprache über die Meinungsverschie
denheit zwischen dem Bayerischen Staatsministe
rium fÜr Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
und dem Bayerischen Obersten Rechnungshof, zu 
der ein .Gutachten des letzteren, auf das sich der 
Herr Finanzminister in seiner Haushaltsrede zum 
Einzelplan 8 bezog, den Anlaß gab. Am 12. März 
wurde diese Aussprache zur Klärung der unter
schiedlichen Auffassungen in Anwesenheit des 
Herrn Ministerpräsidenten, des Herrn Landwirt
schaftsministers und des Herrn Präsidenten des 
Obersten Rechnungshofs fortgesetzt. Das Ergebnis 
dieser Aussprache war, daß im Ministt=!rrat die 
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Vorschläge des Obersten Rechnungshofs über eine 
bessere Zusammenarbeit mit den Ministerien be
handelt werden sollen. Der Haushaltsausschuß des 
Bayerischen Landtags wird bei den Beratungen des 
Einzelplans 08 darauf zurückkommen. 

Sodann trat man in die Beratung der Etatansätze 
des Einzelplans 11 ein. Sämtliche Etatpositionen 
fanden unverändert Annahme. Der Abschluß des 
Einzelplans ergibt eine Gesamteinnahme von 
900 DM und eine Ausgabe von 2 850 100 DM, so daß 
ein Zuschuß von 2 849 200 DM notwendig ist. 

:Der Haushaltsausschuß hat dem Einzelplan ·rue 
Zustimmung erteilt. Ich befürworte den Einzelplan 
und bitte um Ihre Zustimmung. 

(Zuruf des Abg. Dr. Haas) 

Präsident Dr. Hundhammer: Der Herr Abgeord
nete Dr. Haas meldet sich zum Wort. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Dr. Haas (FDP): Meine Damen und Herren! Der 
Bericht, den uns der Oberste Rechnungshof für das 
Rechnungsjahr 1949 vorgelegt hat, ermuntert meine 
Fralktion .zu der Erklärung, daß sie sämtliche Etat
ansätze beim Einzelplan 11 sehr gern bewilligt. Wir 
haben aus diesem Bericht gesehen, daß es unbe
dingt notwendig war, daß wir durch das Rech
nungsho,fgesetz, das wir vor eineinhalb oder zwei 
Jahren beschlossen haben, ein oberstes Staatsorgan 
mit den Vollmachten richterlicher Unabhängigkeit 
bekommen haben. Ich glaube, die bisherige Arbeit 
des Rechnungshofs gibt uns die Gewähr dafür, daß 
er mit diesen seinen höchsten Vollmachten entspre
chend umzugehen weiß. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die. Aussprache ist 
geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte die Bei
lage 3943 zur Hand zu nehmen. 

Ich rufe auf Kapitel 11 01 A, Bayerischer Ober
ster Rechnungshof. I. Einnahme, Titel 1 mit 69, 
500 DM. II. Ausgabe: .Fortdauernde Ausgaben, zu
gleich Gesamtausgaben, 953 600 DM. 

·Für das Kapitel 11 01 A ergilbt sich folgender 
Abschluß: Einnahmen 500 DM, Ausgaben 953 600 
DM; Zuschußbedarf 953 100 DM. - Es erhebt sich 
kein Widerspruch. Die Zustimmung des Hauses ist 
erteilt. 

Ich rufe auf Kapitel 11 01 B, Sammelansätze für 
den Gesamtbereich des Einzelplans 11. Fortdauernde 
Ausgaben, zugleich Gesamtausgaben, 8300 DM. Ein
nahmen sind nicht vo.rhanden; dieser Betrag stellt 
daher den Zuschußbedarf dar. 

Damit ergibt sich folgender Abschluß für Kapi
tel 11 01: Summe der Einnahmen 500 DM, Summe 
der Ausgaben 961900 DM, Zuschußbedarf 961400 DM. 
- Das Kapitel ist ·ohne Widerspruch gebilligt. 

Ich rufe auf Kapitel 11 03, Staatliche Rechnungs
prüfungsämter. 

Einnahmen, Titel 2 und 69, 400 DM, Ausgaben: 
Fortdauernde Ausgaben, zugleich Gesamtausgaben, 
1888 200 DM. 

Der Abschluß bei Kapitel 11 03 lautet demnach: 
Summe der Einnahmen 400 DM, Summe der Aus
gaben 1 888 200 DM, Zuschußbedarf 1 887 ~00 DM. 
- Auch hier erhebt sich kein Widerspruch. Ich 
stelle die Zustimmung des Hauses fest. · 

Damit sind die einzelnen Kapitel des Einzel
plans 11 genehmigt. 

Der Gesamtabgleich lautet: Summe der Ein
nahmen 900 DM, Summe der Ausgaben 2850 lOODM, 
Zuschußbedarf 2 849 200 DM. Ich bitte diejenigen 
Mitglieder des Hohen Hauses, die der soeben be
kanntgegebenen Gesamtabgleichung des Einzel
plans 11 zustimmen, sich ·von den Sitzen zu er
heben. - Ich stelle die Annahme des Haushalts des 
Obersten Rechnungshofes fest. 

Der Haushalt des Bayerischen Staatsministeriums 
für Arbeit und soziale Fürsorge soll auf Wunsch 
des Herrn Staatsministers erst morgen früh be
handelt werden. - Das Hohe Haus ist damit ein
verstanden. 

Ich rufe auf Ziffer 7 der Tagesordnung: 

Entwurf eines Gesetzes über die Schaffung 
eines Feuerwehrehrenzeichens (Beilage 3781). 

Über die Beratungen im Rechts- und Verfas
sungsausschuß (Beilage 3876) berichtet der Herr 
Abgeordnete Bauer Hannsheinz; ich erteile ihm das 
Wort. · 

Bauer Hannsheinz (SPD), Berichterstatter: Hohes 
Haus, meine Damen und Herren! Der Rechts- und 
Verfassungsausschuß befaßte sich in seiner 143. Sit
zung vom 19. Februar 1953 mit dem Entwurf eines· 
Gesetzes über die Schaffung eines Feuerwehr
ehrenzeichens, in dem die Schaffung eines Ehren
zeichens in drei Klassen, für 25-, 40- und 50jährige 
Tätigkeit in einer freiwilligen Feuerwehr oder 
Werkfeuerwehr vorgesehen ist. 

Im Ausschuß gab es lediglich einen Punkt, der 
eine längere Diskussion hervorrief, und zwar die 
Kollision mit dem Bundesrecht. Es wurde vom Ver
treter des Innenministeriums erklärt, der Bundes
innenminister habe ein Schreiben an die Innen
minister sämtlicher Länder gerichtet, aus dem her
vorgeht, daß der Bundespräsident auf Bitten des 
Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes 
sich bereiterklärt habe, ein allgemeines Feuerwehr
ehrenzeichen zu stiften, falls die Bundesländer 
damit einverstanden sind. Der bayerische Innen
minister hat darauf geantwortet, das Grundgesetz 
berechtige den Bundespräsidenten nicht zur Stif
tung eines Feuerwehrehrenzeichens; das Bundes
verdienstkreuz solle nur Dienste belohnen, die 
über die Grenzen eines Bundeslandes hinaus Be
deutung._ haben, während Verdienste im Feuer
löschwesen sich doch regelmäßig auf einen örtlichen 
Bereich beschränken. Im übri.gen könne der Präsi
dent des Deutschen Feuerwehrverbandes auch nicht 
im Namen der gesamten deutschen Feuerwehren 
sprechen, wen diesem Ver.band höchstens 50 Pro
zent der freiwilligen Feuerwehrleute angehören. 

5 



1116 Bayerischer Landtag - 137. Sitzung. Mittwoch, den 15. April 1953 

(Bauer Hannsheinz [SPD]) 

Schließlich wurde noch die Frage gestellt, wie 
besondere Verdienste in einzelnen Fällen belohnt 
werden können. Es wurde darauf hingewiesen, daß 
hiefür lediglich die Verleihung des Bundesver
dienstkreuzes in Frage komme. 

Schließlich wurde vom Berichterstatter noch die 
Frage gestellt, was mit den Feuerwehrleuten ge
schehe, die 15 oder 20 Jahre in einer freiwilligen 
Feuerwehr tätig waren und dann in eine Berufs
feuerwehr überführt werden und damit der Aus
zeichnung verlustig gingen. Dieser Einwand ·wurde 
mit dem Hinweis auf die Tatsache. entkräftet, daß 
auch diejenigen, die aus gesundheitlichen Grün
den nicht die volle Dienstzeit erfüllen, nicht in 
den Besitz des Feuerwehrehrenzeichens gelangen 
können. 

In der Abstimmung wurden sämtliche Artikel 
des Gesetzes in der Form der Regierungsvorlage 
angenommen. Ich empfehle dem Hohen Hause dein 
Beschluß des Ausschusses beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich eröffne die Aus
sprache. Ich schlage vor, die allgemeine und die be
sondere Erörterung miteinander zu verbinden. -
Eine Wortmeldung erfolgt nicht. Die Aussprache ist 
geschlossen. 

Wir treten in die Abstimmung im Rahmen der 
ersten Lesung ein. Der Abstimmung wird zugrunde 
gelegt die Drucksache 3781. Ich kann auf diese 
Drucksache Bezug nehmen und auf die Verlesung 
des Textes der einzelnen Artikel verzichten. 

Ich rufe auf: 

Artikel 1. - Wer ihm zustimmt„ wolle Platz be
halten. - Ohne Erinnerung. 

Artikel 2. - Wer zustimmt, wolle Platz behal-
ten. __:_ Ohne Erinnerung. 

Artilfol 3. - Gleich.falls ohne Erinnerung. 
Artikel 4. - Ohne Erinnerung. 
Artikel 5. - Ohne Erinnerung. 
Artikel 6. - Ohne Erinnerung. 
Artikel 7. - Der Rechts- und Verfassungsaus

schuß schlägt folgende Fassung vor: 

Das Gesetz tritt am 1. April 1953 in Kraft. 

- Dagegen erhebt sich keine Erinnerung. 

Die erste Lesung ist damit beendet. 

Wir kommen unmittelbar anschließend zur zwei
ten Lesung. - Dagegen erhebt sich keine Erinne-' 
rung. Ich eröffne die Aussprache. - Eine Wort
meldung erfolgt nicht. 

Wir stimmen ab. Dabei werden zugrunde gelegt 
die Beschlüsse der ersten Lesung. 

Ich rufe auf: 
Artikel 1, - Artikel 2, - Artikel 3, - Artikel 4, -
Artik~l 5, - Artikel 6, - Artikel 7. - Ohne Er
innerung. Ich stelle fest, daß die einzelnen Artikel 
des Gesetzes auch in der zweiten Lesung die Zu
sti"mmung des Hauses gefunden haben. Die zweite 
Lesung ist damit beendet. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung über das 
ganze Gesetz. Ich schlage vor, die Schlußabstim
mung in einfacher Form vorzunehmen. - Das 
Hohe Haus ist damit einverstanden. 

Ich bitte diejenigen Abgeordneten, die dem Ge
setz in der Fassung der Beschlüsse der zweiten 
Lesung zustimmen, sich vom Platz zu erheben. -
Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimmenthaltun
gen? - Das Gesetz ist bei 1 Stimmenthaltung an
genommen. 

Das Gesetz hat den Titel: 

Gesetz über die Schaffung eines Feuerwehr
~hrenzeichens. 

Ich stelle fest, daß auch die Überschrift des Ge
setzes die Zustimmung des Hauses gefunden hat. 

Zu Ziffer 8 der Tagesordnung wird um Zurück
stellung bis morgen 1 gebeten, weil der Bericht
erstatter das Protokoll der Ausschußsitzung noch 

·nicht zur Hand hat. - Das Hohe Haus ist damit 
einverstanden. 

Zu Ziffer 9 der Tagesordnung: 

Entwurf einer Bezirksordnung für den Frei
staat Bayern (Beilage 3410) 

hat der Herr Ministerpräsident um wenigstens 
kurzfristige Zurückstellung erbeten. Der Herr 
Staatsminister des Innern erbittet das Wort hiezu. 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Ich bitte das Hohe 
Haus, die Bezirksordnung nochmais zurückzustel
len, weil noch Besprechungen erforderlich sind. 

Präsident Dr. Hundhammer: Das Hohe Haus ist 
damit einverstanden, daß der Punkt von der Tages
ordnung abgesetzt wird. Ich werde, nachdem dieser 
Punkt schon einmal abgesetzt wurde, ihn erst wie
der auf die Tagesordnung nehmen, wenn die 
Staatsregierung mir mitgeteilt hat, daß die Vorbe
sprechungen innerhalb der Koalitionsparteien zum 
Abschluß gekommen sind. - Das Hohe Haus ist 
damit einverstanden. 

Zu Ziffer 10 hat der Rechts- und Verfassungs
ausschuß seinen Bericht noch nicht festgelegt. Wir 
werden den Punkt erst morgen behandeln können. . . 

Ich rufe auf die Ziffer 11 der Tagesordnung: 

Entwurf eines Gesetzes über Maßnahmen auf 
dem Gebiete des Kostenrechts (Beilage 3915) .. 

Den Bericht über die Beratungen des Ausschusses 
für Rechts- und Verfassungsfragen (Beilage 3965) 
erstattet der Herr Abgeordnete Dr. Fischer. Ich er
teile ihm das Wort. 

Dr. Fischer {CSU), lBerichterstatter: Herr Präsi
dent, meine Damen und Herren! In der Sitzung 
vom 13. März 1953 befaßte sich der Rechts- und 
Verfassungsausschuß mit dem auf Beilage 3915 ent
haltenen Entwurf eines Gesetz·es über Maßnahmen 
auf dem Gebiete des Kostenrechts. Berichterstatter 
war ich, Mitberichterstatter der Herr Albgeordnete 
Dr. Zdralek. 

Ich habe als B e r i c ih t e r s t a t t e r ungefähr 
ausgeführt: Ebenso wie die Löhne und Gehälter 
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müßten 1auch die Gebühren und Kosten der in der 
Rechtspflege 1beschäftigt~n Personen, vor allem der 
Rechtsanwälte, Gerichtsvollzieher und Notare er
höht werden, a:ber auch die Gebühren der Gerichte, 
soweit sie in Verwaltungs-, Beitreilbungs~ und Hin
terlegungssachen anfallen. Für d~e ibiundesr·echtliche 
Regelung sei die Erhöhung durch das am 1. August 
1952 in Kraft getretene Bundesgesetz über Maß
nahmen auf dem Gebiete des Kostenrechts ·erfolgt. 

Durch die auf Beilage 3915 enthaltene Vorlage. 
solile die 1bundesgesetzliche Angleichung der Ge
bühren und Kosten in Justizangelegenheiten durch
geführt werden, soweit. diese Gebühren und Kosten 
auf Landesrecht beruhen. Ausgenommen von der 
Angleichung seien die Verordnung über dfo Rege
lung- der- Gelbü:hren für RechtsanwäUe in Ange
legenheiten der Verwaltung und Verwaltungs
rechtspflege, da die Voraribeiten zu der grundsätz
lichen Änderung bereits im Gange sind, sowie die 
Verordnung über Gebülhren der Rechtsanwälte für 
eine Tätigkeit in Steuersachen, weil diese Verord
nung -im September 1951 unter Anpassung an die 
Teuerung 1bereits neu geregelt wurde. Damit die 
Länder ·bis zum 1. April 1953 die notwendige An
gileichung vornehmen könnten, seihe das Bundes
gesetz 'VOn 1952 vor, daß Artikel 4 und 9 erst am 
1. April 1953 in Kraft treten. Diese Bestimmung 
sei für § 8 des Gesetzentwurfs auf Beilage 3915 
von Bedeutung. Nach diesem § 8 solle das Gesetz 
für dringlich erklärt :werden. Die vorgeschlagene 
·bayerische Regelung decke sich mit der Regelung 
in den anderen deutschen Ländern. iEs !bestehe kein 
Anlaß, g.egen den Gesetzentwurf rechtliche Ein:
wendungen zu erheben. 

Der Herr M i t b e r i c h t e r s t a t t e r schloß sich 
im. allgemeinen diesen Ausführungen an und be
tonte, daß das. Bundesgesetz von 1952 wahrschein
lich aus sozialen Gründen zu einer Staffelung des 
Zuschlags .gekommen sei. Er maChte weiter zu § 2 
Absatz 3 (Erhöhung der SchreiJbge1bühren von 25 
auf 40 Pfennig) bestimmte Bedenken geltend und 
war nicht ohne weiteres damit einverstanden, daß 
das Gesetz als dringlich erklärt we11den soHe. 

In der Abstimmung wurden die §§ 1 mit 7 ein
stimmig unverändert angenommen. Zu § 8 !habe 
ich nochmals die Dringlichkeit und den früheren 
Zeitpunkt des Inikrafttretens des Gesetzes (1. April 
1953) begründet. § 8 wurde unverändert angenom
men. 

Ich bitte Sie, dem Gesetzentwurf e1benso I\hre Zu
stimmung nicht zu versagen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich schlage dem,. 
Hohen Hause vor, qile allgemeine und die beson
dere Erörterung miteinander zu 'Verbinden. - Wir 
eröffnen die Aussprache in der ersten Lesung. Eine 
Wortmeldung erfolgt nicht. - Die Aussprache ist 
geschlossen. Wir {kommen zur' A·bstimmung. Ich 
bitte dabei, die Beilage 3915 zur Hand zu nehmen 
und mir die Verlesung des Wortlauts der einzelnen 
Paragraphen zu erlassen. - Das Hohe Haus ist 
damit einverstanden. 

Ich rufe auf den § 1: Wer i:hm die Zustimmung 
erteilt, wolle Platz 1behalten. - Ohne Erinnerung. 

·Ich ru:fie auf den § 2 - ohne iErinnerung .. 

§ 3 - ohne-Erinnerung. 
§ 4 - ohne Erinnerung. 
§ 5 - olhne Erinne11ung. 
§ 6 - ohne Erinnerung. 
§ 7 - ohne Erinnerung. 
§ 8 lautet: 

Inkrafttreten 

Das Gesetz ist dringlich. Es tritt am 1. April 
1953 in Kraft. 

- Ohne Erinnerung in dieser Fassung. 

iDamit ist .die erste Lesung !beendet. Ich schlage 
vor, die •zweite Lesung unmittel:bar folgen zu las
sen.-· Das Hohe Haus ist damit ·einverstanden. 

Wir treten in die .zweite Lesung ein. Ich eröffne 
die Aussprache. - Eine Wortmeldung erfolgt nicht. 
Wir kommen ·zur Abstimmung. Ihr werden die Be
schlüsse der ersten Lesung zugrunde gelegt. 

Ich rufe auf § 1 -, 2 -, 3 -, 4 -, 5 -, 6 -, 
7 -, 8. - Ich stelle·:Dest, daß die einz;elnen Para
graphen auch in der 2. Lesung' die Zustimmung 
des Hauses gefunden 1haben. Vamit ist d:iJe 2. Les'Uilg 
beendet. 

Ich schlage vor, die Schlußabs1Ji.mmung in ein
facher Form vorzunehmen. - Dagegen erhebt sich 
kein Widersprueh. -

Ich bitte diejenigen Mitglieder d_es Hohen Hauses, 
die dem Gesetz in der Fassung der Beschlüsse der 
2. Lesung die Zustimmung erteilen, sich vom Platz 
zu erheben. - Ich stelle fest, daß das Gesetz ein
stimmig angenommen worden ist. 

Es ·erlhält den Titel: 

Gesetz üiber Maßnahmen auf dem Gebiete des 
Kostenrechts (Kostenzuschlagsgesetz) 

Ich stelle fest, daß diese Überschirift ebenfalls die 
Zustimmung des Hohen Hauses :gefunden hat. 

Ich rufe nunmehr auf die Z-iffer · 12 der Tages
ordnung: 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der 
Dienststrafordnung (Beilage 3914). 

Den 1Bericht üiber die Verhandlungen des Aus
schusses für Rechts- und Verfassungsfragen (Bei
large 3959) erstattet der Herr Albgeordnete Dr. Raß. 
- Der Abgeordnete ist nicht im S.itzungssaal. Ich 
bitte, ihn zu v·erständigen. 

Ich rufe inzwischen auf die Ziffer 13 der Tages-
O'rdnung: 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Ge
setzes über das Unschädlichkeitszeugnis, des 
Ödlanclgesetzes und des Gesetzes über die Er
schließung von Baugelände (Beilage 3916). 

Den Bericht über die Ve11handlungen des .Aus
schusses für Rechts- und Verfassungsfragen (Bei
lage 3960) erstattet der Herr A•bgeordnete Kunath. 
Ich erteile ihm das Wort. 
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Kunath (SPD), Berichterstatter: Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! Der Rechts- und Ver
fassungsausschuß hat sich in seiner 147. Sitzung 
mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Gesetzes über das Unschädlichkeitszeugnis, des 
Ödlandgesetzes und des Gesetzes über die Er
schließung von Baugelände {Beilage 3916) b~schäf
tigt. Berichterstatter war meine Wenigkeit, Mitbe
richterstatter der Herr Kollege Zillibiller. 

Der B er i c h t e r s t a t t e r führte aus, das 
bayerische Oberste Landesgericht habe mit Be
schluß vom 22. April 1952 entschieden, daß das Un
schädlichkeitszeugnis nach dem Gesetz vom 15. Juni 
1898 nicht erteilt werden könne, wenn ein rechtlich 
selbständiges Grundstück veräußert werde, das mit 
anderen Grundstücken desselben Eigentümers ge
samtbelastet sei. Es sei daher geboten, gesetzlich zu 
bestimmen, daß die Vorschriften über die Ertei
lung eines Unschädlichkeitszeugnisses auch dann 
Anwendung finden, wenn ein rechtlich selbstän
diges Grundstück, das mit anderen Grundstücken 
desselben Eigentümers gesamtbelastet _sei, lasten
frei veräußert werden solle. Damit würde in 
Bayern ein Rechtszustand geschaffen, wie er in 
den ehemalig preußischen Gebieten seit der Ent
scheidung des Kammergerichts vom 28. April 1938 
als bestehend anerkannt sei. Es sei zweckmäßig, 
zugleich den in Artikel 2 Absatz 3 vorgesehenen, 
durch die wirtschaftlichen Verhältnisse überholten 
Freibetrag gesetzlic;h neu zu bestimmen und die 
Kostenvorschrift des Artikels 21 neu zu fassen. Mit 
dieser Begründung bitte er, dem Gesetzentwurf 
zuzustimmen. 

Der M i t b e r i c h t e r s t a t t e r , Herr Kollege 
Zillibiller, hatte keine Einwendungen. Es gelte 
lediglich, die durch das genannte Urteil entstan
denen Schwierigkeiten zu beheben. 

Bei der Einzelberatung verwies der Bericht
erstatter jeweils auf die beigegebene Begründung. 

§ 1 Ziffer 1 und 2 wurden unverändert ange
nommen. 

Zu § 1 Ziffer 3 bemerkte der Mi t b e r i c h t -
e r s t a t t e r , die bisherige Ermächtigung des 
Justizministeriums, die Richtziffern zu erlassen, 
werde damit aufgehoben; die Richtziffern würden 
vielmehr im Gesetz selbst verankert. 

§ 1 Ziffer 3 und 4 wurden unverändert angenom
men, desgleichen die §§ 2 und 3. 

§ 4 erhielt folgende Fassung: 

Das Gesetz tritt am 1. April 1953 in Kraft. 
Das Gesetz wurde ·dann im ganzen angenommen 
und ich bitte das Hohe Haus, auch seinerseits dem 
Gesetz zuzustimmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Wir treten in die 
erste Lesung ein. Ich eröffne die Aussprache und 
schlage vor, die allgemeine und die besondere Er
örterung, wie üblich, miteinander zu verbinden. 

Es erfolgt keine Wortmeldung. Wir kommen zur 
Abstimmung. Dabei liegt zugrunde der Wortlaut 
des Gesetzes auf Beilage 3916. Ich bitte, diese Bei
lage zur Hand zu nehmen. . 

Ich rufe auf § 1. Ich bitte diejenigen Abgeord
neten, die ihm zustimmen, Platz zu behalten. -
Einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf § 2. - Angenommen. 

§ 3 - angenommen. 

§ 4·. Der Berichterstatter hat die Fassung dieses 
Paragraphen verlesen. - Angenommen. - Damit 
ist die erste Lesung beendet. 

Wir treten anschließend gleich in die zweite 
Lesung ein. - Dagegen erhebt sich kein Wider-

· spruch. 

Ich eröffne die Aussprache. - Eine Wortmeldung 
erfolgt auch hier nicht. 

Wir kommen zur Abstimmung. Dabei werden 
zugrundegelegt die Fassungen, die in der ersten 
Lesung beschlossen sind. 

Ich rufe auf § 1. - Ohne Erinnerung. 
§ 2. - Ohne Erinnerung. 
§ 3. - Ohne Erinnerurig. 
§ 4. - Ohne Erinnerung. 

Ich stelle fest, daß die einzelnen Paragraphen des 
Gesetzes auch in der zweiten Lesung angenommen 
worden sind. Die zweite Lesung ist beendet. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung über das 
ganze Gesetz. Ich schlage vor, dij=,selbe ebenfalls in 
einfacher Form vorzunehmen. - Dagegen erhebt 
sich kein Widerspruch. Ich bitte diejenigen Mit
glieder des Hohen Hauses, die dem Gesetz in der 
Fassung der Beschlüsse der zweiten Lesung die 
Zustimmung erteilen, sich von den Plätzen zu er
heben. - Ich stelle fest, daß auch dieses Gesetz 
einstimmig angenommen ist. 

Das Gesetz hat deri Titel: 

G<=setz zur Änderung des Gesetzes über das 
Unschädlichkeitszeugnis, des Ödlandgesetzes 
und des Gesetzes über die Erschließung von 
Baugelände. 

Ich stelle fest, daß auch die Überschrift des Ge
setzes in der verlesenen Fassung die Zustimmung 
des Hohen Hauses gefunden hat. 

In der Zwischenzeit sind dem Berichterstatter zu 
Ziffer 8 die Unterlagen übergeben worden. 

Ich rufe auf 
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung 
des Gesetzes Nr. 124 über die Wiedererrichtung 
des Bayerischen Obersten Landesgerichts (Bei
lage ~826). 

Den Bericht über die Verhandlungen des Ausschus
ses für Rechts- und Verfassungsfragen (Beilage 
.3877) erstattet der Herr Abgeordnete Bezold. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Bezold (FDP), Berichterstatter: Meine Damen und 
Herren! Es handelt sich um eine Vorlage der Re
gierung, die ihren Grund darin hat, daß in Binnen
schiffahrtssachen in Bayern die Regelung bisher so 
war, daß Beschwerde und Berufung zu getrennten 
Gerichten gehen, ein Zustand, der nicht gut ist, 
wie Sie einsehen werden. Nach den zwischenstaat-
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(Bezold [FDP]) 

liehen Verträgen sind in Binnenschiffahrtssachen 
zwei Tatsacheninstanzen vorgesehen, das heißt 
zwei Instanzen, in denen der Richter nicht nur die 
rechtliche, sondern auch die tatsächliche Seite der 
Angelegenheit prüft. Die erste Instanz ist jeweils 
das Amtsgericht. Die zweite Instanz kann in Bay
ern, wenn man eine Tatsacheninstanz schaffen will, 
nur das Oberlandesgericht sein, weil das Bayerische 
Oberste Landesgericht eine reine Revisionsinstanz 
sein und bleiben soll, damit also nur rechtliche Ge
sichtspunkte zu prüfen, sich aber nicht mit der 
Prüfung der Tatsachen zu befassen hat. Man kann 
also dem Obersten Landesgericht, das bis jetzt nach 
dem Gesetz zur Neuschaffung des Obersten Lan
desgerichts zwar die letzte Beschwerdeinstanz ist, 
nicht auch die Berufungen geben, wenn man seinen 
Charakter nicht ändern will. Um aber eine Gleich
förmigkeit und Gleichartigkeit zu erreichen, · das 
heißt eine Behandlung sowohl der Beschwerden als 
auch eventuell der Berufungen vor dem gleichen Ge
richt, bleibt nichts anderes übrig, als durch das Ge
setz, das Ihnen im Entwurf jetzt vorliegt, zu be
stimmen, daß auch die Beschwerdeangelegenheiten 
in BinnenschiffahrtssaChen dem Obersten Landes- · 
gericht weggenommen und dem Oberlandesgericht 
gegeben werden. Das wird zur Folge haben, daß 
das Oberlandesgericht sowohl zweite Instanz im 
Rechtsmittelverfahren der Binnenschiffahrtssachen, 
als auch zweite Instanz im Beschwerdeverfahren 
der Binnenschiffahrtssachen ist. 

Der Rechts- und Verfassungsausschuß hat sich 
einstimmig diesem Willen der Regierung ange
schlossen. Auch er ist der Auffassung, daß das der 
richtige Weg ist, um jene prozessuale Gleichförmig
keit in Binnenschiffahrtssachen zu erreichen, die 
notwendig ist. Er bittet Sie, dem Gesetz Ihre Zu
stimmung zu erteilen mit dem Abmaß, daß § 2 die 
Fassung erhält: 

Das Gesetz tritt am 1. April 1953 in Kraft. 

Präsident Dr. Hundhammer: Wir treten in die 
erste Lesung ein. Ich schlage . vor, die allgemeine 
und die besondere Erörterung zu verbinden, falls 
eine Debatte gewünscht wird. - Eine Wortmeldung 
erfolgt jedoch nicht. . 

Wir kommen zur Abstimmung. Hierbei wird zu
grundegelegt der Wortlaut des Gesetzentwurfs, wie 
er auf Beilage 3826 vor Ihnen liegt. 

Ich rufe auf den Artikel 1. Wer ihm die Zustim
mung erteilt, wolle Platz behalten. - Es erhebt 
sich keine Erinnerung. 

Ich rufe auf Artikel 2. Die Fassung hat der Herr 
Berichterstatter bereits vorgetragen. Wer diesem 
Artikel die Zustimmung erteilt, wolle Platz behal
ten. - Ich stelle fest, daß Artikel 2 angenommen 
ist. Damit ist die erste Lesung beendet. 

Wir kommen zur zweiten Lesung. Ich schlage 
vor, sie unmittelbar anzuschließen. Das Hohe Haus 
ist damit einverstanden. - Eine Wortmeldung er
folgt nicht. 

Wir stimmen ab. Dabei werden zugrunde gelegt 
die in der ersten Lesung beschlossenen Formulie
runge:q. Ich rufe auf Artikel 1. - Ohne Erinnerung. 
Artikel 2. - Ohne Erinnerung. Ich stelle fest, daß 
die einzelnen Artikel auch in der zweiten Lesung 
so angenommen sind, wie sie in der ersten Lesung 
beschlossen waren. Die zweite Lesung ist damit 
beendet. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung über das 
ganze Gesetz. Ich schlage vor, sie in einfacher Form 
vorzunehmen. - Das Haus ist damit einverstanden. 
Ich bitte diejenigen Abgeordneten, die dem Gesetz 
in der Fassung der Beschlüsse der zweiten Lesung 
die Zustimmung erteilen, sich vom Platz zu er
heben. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimm
enthaltungen? - Herr Abgeordneter Pfeffer, ich 
möchte Sie fragen, wie Sie abstimmen? 

(Abg. Pfeffer: Ich habe gestanden und bin 
dann zusammengefallen, weil ich schwer 

kriegsbeschädigt bin.) 

- Sie stimmen also zu? 

(Abg. Pfeffer: Ja.) 

Ich stelle fest, daß das Gesetz in der Fassung der 
zweiten Lesung auch in der Schlußabstimmung an
genommen ist. 

Das Gesetz hat den Titel: 
Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
Nr. 124 über die Wiedererrichtung des Baye
rischen Obersten Landesgerichts. 

- Ich stelle fest, daß auch die Überschrift des Ge
setzes vom Hohen Haus gebilligt ist. 

Ich rufe nunmehr auf Ziffer 12 der Tagesord-
nung: 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der 
Dienststrafordnung (Beilage 3914). · 

Über die Verhandlungen des Rechts- und Verfäs
sungsausschusses (Beilage 3959) berichtet der Herr 
Abgeordnete Dr. Raß. Ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Raß (BP), Berichterstatter: Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! Der Ausschuß für 
Rechts- und Verfassungsfragen hat in seiner 147. 
Sitzung am 12. März 1953 den· Entwurf eines Ge
setzes zur Änderung der Dienststrafordnung be
raten. Berichterstatter war ich selbst; Mitbericht
erstatter der Herr Abgeordnete Dr. Jüngling .. 

Der B e r i c h t e r s t a t t e r führte aus, daß der 
vorliegende Gesetzentwurf den Zweck verfolge, die 
Dienststrafordnung vom 29. April 1948 auf die 
richterlichen Beamten der Arbeits- und der Sozial
gerichtsbarkeit auszudehnen. Er betreffe die Vor
sitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden bei 
denArbeitsgerichten und beim Landesarbeitsgericht 
sowie bei den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit, 
nämlich den Spruch- und Beschlußkammern der 
Oberversicherungsämter und den Spruch- und Be
schlußsenaten des Landesversicherungsamts. Die 
Voraussetzungen der dienststrafrechtlichen Gleich
behandlung der richterlichen Beamten der Arbeits
und Sozialgerichtsbarkeit mit den übrigen Richtern 
seien gegeben. Er empfehle deshalb die Annahme 
des Gesetzentwurfs. 
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(Dr. Raß [BP]) 

Der M i t b er i c h t e r s t a t t e r stimmte zu. 

§ 1 wurde unverändert angenommen. Er lautet: 

In § 110 Abs. 1 der Dienststrafordnung vom 
29. April 1948 (GVBI. S. 67) werden na,ch dem 
Wort „Finanzgerichte" die Worte „die Arbeits
gerichte, die Gerichte der Sozialgerichtsbar
keit" eingefügt. 

Zu § 2 bemerkte der Berichterstatter, 
Artikel· 27 Absatz 1 des Arbeitsgerichtsgesetzes 
gebe die Möglichkeit, den Vorsitzenden oder den 
stellvertretenden Vorsitzenden des Amtes zu ent
heben. Das sei aber unzulänglich mit R,ücksicht auf 
die Vielfalt disziplinärer Notwendigkeiten. Deshalb 
müsse notwendigerweise der Artikel 27 Absatz 1 
des Arbeitsgerichtsgesetzes fallen. 

Der Ausschuß für Rechts- und Verfassungsfragen 
hat daher auch dem § 2 zugestimmt, der lautet: 

Art. 27 Abs. 1 des Arbeitsgerichtsgesetzes vom 
6. Dezember 1946 (GVBl. 1947 S. 1) wird auf
gehoben. 

§ 3 erhielt folgende Fassung: 

Das Gesetz tritt am i. April 1953 in Kraft. 

Der Rechts- und Verfassungsausschuß hat dem 
Gesetz auch im ganzen zugestimmt. Ich bitte das 
Hohe Haus, dem Gesetz ebenfalls zuzustimmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Wir treten in die 
erste Lesung ein. Ich eröffne die Aussprache und 
schlage vor, auch in diesem F:all die allgemeine und 
die besondere Erörterung miteinander zu verbin
den. - Dagegen erhebt sich keine Erinnerung. Eine 
Wortmeldung erfolgt nicht. Die Aussprache ist ge
schlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Dabei liegt der 
Wortlaut des Gesetzes gemäß Beilage 3914 zu
grunde. 

Ich rufe auf den § 1. Wer ihm zustimmt, wolle 
Platz behalten. - Der § 1 ist angenommen. 

Ich rufe auf den § 2. Wir verfahren ebenso. -
Der Paragraph ist angenommen. 

Ich rufe auf den § 3. - Ich stelle fest, daß er die 
Zustimmung des Hauses gefunden hat. 

Damit ist die erste Lesung beendet. Wir schHeßen 
die Z\J\'.eite Lesung unm~ttell3ar. an. Ich eröffne die 
Aussprache. - Eine Wortmeldung erfolgt nicht. 
Die Aussprache ist geschlossen. Wir stimmen ab 
über die Beschlüsse der ersten Lesung. 

Ich rufe auf § 1 - ohne Erinnerung -, § 2 -
ohne Erinnerung -, § 3 - ohne Erinnerung. Ich 
stelle fest, daß die einzelnen Paragraphen auch in 
der zweiten Lesung die Zustimmung des Hauses 
gefunden haben. Die zweite Lesung ist beendet. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Ich schlage 
vor, si~ in einfacher Form durchzuführen. - Das 
Hohe Haus ist damit einverstanden. 

Ich bitte diejenigen Abgeordneten, die dem Ge
setz i.n der Fassung der Beschlüsse der zweiten 
Lesung zustimmen, sich vom Platz zu erheben. -

Ich stelle fest, daß das Gesetz einstimmig ange
nommen ist. 

Es erhält den Titel: 

Gesetz zur Änderung der Dienststrafordnung. 
- Ich stelle fest, daß auch die Überschrift vom 
Hohen Hause gebilligt wird. 

Nunmehr folgt die Ziffer 14 .der Tagesordnung: 

Entwurf eines Gesetzes über vel'unstaltende 
Außenwerbung (Beilage 3773) 

Hierzu hat zunächst der Herr Abgeordnete 
Dr. Jüngling· das Wort zur Geschäftsordnung er
beten. 

Dr. Jüngling (CSU): Herr Präsident, meine Da
men und Herren! Ich möchte Sie bitten, die Nr.14 
der Tagesordnung nochmals an den Rechts- und 
Verfassungsausschuß zurückverweisen zu wollen. 
Seit der Behandlung des Entwurfs im Rechts- und 
Verfassungsausschuß sind eine Reihe von erheb
lichen Bedenken gegen· den materiellen Inhalt und 
auch gegen den praktischen Vollzug des Gesetzes 
aufgetreten. Ich muß auch selbst bekennen, daß 
ich diese Bedenken hundertprozentig teile, nachdem 
ich noch einmal genau über die vom Rechts- und 
Verfassungsausschuß beschlossene letzte Fassung 
nachgedacht habe. In der Zwischenzeit ist auch ein 
Abänderungsantrag der Herren Kollegen Bezold, 
Dr. Eberhardt und Fraktion eingelaufen, der eben
falls wesentliche Änderungen des materiellen In
halts dieses Gesetzentwurfs mit sich bringt. Da es 
sich um ein Gesetz handelt; das auf dem Gebiet 
der Heimatpflege eine große Rolle spielt und das 
uns deshalb ein besonderes Anliegen sein sollte, 
bitte ich Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ebenfalls zur Ge
schäftsordnung erteile ich das Wol"t dem Herrn Ab
geordneten Albert. 

Albert (SPD): Meine Damen und Herren! Da der 
materielle Inhalt des Gesetzentwurfs durch einen 
Antrag der FDP-Fraktion wesentlich verändert 
werden soll, bitte ich auch um Zurückverweisung 
des Entwurfs an den Wirtschaftsausschuß. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es ist Zurückver
weiSung .an den Wirtschaftsausschuß beantragt 

(Abg. Bezold: Und an den Rechts- und Ver-
fassungsausschuß!) 

- und dann anschließend an den Rechts- und Ver
fassungsausschuß, zunächst aber an den Wirtschafts
ausschuß. - Das Hohe Haus ist damit einver
standen. 

Ich rufe auf die Ziffer 15 der Tagesordnung: 

Antrag der Abgeordneten Dr. Baumgartner, 
Lang und Fraktion betreffend Gesetz zur Än
del'Ung des Gemeindeabgabengesetzes (Beilage 
3834). 

Zunächst berichtet über die Beratungen des Aus
schusses für den Staatshaushalt (Beilage 3935) der 
Herr Abgeordnete Strobl; ich erteile ihm das Wort. 
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Strobl (SPD), Berichterstatter: Meine Damen und 
Herren! Die HerrenAbgeordneten Dr. Baumgartner 
und Lang und die Fraktion der Bayernpartei haben 
am 3. Februar 1953 folgenden Antrag gestellt: 

Der Landtag wolle folgendem Gesetzentwurf 
die Zustimmung erteilen: 

Gesetz 
zur Änderung des Gemeindeabgabengesetzes 

§ 1 
Dem Art. 4 Abs. 1 des Gemeindeabgaben

gesetzes vöm 20. Juli. 1938 (GVBl. S. 225) wird 
folgender Satz angefügt: 

Wenn Teilnehmer an Gesellschaftsreisen 
einen Pauschalsatz bezahlt haben, in dem die 
Kurabgabe eingeschlossen ist, so kann an 
Stelle des Zimmervermieters zur Abführung 
der Kurabgabe sowie zur An- und Abmel
dung des Gastes der örtliche Vertreter des 
Reiseunternehmers verpflichtet werden, der 
die Quartiergelder ausbezahlt. 

§ 2 
Das Ge~etz tritt am „„ „„„ in Kraft. 

Der Ha ushaltsa ussch uß hat sich in seiner 177. 
Sitzung am 5. M~rz mit diesem Antrag befaßt. Be
richterstatter war ich selbst; Mitberichter der Herr 
Abgeordnete Dr. Lenz. 

Nach einer eingehenden Behandlung dieses An
trags wurde ein Abänderungsantrag einstimmig 
angenommen. Dieser Abänderungsantrag liegt Ihnen 
auf Beilage 3935 gedruckt vor. Er lautet: · 

Zustimmung mit der Maßgabe, daß § 1 fol
gende Fassung erhält: 

Wenn Teilnehmer an Gesellschaftsreisen 
einen Pauschalsatz bezahlt haben, in dem die 
Kurabgabe eingeschlossen ist, so ist an Stelle 
des Zimmervermieters · zur Abführung der 
Kurabgabe sowie zur An- und Abmeldung 
des Gastes der Vertreter des Reiseunter
nehmers verpflichtet, der die Quartiergelder 
ausbezahlt. · 

Ich bitte ebenfalls um Zustimmung. 

Präsident Dr. Hundhammer: Über die Beratun
gen des Ausschusses für Rechts- und Verfassungs
fragen (Beilage 3961) berichtet der Herr Abgeord
nete Kramet; ich erteile ihin das Wort. 

Kramer (SPD), Berichterstatter: Herr Präsident, 
Hohes Haus! Der Ausschuß für Rechts- und Verfas
sungsfragen behandelte diese Angelegenheit in sei
ner 147. Sitzung am 12. März 1953. Um mit der 
Reichsmeldeordnung nicht in Widerspruch zu kom
men, sah sich der Rechts- und Verfassungsausschuß 
nach eingehender Aussprache befugt, einstimmig 
folgende Änderung vor.zuschli;igen: 

§ 1 
Dem Art. 4 Abs. 1 des Gemeindeabgaben

gesetzes vom 20. Juli 1938 (GVBL S. 225) wird 
folgender Satz angefügt: 

Wenn Teilnehmer an Gesellschaftsreisen 
einen Pauschalsatz pezahlt haben, in dem die 

Kurabgabe eingeschlossen ist, so kann an 
Stelle des Zimmervermieters zur Abführung 
der Kurabgabe der Vertreter des Reiseunter
nehmers, der die Quartiergelder ausbezahlt, 
verpflichtet werden. 

§ 2 
Das Gesetz tritt am 1. April 1953 in ·Kraft. 

Diese FassUng wurde einstimmig beschlossen: Ich 
ersuche Sie, sich diesem Beschluß des Rechts- und 
V erfassungsa ussch usses anzuschließen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Wir treten in die 
erste :f,.,esung ~in. Ich eröffne dfo Aussprach1e und 
schlage vor, gegebenenfalls die allgemeine und die 
besondere Erörterung miteinander zu verbinden. -
Es erfo1gt keine Wortmeldung. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Text liegt 
Ihnen vor auf den BeHagen 3'935 und 3961. Die bei
den Berichterstatter haben die voneinander abwei
chenden Beschlüsse .Q.es iHaushaltsausschusses und 
des Ausschusses für Rechts- und V·erfassungsfragen 

· bekanntgegeben. Die Einleitung wrürde in beiden 
Fällen gleich sein und lautet: 

Dem Art. 4 Abs. 1 des Gemeindeaib.gaibenge
setzes vom 20. Juli 1938 (GVBL S. 225) wird 
folgender Satz angdügt: · 

Dann kommen die Formulierungen der beiden Aus
schüsse. Der Ausschuß für Rechts- und Verfas
sungsfragen hat zuletzt beraten; wir stimmen über 
seine Formulierung zuerst ab. 

Wer dem vom Rechts- und Verfassungsausschuß 
vorgeschlagenen Text, den der Herr Abgeordnete 
Kramer als· Berichterstatter v·erlesen hat, .zmstimmt, 
WO'lle sich vom iP1atz ·erheiben. - Ich bitte um die 
Gegenprohe. - Stimmenthaltungen? - Der T·ext, 
den der Rechts- und Vierfassun.gsausschuß vorge
schlagen hat, !ist mit Mehrheit angenommen. 

Ich rufe auf § 2 ·des Gesetzes. Er lautet: 

Das Gesetz tritt am 1. April 19i53 !in Kraft. 

Wer dem zustimmt, wolle Platz ·behalten. - Ich 
stelle. fest, daß § 2 angenommen ist. 

· Damit ist d1e erste L~sung beendet. Wir treten 
in d~e ·zweite Lesung ein. Ich schlage vor, sie 
unmitte}b.ar folgen .zu fassen. - Das Hohe Haus ist 
damit einverstanden. - iEine Wortmeldung erfolgt 
nicht. Wir kommen ·zur AJbstimmung entsprechend 
den Beschlüssen der ersten Lesung. 

Ich rufe auf: 

§ 1. - Ohne Erinnerung. 
§ 2. - Ohne Erinnerung. 

Ich stelle fest, daß die 1beid.en Paragraphen auch 
Jn der vweiten Lesung angenommen sind. Die zweite 
Lesung ist damit beendet. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung über das 
ganze Gesetz. Ich schlage vor, sie in einfacher Form 
vorzunehmen. - Das Hohe Haus ist damit einver
standen. 

Ich .bitte diejenigen .Ä.ibgeordneten, die dem Ge
setz in der Fassung der Beschlüsse der zweiten L'e:.. 
sung zustimmen, sich vom Platz zu erheben: - Ich\ 
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bitte um die Geg.enpro!be. - 'Stimmenthaltungen? 
- Herr kbgeordneter Kunath? - Sie stimmen also 
·zu. - Das Gesetz ist einstimmig angenommen. 

Das Gesetz hat den Titel: 

Gesetz zur Änderung des Gemeindeabgaben
gesetz·es. 

Ich stelle fest, ciaß auch die Überschrift des Gesetzes 
vom Landtag gerbilligt ist. 

Ich rufo nunmehr auf Ziffer 16 a rder Tagesord
nung: 

Antrag des Abgeordneten Dr. Hundhammer auf 
Erlaß der Bestimmungen über die Durchfüh
rung des Volksbegehrens ri.n der Pfalz gemäß 
Art. 29 Abs. 2. GG (Beilage 3934). 

-Berichterstatter iüiber die Verhandlungen des 
Ausschusses J3ay~rn-Pfalz (Beilage 13938) ist der 
Herr Abgeordnete 'Michel; ich ·erteile iihm das Wort. 

Michel (OSU), Berichterstatter: !Herr Präs:i!dent, 
Hohes Haus! In seiner Sitzung vom 6. März 1953 
sprach der Ausschuß Bay.ern-iPfalz über Art:i!kel 29. 
des Grundgesetzes. Berichterstatter war äch selbst, 
Mitberichterstatter Herr LDr. Franke. 

Der B e r i c h t e r s t a t t e r führte aus, eine Aus
sprache ü:ber Artikel W des Grundgesetz·es habe im 
Rahmen des Ausschusses nur einen Sinn in bezug 
auf dte Pfalz. Bayern wolle sich die Pfalz licht 
anlachen; die Pfalz sei vielmehr bereits im Jahre 
1329 .an Bayern' gekommen •und rbis. 1940 eng mit 
Bayiern verrbunden gewesen. Die ißesatzungsmächte 
hätten das Trennende der Nazizeit noch vertief~ 
und die Pfalz vöHtg von Bayern .gelöst. Nun müsse 
Bayern seihen, welche Wege es gehen kann, um 
dieses Unrecht wieder zu beseittgen. Dabei sei man 
auf Artfäel 29 des Grundgesetzes angewiesen, der 
mit der Ratifizier,ung des Generalvertrages wirk
sam werde. 

Artikel 29 zerfalle grundsätzlich in !l!Wei Teile, 
und zwar in die Neugliederung der Länder und in 
die Gebietsänderungen. Aibsatz 1 des Artikels lege 
sachEch fest, nach welchen Gesichtspunkten die 
Länder gebildet werden sollen. Die Aibsätze 2 bis 6 
enthielten die Verfaihrensivorschriften, nach denen 
die Neugliederung erfolgt. Grundsätzlich beginne 
das Verfahren mit einem Buncresgesetz, dem aller
dings ein Vol!ksibegehren vorausg.ehen könne. Nach 
Durchführung ·eines Volksbegehrens mit positivem 
Ergebnis sei die Bundesr.egierung g.ehalten, dem 
Bundestag einen Gesetzentwurf vorzulegen, der 
dem Volksbegehren Rechnung trägt. Albsatz 7 be
fasse sich mit den Gebietsänderungen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Herr Abgeordneter! 
Wenn auch diesem Beschluß eine besondere politi
sch·e Bedeutung zukommt, so möchte ich Sie doch 
bitten, die Berichterstattung so kurz wie möglich zu 
fassen, da 1es sich um einen einstimmigen Beschluß 
handelt. 

Michel (CSU), Berichterstatter: Zur Sache führte 
Präsident Dr. Hund h am m er aus, für Bayern 

werde der Artikel 29 des Grundg·esetzes jetzt des
wegen aktuell, weil mit dem eventuellen Inkraft
treten der EVG-Verträge die in Arttkel 29 gesetzte 
Frist von einem Jahr anlaufe. Um die Konsequen
zen aus dem Artikel 29 ziehen zu können, müsse in 
der Pfalz innerhalb eines Jahres ein Volksbegehren 
eingeleitet werden und dte Zustimmung eines Zehn
tels der zur Landtagswahl berechtigten Bevölke
rung finden. 

Präsident Dr. Hundhammer schlug dann dem 
Ausschuß folgenden Antrag vor: 

Die Staatsr·egierung wird ersucht, durch ihre 
Vertretung in Bonn bei den 'Zuständigen Bun
desinstanzen dahin vorstellig zu werden, da:ß 
zumindest die Bestimmungen ü:ber die Durch
:führung des Volksbegehrens in der Pfalz ge
mäß Artikel 29 Absatz 2 des Grundgesetzes 
noch vor Beendigung der geg.enW'ärt-igen Bun
destagssession erlassen werden. · · 

'Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen. 
Ich ersuche das Hohe '.Haus, diesem Antrag zuzu
stimmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
erfolgt nicht. Wir stimmen ab. Wer dem eben vor
getragenen Ausschußvorschlag die Zustimmung er
teilt, wolle sich vom Platz erheben. - Ich stelle 
fest, daß der Antrag auch vom Plenum einstimmig 
gebilligt ist. 

Ich rufe auf Ziffer 16 b der Tagesordnung: 

Antrag des Abgeordneten Haußleiter und der 
ehemaligen Fraktion auf Übernahme einer 
Patenschaft für die Großsiedlung Maxdorf 
bei Ludwigshafen durch die Staatsregierung 
(Beilage 1197). 

Den Bericht über die Verhandlungen des Aus
schusses Bayern-Pfalz (Beilage 3932) erstattet Herr 
Abgeordneter Kiene; ich erteile ihm das Wort. 

· Kiene (SPD), Berichterstatter: Der Antrag Hauß
leiter wurde in der 7. Sitzung des Ausschusses 
Bayern-Pfalz vom 6. März 1953 behandelt. Nach 
einer längeren Aussprache einigte sich der Aus
schuß auf folgenden Wortlaut: 

Die Staatsregierung wird ersucht, die Ent
wicklung der Großsiedlung Maxdorf aufmerk
sam zu verfolgen und nötigenfalls helfend ein
zugreifen. 

Nach dem zustimmenden Antrag beider Bericht
erstatter wurde der Antrag einstimmig angenom
men. Ich bitte um Ihre Zustimmung. 

Präsident Dr. Hundhammet: Eine Wortmeldung 
liegt mir nicht vor. Wir stimmen ab. Wer dem vom 
Berichterstatter vorgetragenen Ausschußvorschlag 
zustimmt, wolle Platz behalten. - Ich bitte um 
die Gegenprobe. - Der Ausschußvorschlag ist vom 
Plenum einstimmig gebilligt. 

Zu Ziffer 16 c der Tagesordnung, Antrag des Ab
geordneten Haußleiter auf Kinderaustausch zwi
schen Bayern und der Saarpfalz (Beilagen 3545,, 
3933) bittet der Berichterstatter um Zurückstellung 
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bis morgen. - Dagegen erhebt sich keine Erinne
rung. 

Ich rufe auf Ziffer 17 der Tagesordnung: 

Antrag der Abgeordneten von Knoeri~gen, 
Weishäupl und Fraktion (Beilage 3953) und 

Antrag der Abgeordneten Bezold, Rabenstein 
und Fraktion (Beiiage 3952) auf Gewährung 
von Staatszuschüssen für die Freifahrt der 
Schwerbeschädigten. 

Über die Verhandlungen des Ausschusses für 
sozialpolitische Angelegenheiten. (Beilage 3978) be
richtet der Herr Abgeordnete Hadasch; ich erteile 
ihm das Wort. 

Hadasch (FDP), Berichterstatter: Der Ausschuß 
für sozialpolitische Angelegenheiten hat in seiner 
36. Sitzung vom 18. März ·1953 über den Dringlich
keitsantrag der Abgeordneten von Knoeringen, 
Weishäupl und Frak-tion auf Gewährung von Staats-. 
zuschüssen für die Freifahrt der Schwerbeschädig
ten (Beilage 3953) beraten. Berichterstatter war ich 

· selbst, Mitberichterstatter Herr Abgeordneter Stren
kert. 

Der Antragst e 11 er, Herr Kollege Weis
häupl, begründete seinen Antrag, im Haushalt des 
Staatsministeriums des Innern die Freifahrt für 
die Schwerbeschädigten bis zu 70 Prozent über den 
1. April 1953 hinaus in vollem Umfange aufrecht
zuerhalten. 

Der B e r ich t e r s t a t t e r bat, die Anträge auf 
Beilage 3952 - Antrag der Abgeordneten Bezold, 
Rabenstein und Fraktion - und den Dringlich
keitsantrag der Abgeordneten von Knoeringen, 
Weishäupl und Fraktion auf Beilage 3953 gemein-
sam zu behandeln. ' 

Der einstimmige Beschluß des Ausschusses lautete: 
Der Ausschuß stimmt dem Antrag auf Bei
lage 3953 in Verbindung mit dem Antrag auf 
Beilage 3952 zu. 

Der Haushaltsausschuß hat diese Anträge zwar 
geändert, ihren Sinn aber beibehalten. Ich bitte 
Sie deshalb, der Fassung des Haushaltsausschusses 
Ihre Zustimmung zu geben. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt der Bericht 
über die Beratungen des Haushaltsausschusses 
(Beilage· 3990), d~n der Herr Abgeordnete Elsen 
erstattet. Ich erteile ihm das Wort. 

Elsen (CSU), Berichterstatter: Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! Der Haushaltsausschuß 
hat in der 183. Sitzung vom 27. März 1953 die bei
den vorgenannten Anträge diskutiert und ist zu 

. dem Ergebnis gekommen, ihnen in folgender Fas
:sung zuzustimmen: 

Die Staatsregierung wird ermächtigt und er
sucht, bis auf weiteres nach der zur Zeit gelten
den Regelung Zuschüsse an öffentliche Ver
kehrsbetriebe für Freifahrten der Schwerbe.
schädigten mit den Ausweisen.A und B zu ge-

;_f, wäli.ren. 

------------
Der Landtag spricht die Bitte und die Er

wartung aus, daß sich auch die Gemeinden und 
die Verkehrsbetriebe in angemessener Weise 
an der Tragung der Kosten für die Freifahrt 
der Schwerbeschädigten mit den Ausweisen A 
und B beteiligen. 

Die Berichterstattung hatte ich übernommen, der 
Mitberichterstatt.er war der Kollege StrobL 

· Der Antrag ist in dieser Form einstimmig ange
nommen worden. Ich bitte das Hohe Haus, ihm bei
zutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
erfolgt nicht. - Wer dem vom Herrn Abgeord
neten Elsen wiedergegebenen Ausschußvorschlag 
die Zustimmung erteilt, wolle Platz behalten. - Ich 
bitte um die Gegenprobe. - Ich stelle fest, daß der 
Ausschußvorschlag laut Beilage 3990 einstimmig 
gebilligt ist. 

Ich rufe numnehr auf den 
Antrag der Abgeordneten Kr51us, Hofmann 
Engelbert und Wölfel betreffend Erwerb des 
Kellereigrundstückes ehemaliger Zentkeller 
durch die Winzergenossenschaft Randersacker. 
(Beilage 3469). 

Den Bericht über die Verhandlungen des Aus
schusses für den Staatshaushalt (Beilage 3870) er
stattet der Herr Abgeordnete von Haniel. · 

von Haniel-Niethammer (CSU), Berichterstatter: 
Es handelt sich u~ •einen Antrag des .A!bgecirdneten 
Kraus und anderer Arb:geordneter: 

Die 1Staatsregierung wi:vd ersucht, die Ver
handlungen auf Erwerb des dem :Staate ge
hörenden Kelleretgrundstückes ·ehern. Zent
keller durch die Winzergenossenschaft Ran
dersacker alsbald ·zu einem .positiven .A!bschluß 
zu :bringen. 

Diesen Zentkeiller benützt die Winzergenossenschaft 
Randersacker schon lange auf Gl"Ull'd ·eines Miet
vertrages. Die Genossenschaft will ihn cvber nun zu 
Eigentum erwerben. 

.Der.Antrag wurde vom Ausschuß einstimmig an
genommen. Ich ·bitte, diesem Beschluß des Haus
haltsausschusses beizupflichten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zu diesem Bericht 
erbittet das Wort der Herr Staatssekretär im 
Staatsministeri:um für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten. 

Maag, Staatssekretär: Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Ich .kann dazu nur mitteilen, 
daß die Verhandlungen schon sehr weit gediehen 
sind. Über den Kaufpreis sind wir uns einig. Die 
IHofgutkellerei ist rbeauftr.agt, den Vertrag in den 
nächsten Tagen endgültig abzuschließen. Die Ver
handlungen werden also ,in den nächsten Tagen 
abgeschilossen seil.'1:· 

Präsident Dr. Rundhammer: Diese Mitteilung 
der Regierung deckt sich mit dem Wunsch des 
Landtags. Trotzdem schlage ich aber vor, da die 
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Sache noch nicht abgeschlossen ist, den Beschluß 
noch zu fassen. 

Wer dem Ausschußvorschlag die Zustimmung er
teilt, wolle Platz behalten. - Ich ·bitte uni die Ge
genprobe. - Das Plenum hat den Ausschußvor
schlag ·einstimmig gebiHigt. 

Dem Herrn Arb.geordneten Gabert erteile ich das 
Wort zur Berichterstattung IÜ:ber die Verhandlun
gen des Ausschusses für den Staatsha'UShalt (Bei
lag·e 3871) zu dem 

Antrag der Abgeordneten Dr. Strosche, Pfeffer 
und Fraktion betreffend 'Übertragung der Ver
mögenswerte des früheren Deutschen Luft
sport-Verbandes an den jetzigen Luftsport
Verband Bayern e. V. (Beilage 3660). 

Gabert {SiJ?D), Berichterstatter: Meine Damen 
und Herren! Der Ausschuß für den Staatshaushalt 
hat sich in seiner 174. ·Sitziung mit dem Antrag der 
Fraktion des BHE ibetr.effend Übertragung der 
Vermögenswerte des früiheren Deutschen Luftsport
Verband:es an den jetzigen Luftsport-Verband 
Bayern e. V. beschäftigt. •Di'e Beilagen sind dem 
Hohen Hause 1bekannt. Es kam .zu einer sehr lan
gen und eingehenden Aussprache rüiber die Rechts
lage. Es gelang dann, einen einstimmigen Beschluß 
herbeizuführen, der den Antrag wi:e folgt neu ge-
faßt hat: · 

Die Staatsregierung wird ersucht, zu prüfen, 
ob der Luftsport-Ver.band Bayern e. V. als 
Nachfolgeorganisation im Sinne der Kontroll
ratsdireiktive Nr. 50 der früheren rechtlich 
sellbständigen Luftsportgruppen oder Flieger'
landes- und Fliegerortsgruppen des früheren 
Deutschen Luftsport-V:er1bandes in Bayern, die 
nach 1933 zwangsweise in das ehemalige NSFK 
übergeführt worden sind; nachträglich noch 
anerkannt werden kann und ob geg·ebenenfalls 
die Vermögenswerte dieser Organisationen, so
weit si·e auf das ehemalige NlSFK über.gegan
gen sind und sich zur Zeit noch im Eigentum 
des Landes Bayern befinden, an den Landes
Luftsport-Verband überlassen werden können. 

Ich bitte das Hohe Haus, diesem einstimmig gefaß
ten Abänderungsantrag die Zustimmung zu geiben. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
erfolgt nicht. - Wir stimmen ab. Wer dem Aus
schußvorschlag die Zustimmung erteilt, wolle Platz 
behalten; ich bitte um die Gegenprobe. - Ich stelle 
die einstimmige Billigung des Ausschußvorschlags 
fest. 

Es folgt . der 

Antrag des Abgeordneten Frenzel betreffend 
Bereitstellung von Haushaltsmitteln zum Bau 
eines Schulgebäudes für die staatliche Fach
schule der Gablonzer Gla:s- und Schmuck
warenindustrie in Kaufbeuren (Beilage 3575). 

Über die Verhandlungen des Ausschusses für den 
Staatshaushalt (Beilage 3872) berichtet der Herr 
Abgeordnete Beier; ich erteile ihm das Wort. 

Beier (SPD), Berichterstatter: Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! Der Antrag des Abge
ordneten Frenzel betreffend Bereitstellung von 
'Haushaltsmitteln zum Bau eines Schulgebäudes für 
die staatliche Fachschule der Gablonzer Glas- und 
Schmuckwarenindustrie in Kaufbeuren (Beilage 
3575) wurde in der 174. Sitzung des Haushaltsaus
schusses behandelt. Berichterstatter war ich, Mit
berichterstatter Dr. Haas. Es handelt sich um einen 
staatlichen Hochbau, der vom Staat voll finanziert 
werden muß. Der Bau soll in den Haushalt 1954 
eingeplant werden. Dem Antrag soll in folgender 
Fassung entsprochen werden: 

Die Staatsregierung wird ersucht, Kosten- ' 
berechnungen, Pläne und Erläuterungen für 
den Bau eines Schulgebäudes für die staatliche 
Fachschule für die Gablonzer Glas- und 
Schmuckwarenindustrie in Kaufbeuren - Neu
gablom; baldmöglichst aufzustellen. 

Ich bitte, diesem einstimmig gefaßten Beschluß die 
Zustimmung zu geben. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
erfolgt nicht. - Wir stimmen al:>. Wer die Zustim
mung erteilt, wolle Platz behalten. - Ich bitte um 
die Gegenprobe. - Das Hohe Haus hat einstimmig 
im Sinne des Ausschußvorschlages beschlossen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich rufe auf Zif..:. 
fer 18 e: 

Antrag des Abgeordneten Dr. Geislhöringer 
betreffend Abstandnahme von der 15prozenti
gen Kürzung der Zuschüsse für nichtstaatliche 
Theater im Haushaltsjahr 1952 (Beilage 3807). 

Zum Bericht über die Verhandlungen des Aus
schusses für den Staatshaushalt (Beilage 3936) er
teile ich dem Herrn Abgeordneten Beier das Wort. 

Beier (SPD), Berichterstatter: Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! Der Antrag des Herrn 
Abgeordneten Dr. Geislhoringer lautet: 

Die Staatsregierung wird ersucht, auch im 
Haushaltsjahr 1952 von einer !5prozentigen 
Kürzung der beschlossenen und genehmigten 
Staatszuschüsse für nichtstaatliche Theater ab-
zusehen. 

, 

Dieser Antrag wurde in der 177. Sitzung des Haus
haltsausschusses behandelt. Berichterstatter war 
ich, Mitberichterstatter der Herr Kollege Ortloph. 

Sowohl der B e r i c h t e r s t a t t e r wie der 
Mi t b e r i c h t e r s t a t t e r wiesen darauf hin, 
daß sich die nichtstaatlichen Theater in einer sehr 
ungünstigen finanziellen Lage befinden, daß sie 
große kulturelle Aufgaben zu erfüllen haben, unter 
den Teuerungsverhältnissen be'sonders stark zu lei
den hatten und zum Teil nicht in der Lage waren, 
die Personalkosten zu ·erhöhen. 

Der Antragst e 11 er, Abg. Dr. Gei s l h ö
r in g e r , machte vor allen Dingen auf die beson
dere Situation in Schwaben, die Benachteiligung 
der Stadt Augsburg beim Finanzausgleich, auf
merksam und wies auf die besondere Notlage der 
nichtstaatlichen Theater hin. ,jJu ,,iJ 
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Ministerialrat Dr. K.e im erklärte, das Kultus
ministerium skhe der Angelegenheit positiv gegen
über; es handle sich nur darum, ob entsprechende 
Mittel seitens des Staatsministeriums der Finanzen 
bereitgestellt werden könnten. - Die grundsätz
liche Frage dabei war, ob mit Rücksicht auf das 
Haushaltsgesetz der Staatsminister der Finanzen 
ßem Antrag zu entsprechen habe. Der Vertreter des 
Staatsministeriums betonte, daß man in ·einem 
anderen Fall die 15prozentige Kürzung ebenfalls 
bereits fallen gelassen habe und daß diese infolge
dessen auch im vorliegenden Fall möglich sei. 

Mit 16 gegen einige Stimmen und bei einigen 
Stimmenthaltungen wurde demAntrag zugestimmt. 
Ich bitte, dies gleichfalls zu tun. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich möchte zunächst 
Herrn Staatsminister der Finanzen fragen, ob die
ser Antrag nicht gegenstandslos ist, da das Rech
nungsjahr schon abgelaufen und abgeschlossen ist. 
Wir stehen bereits im Rechnungsjahr 1953. 

Zietsch, Staatsminister: Die Bücher wer.den am 
24. April abgeschlossen. Eine Möglichkeit besteht 
also ncich. 

Präsident Dr. Hundhammer: - Gut; dann ist 
über den Antrag noch abzustimmen. Ich möchte 
hiezu selber das Wort ergreifen. Herr Vizepräsi
dent,· darf ich Sie bitten, mich zu vertreten. 

(Vizepräsident Hagen übernimmt das Präsidium) 

Vizepräsident Hagen: Ich erteile das Wort dem 
Herrn Abgeordneten Dr. Hundhai:nmer. 

Dr. Hundhammer (CSU): Meine Damen und Her
ren! Wir verhandeln hier darüber, ob für einen 
einzelnen Ausschnitt aus de.m Etat des Kultusmini
steriums die 15prozentige Kürzung aµfgehoberi und 
der hundertprozentige Betrag ausbezahlt ·werden 
soll. Es handelt sich um die Zuschüsse für nicht
staatliche Theater. 

Meine Damen und Herren, wir haben im Haus
haltsgesetz seinerzeit. generell die Zustimmung da
zu gegeben, daß das Finanzministerium ohne wei
teres nur 85 Prozent auszahlt und 15 Prozent kürzt. 
Diese Kürzung ist bei einem ganz großen Teil und 
bei sehr wichtigen Positionen des Staatshaushalts 
erfolgt. Ich verweise zum Beispiel auf die Zu
schüsse. für die höheren Schulen. Ich verweise auf 
. die Zuschüsse einer ganzen· Reihe anderer Ab
schnitte des Staatshaushalts. Wenn. schon das Fi
nanzministerium durch Landtagsbeschlüsse ge
zwungen wird, die 15 Prozent bei einzelnen Posi
tionen auszuzahlen, so scheint es mir nun doch 
notwendig, die Reihenfolge nach der Bedeutung der 
einzelnen Positionen im Staatshaushalt einzuhalten 
U!jl,d zunächst dort auf die. 15prozentige Kürzung 
zu verzichten, wo das n 0 c h vordringlicher ist. 
_ Unte;r diesen Umständen kann ich für meine [ 
P~rso111cdem Beschluß für diesen Sonderfall nicht 
die Zustimmung erteile~dch möchte auch Sie bit- · 

ten, im Hinblick auf die Bedeutung vieler anderer 
Positionen im Staatshaushalt dieser Ausnahme für 
eine nicht so vordringliche Angelegenheit - bei 
aller Rücksichtnahme auf kulturelle Interessen -
die Zustimmung grundsätzlich nicht zu erteilen. 

(Zuruf des Abg. Sto~) 

Vizepräsident Hagen: Zum Wort hat sich der 
Herr Abgeordnete Stock gemeldet. Ich erteile ihm 
das Wort. · 

Stock (SPD): Meine Damen und Herren! Ich bin 
der gegenteiligen Auffassung wie Herr Kollege 
Dr. Rundhammer, und zwar aus folgenden Grün
den: Die Belastung, die durch die 15prozentige 
Kürzung erfolgt ist, trifft ausschließlich die Ge
meinden. Derjenige, der draußen. in den Gemein
den steht und weiß, wie schwer sich die Gemeinden 
tun, ihre kulturellen Aufgaben zu erfüllen, ist 
sicher der Auffassung, daß man hier eine Aus
nahme machen kann. Das wäre nicht die erste Aus
nahme bei der 15prozentigen Kürzung; wir haben 
schon andere Ausnahmen gemacht. 

(Abg. Dr. Rundhammer: Wo denn? - Abg. 
Kiene: Bei den Stipendiaten!) 

Ich habe die Unterlagen nicht dabei; sonst 
könnte ich Ihnen die Fälle aufzählen. 

(Abg. Dr. Hundha~mer: Aber es gibt viele 
Dinge, die wesentlich wichtiger sind!) 

Herr Kollege Dr. Rundhammer, ich gebe ohne 
weit_eres zu, daß es, besonders in schulischer Be
ziehung, Angelegenheiten gib't, die wesentlich •vich
tiger sind. Nun dreht es sich aber hier darum, ob 
die Gemeinden infolge der 15prozentigen Kürzung 
noch in der Lage sind, weiterhin ihre Theater auf-
rechtzuerhalten. · 

(Abg. Dr. Rundhammer: Können sie die 
Schulen aufrechterhalten? Die Privatschulen 

zum Beispiel!) 
- Ich habe Ihnen ja das zugegeben. - Was nun 
die Theater anlangt, so ist es aber doch so - Sie 
wissen das genau, Herr Kollege Dr. Rundham
mer -, daß wir vor einigen Jahren in Bayern in 
Städten bis :m 50 oder 60 000 Einwohnern noch 
eigene Theater hatten. Diese sind heute schon -
zum Beispiel bei den Städten Würzburg, Aschaf
fenburg und Schweinfurt. - zusammengelegt, weil 
die Mittel nicht mehr reichten. Wenn hier die 15-
prozentige Kürzung vorgenommen würde, so 
stünde auch das in Frage. Deshalb möchte ich Sie 
bitten, doch dem Beschluß des Haushaltsausschus
ses stattzugeben . 

(Abg. Dr. Rundhammer: Der Theaterzuschuß 
ist von Jahr zu Jahr erhöht worden!) 

Vizepräsident Hagen: Zum Wort hat sich weiter 
gemeldet der Herr Abgeordnete Dr. Geislhöringer. 
Ich erteile ihm das Wort.· 

Dr. Geislhöringer (BP): Meine Damen und Her
ren! Ich bin außerordentlich überrascht, daß aus
gerechnet der frühere Kultusminister sich hier 
gegen die Bewilligung von Mitteln für. eine kuJ
turelle Anstalt aussprich~. 
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(Abg. Dr. Hundhammer: Die Schulen sind 
mir noch wichtiger!) 

- Dann müssen wir die Ausnahme in Gottes Na
men auch auf die Schulen ausdehnen; dann müssen 
wir im Haushaltsausschuß über einen Antrag be
schließen, wonach die 15prozentige Kürzung auch 
bei den Schulen entfällt. 

Der ganze Betrag macht bei uns in Augsburg 
etwa 60 000 DM aus. Ich mache ausdrücklich darauf 
aufmerksam, daß Schwaben, besonders auch Augs
burg, wiederholt außerordentlich benachteiligt wor
den ist. Augsburg ist schließlich eine der größten 
Industriestädte und einer der größten Steuerzahler 
im bayerischen Staat. 

(Abg. Dr. Huiidhammer: Es geht nicht nur 
Augsburg an!) 

Die Finanzzuweisungen für Augsburg wurden um 
eine Million gekürzt. Will man hier das Sparen an
fangen, so wird am falschen Fleck gespart. Bei den 
Filmkrediten schmeißt man 25 Millionen hinaus 
und hier will man 200 bis 300 000 DM einsparen. 
So geht es nicht. Wenn man schon sagt, es soll an
derwärts die 15prozentige Kürzung entfallen, so 
sehen wir nicht ein, warum das bei den Theater
zuschüssen nicht möglich sein soll. Ein Jahr vorher 
hat man dasselbe gemacht. 1951 hat man - recht
lich war die Situation die gleiche - mit Recht und 
guten Gründen von der Kürzung Abstand genom
men. Was man damals gemacht hat, kann heute 
nicht falsch ·und rechtswidrig sein. Man würde 
einen politischen und psychologischen Fehler erster 
Güte begehen, wollte man ausgerechnet hier zu 
sparen beginnen. Dann würde man sagen: Spart 
woanders, wo es wichtiger ist! 

Vizepräsident Hagen: Das Wort hat der Herr 
Finanzminister. 

Zietsch, Staatsminister: Hohes Haus! Ich möchte 
zu den Ausführungen des Herrn Abgeordneten 
Dr. Geislhöringer nur feststellen, daß es sich bei 
dem in Frage kommenden Betrag, wenn dem Aus
schußantrag zugestimmt wird, nicht um 60 000, son
dern 234 000 DM handelt. 

(Abg. Dr. Baumgartner: Das andere gilt für 
Augsburg!) 

Vizepräsident Hagen: Ich erteile das Wort dem 
Herrn Abgeordneten Beier. 

Beier (SPD): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren, Hohes Haus! Ich bedauere, daß es durch 
die Bemerkungen des Herrn Abgeordneten Dr. Hund
hammer nunmehr zu einer Diskussion um die Frage 
gekommen ist. Ich glaube, wir sind alle der Mei
nung, daß sich die Bestimmungen des Haushalts
gesetzes, die freiwilligenAufwendungen um 15 Pro
zent zu kürzen, sehr nachteilig auf die Kommunen 
und das kulturelle und wirtschaftliche Leben aus
gewirkt haben. 

Auf der anderen Seite darf ich auf folgendes hin
weisen, Herr Abgeordneter Dr. Hundhammer: Im 

vorigen Jahr wurde ebenfalls· ein solcher Beschluß 
gefaßt. Im vorigen Jahr ist auch beschlossen wor
den - und das ist der andere Fall -, daß die Kür
zung bei den Mitteln für die Begabtenförderung 
wegfallen soll. Damals ist also auch diese Kürzung 
unterblieben. 

Ich darf auch noch etwas anderes feststellen. Man 
kann nicht schlechtweg die einzelnen Städte her
ausgreifen. Ich möchte infolgedessen gar nicht auf. 
die besonderen Verhältnisse der Stadt Augsburg 
hinweisen, obwohl ich auf Grund einer Notiz, die 
gerade heute in der „Schwäbischen Landeszeitung" 
erschienen ist, feststellen könnte, daß Augsburg bei 
den Theaterzuschüssen mit 6,88 DM pro Person an 
dritter Stelle unter den westdeutschen Städten 
steht und nur noch von Köln und Wiesbaden über
troffen wird. Sie dürfen anderseits auch nicht die 
besonderen Verhältnisse übersehen. Die nichtstaat
lichen Theater dienen ja nicht allein dem betref
fenden Träger, sondern strahlen mit ihren kultu
rellen Aufgaben in das Land hinaus und erfassen 
damit auch die Menschen, die sonst nicht die Mög
lichkeit hätten, an diesen kulturellen Leistungen 
teilzunehmen. Das bitte ich doch auch zu berück
sichtigen! 

Der Herr Abgeordnete Dr. Hundhammer weist . 
insbesondere auf die Lage der nichtstaatlichen 
Schulen hin. Auch da haben wir im vorigen Jahr 
versucht, die Mittel des Staates zu erhöhen, und 
das ist uns auch gelungen. Ich glaube, der baye
rische Staat hat damit seine Pfl.tcht und Schuldig
keit getan. Es besteht in diesem Hause bestimmt 
keine Meinungsverschiedenheit, daß die Kürzung 
bei den nichtstaatlichen Schulen eine große Härte 
für die Schulträger und die Gemeinden ist, doch 
läßt sich diese mit Rücksicht auf die Gesamtlage 
nicht vermeiden. Ich habe im Haushaltsausschuß 
selbst darauf hingewiesen, daß dieser Beschluß 
selbstverständlich entsprechende Rückwirkungen 
haben kann. Im Haushaltsjahr 1953 gibt es aber 
diese Kürzungen nicht mehr, dort sind bereits die 
Nettobeträge eingesetzt, und wir werden also nicht 
mehr in eine solche Zwangslage geraten. Es dürfte 
das heuer das letztemal sein. Gerade mit Rücksicht 
auf die erhöhten Kosten, die die Träger der Thea
ter, zum Teil auf Grund der Beschlüsse, die der 
Landtag gefaßt hat, in personeller Hinsicht hatten, 
bitte ich doch dem Beschluß des Haushaltsausschus- . 
ses zuzustimmen, zumal da, wie ich informiert 
wurde, das Kultusministerium bereits die entspre
chenden Vorbereitungen getroffen hat und auch 
das Finanzministerium keine Einwendungen er
hebt, so daß tatsäch~ich auf Grund dieser Situation 
die Träger der nichtstaatlichen Theater mit diesen 
Zuschüssen rechnen. Herr Präsident, vergessen Sie 
insbesondere die Notlage in den Grenzstädten nicht, 
die ja doch nach der Richtung heute ebenfalls große 
kulturelle Aufgaben zu erfüllen haben! Ich bitte 
Sie also, dem Haushaltsausschußbeschluß zuzustim
men. 

Vizepräsident Hagen: Das Wort hat der Herr Ab
geordnete Dr. Korff. 
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i;>r. Korff (FDP): Hohes Haus, meine Damen und 
Herren! Auch ich muß meinem Erstaunen darüber 
Ausdruck geben, daß gerade der Herr Abgeordnete 
Dr. Hundhammer, unser früherer Kultusminister, 
nachdem der Haushaltsausschuß als der Rat unse
rer Weisen bereits sein Einverständnis gegeben hat 
und auch der Herr Finanzminister selbst, der die 
große Kasse besitzt, keine Einwendungen erhebt, 
sich einer kulturellen För(\erung gewissermaßen 
entgegenstellt. Die negative Methode, die Herr Kol
lege Dr. Hundhammer angewendet hat, indem er 
darauf hinwies, daß wir da und dort auch nicht 
helfen können, ist meines Erachtens nicht die rich
tige Methode, mit der wir unseren kulturellen Ver
pflichtungen gegenübertreten können. Es geht nicht 
an, zu sagen, weil wir den Schulen nicht helfen 
können, dürfen wir dem· Theater nicht helfen. Ich· 
bin der Ansicht, daß, wenn: der Herr Finanzmini
ster es für möglich hält, wenigstens in einem Falle 
zu helfen, wo es notwendig ist, und seine Fraktion 
sich hinter ihn stellt, wir nicht mit der Begrün
dung, daß woanders nicht geholfen werden· kann, 
diese relativ kleine Hilfe ablehnen dürfen. Die kul
turelle Verödung in Bezug auf das Theater draußen 
im Lande ist. unerhört, nachdem Würzburg, Bam
berg, Schweinfurt, Regensburg usw. von Theater
vorstellungen entblößt wurden und wir gewisser
maßen die kulturellen Bestrebungen in die .drei 
großen Zentren München, Nürnberg und Augsburg 
zurückgezogen haben. Angesichts dieser kulturellen 
Öde muB unter allen Umständen, . soweit unsere 
Mittel reichen, geholfen werden. 

Selbstverständlich dürfen wir deshalb das Pro
blem der Unterstützung der nichtstaatlichen Schu
len nicht aus dem Auge ·lassen. Meine Fraktion 
wird demnächst - ich hoffe sehr bald - dem 
Herrn Kollegen Dr. Rundhammer und seiner Frak
tion die Mögltchkeit geben, der Not der nichtstaat..: 
liehen Schulen grundlegend abzuhelfen. Ich hoffe, 
daß wir dabei auch mit Ihrer Unterstützung rech
nen können. Das soll aber kein Grund sein, wenn 
wir im Au g e n b 1 i c k noch nicht helfen können, 
unserer Verpflichtung, den nichtstaatlichen Thea
tern draußen zu helfen, nicht nachzukommen, zu
mal es sich um einen relativ geringen Betrag han
delt, der gemessen am Staatshaushalt keine sö ge
waltige Bedeutung hat, und ja auch der Haushalts
ausschuß bereits sein Ja gesprochen hat. Ich bitte 
Sie also auch, dem Beschluß des Haushaltsausschus
ses die Zustimmung zu geben. 

Vizepräsident Hagen: Ich ·erteile das Wort dem 
Herrn Finanzminister. 

Zietsch, .Staatsminister: Hohes Haus! Ich bin in 
dieser Angelegenheit in einer Weise angesprochen 
worden, 

{&bg. Dr. Korff: Sie hatten keine Einwen-
dungen!) 

daß ich, um Mißverntändnissen vorzubeugen, doch 
eine Bemel'kung machen muß. Aus der Tatsache, 
daß der J!1inanzminister sich zu ·BegJnn der Debatte 
nicht zum Wort gemeldet hat, darf nicht geschlossen 
"'\verden, daß er mit derri Antrag einverstanden sein 

kann. Auch ein Betrag von 234 000 DM, ja sefüst 
von 1000 DM, ist für den Finanzminister mit Rück
sicht auf den Defizitabschluß, ·den wir für das Haus
haltsjahr 1952 vor uns sehen, eine Summe, die 
beachtet werden muß. So können wir nicht rechnen, 
meine 1Damen und Herren, daß wir sagen; Es 
handelt sich ja nur um ein paar tausend Mark! Der 
Defizitaibschluß des Haushaltsjahres 1952 wird sich 
um diese 234 000 DiM erihöihen, wenn das Hohe Haus 
dem Antrag des Haushaltsausschuss·es rustimmt. 

Vizepräsident Hagen: Zum Wort ist weiter ge
meldet der Herr Abgeordnete Högn. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Högn (SiPD): Herr Präsident, meine Damen und 
und Herren! Gestatten Sie, daß ich von der Grenze 
aus einiges dazu sage. Vor der unglückseligen 
Zonengrenz;;,iehung im Jahre 1945 waren die Städte 
an der jetzigen Zonengrenze in kultureller ;Hin
sicht eng mit •Sachsen und Thüringen verbunden. 
Die 'I'heater der :Städte Plauen, Gera und Leipzig 
kamen ·zu regelmäßigen Vorstellungen in diese Ge
biete. !Die Verhältnisse sind jetzt ganz andere 
g·e:worden, und es 1besteiht keine Veranlassung, die 
Theater aus der Ostzone, die sich immer wiieder zu 
Vorstelilungen anbieten, in dieses Ge1biet hereinzu
zieihen. Es besteht aber aucli 1keine Mög1ich'keit, die 
Theater der Land·esha,uptstadt zu Gastspielen nach 
dem Norden zu 1bringen. Uie Gemeinden dort oben 
ha·ben sich unter großen finanziellen Opfern ein 
'I'heater aufgebaut. Ich spreche von dem Theater 
meiner Stadt, das nahezu 900 000 Einwohner im 
nordostoberfränkischen Raum 1bespielt. Ich glaube, 
eine solch·e Tat sollte doch den ibayerischen ·Staat 
v·eranlassen Hilfe zu leisten. Es ist kein Geheimnis, 
das die wirtschafifüch·e Situation im Grenzgebiet 
sich in der letzten Zeit weiter verschlechtert hat 
und daß die_ Gemeinden auf allen Gebieten Ein
sparungen vornehmen_ -müssen. Es wär-e außer
ordentlich tbedauerlich, wenn eine solche wertvolle 
'kulturelle Institution zum Erliegen kommen würde. 
Das Grenzgebiet •glauibt sowieso, daß ·es in seinem 
schweren wirtschaftspolitischen Kampf in München 
nicht immer die erforderliche Hilfe findet. 

(&b.g. Stock: Das glaUJbt Aschaffenlburg auch!) 

Ich wäre sehr dank.bar, wenn die Zuschüsse nicht 
.gekürzt würden. 

{Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Hagen: Ich erteile das Wort dem 
Herrn Abgeordneten ·Lanzinger. 

Lanzinger (BP): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Ich glaube, daß sich niemand in diesem 
Hause befindet, der nicht zugeben wollte, daß die 
sogenannten Provinztheater doch immerhin eine 
große kulturelle Aufgabe zu ·erfüUen haben, daß 
a1ber die Städte, die ja zum großen 'I'e'il selbst not
leidend sind und zum Teil drei Spielgattungen, 
Oper, Operette und .Schauspiel, unterhalten, ein
fach nicht mehr in der Lage sind, die Kosten für 
rhre Theater .zu tra.gen. Wenn wir für das fast 
abgelaufene Wirtschaftsjahr nicht dassel1be tun, 
was wir im vergangenen J'.aohr - gemacht haiben, 
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nämlich auf die 15prozentige Kür.zung zu verzich
ten und den voillen Betrag auszubezahlen, so würde 
dies ein ganz große Benachteiligung· der nichtstaat
lichen Theater g-egenüiber dem Theater Coburg und 
vor allem gegenüber den Staatstheatern aus
machen. 

Ich möchte noch einen anderen Gesichtspunkt 
einwerfen, nämlich die Tatsache, daß das Personal, 
sowohl das künstlerische. wie das sonstige, bei den 
Provinztheatern deshalb vor einer ausgesprochenen 
Härt·e steht, weil die Theater ge2'Wtlngen sind, sich 
auf eine .acht- oder neunmonatig·e Spielzeit zu 
beschränken und Gagen zu bezahlen, die manch
mal weit unter dem normalen Verdienst liegen. 
Was heute draußen. 1bei den Provinztheatern ge
schieht, ist ausgesprochen unsozial. Das muß her
ausgestellt weTden. Der Staat hat nach meinem 
DafüDhalten, wenn ·es sich auch um eine freiwillige 
Leistung handelt - es ist eine freiwillige Leistung, 
das gebe ich zu -, eine kulturelle Verpflichtung 
diesen Theatern gegenüber. Denn nicht das ganze 
Land kann von den Einrichtungen des Staates in 
der Landeshauptstadt zehren. Die kulturelle Klein
und Str·euar1beit, die gerade durch die Provinzthea
ter geleistet wird, ist so wesentlich, daß der Staat 
die Verpflichtung hat, einzugreifen und die Thea
ter,. die aus eigener Kraft nicht mehr bestehen 
können, zu unterstützen. Ich möchte deshafü auch 
ganz besonders :für das not1eidende Theater in 
Regensburg sprechen. Regensburg muß, wie ich 
g.anz offen Z'Ugebe, sein Tiheater schließen, wenn 
nicht Hilfe gebracht wird. Bekanntlich ist Regens
burg ·die steuerärmste \Stadt des Bundesgebietes. · 
Deshalb .glaube ich, daß deT Staat sich dieser 
kulturellen VeTpfü.chtung nicht entziehen darf und 
das tun soll, was ·er voriges Jahr gemacht hat, 
nämlich daß er auf die 15prozentige Kürzung ver
zichtet und den vollen Betrag ausbezahlt. 

Vizepräsident Hagen: Als nächster Redner folgt 
der Herr A!bgeordnete Dr. Hundhammer. 

Dr. Hundhammer {C\SU): Meine Damen und 
Herren! Es hat jetzt eine Re:i!he von Vertretern 
von Wahlkreisen, in denen ein Theater ist, das 
Wort ergriffen. Ich möchte den Herren gegenüber 
aber sagen: Es handelt sich .gar nicht um die Frage, 
oh überhaupt Zuschüsse an die Theater '.gegeben 
werden sollen o>der nicht. Wir lhaben sehr beträcht
liche Zuschüsse an die 'Dheat•er gegeben und weit 
iliber eine Mi1lion DM ausbezahlt. Es handelt sich 
vielmehr darum, ob die Theater .als die in erster 
Linie von ·einer Härtemaßnahme aus.zunehmende . 
Kulturinstitution im Staate anzusehen sind oder 
nicht. Weil sich zufällig AtbgeoDdnete in einem 
Antrag für die Theater interessiert haben, kann 
man nicht sagen: Das ist •ein Gebiet, auf dem die 
-15prozentige Kürzung vorweg aufzuheben ist. Wir 
müssen die Dinge doch in die richtige Reihenfolge 
der Werte stellen. Es dreht sich darum, daß Ge
rechtitgkeit in der Ausga:benwirtscha.ft des Staates 
und in der Beseitigung von Härtebestimmungen 
obwaltet. !Dieser Umstand macht es notwendig, 
doch auch ein Wort :Z'U den Herren zu sagen, die 

mich als früheren Kultusminister angesprochen 
haben. Gerade wei·l ich als früherer Kultusmini
ster die Not der Schulen kenne, meine ich: Man 
muß, wenn man heute etwas ausnahmsweise tut, 
das zunächst für die Schulen und dann erst für die 
Theater tun. 

(Zuruf) 

Dabei ist nicht zu übersehen, daß ger~de an den 
Privatschulen heute soziale Härtefälle in einem 
Umfang gegeben sind, der weit üiber d1e Schwierig
keiten bei den Theatern hinausgeht. 

{A!bg. Dr. Korff: Sie waren Bauherr d:es 
Residenztheaters! 14 Millionen!) 

Nachdem das Schulgeld aufg·ehoben ist, haben die 
l"rivatschulen viielfach nicht die Möglichkeit, die 
Gehaltserhöhungen der staatlichen 1und öffentlichen 
Schulen mitzumachen. Die Städte und die Gemein- , 
den, die Schulen unterhalten, sind dringend auf 
die Staatszuschüsse angewiesen. Sie senden eine 
Delegation nach der anderen, man möge ihnen 
.größere Zuschüsse :geben. Das ist ,etwas viel Vor- · 
dringlicheres. 

Nun glaubte man zwischenhinein Spitzen gegen 
mich persönlich richten zu können, wie das der 
!Herr Atbgeol'dnete Dr. KorM mit seinem Zwischen
ruf gemacht hat. Ich möchte doch sagen: Wenn 
man mir in der Theate!'geschichte mit Fug !hätte 
am Zeug flicken können, so hätten es die Herren 
fleißitg getan. Zur Summe möchte ich sagen: Wenn 
die Bausumme überhöht war, dann sehen Sie den 
umfangreichen Bericht der Sachverständigen von 
außerhallb an, und dann sprechen Sie wieder! Es ist 
falsch, von 14 Millionen zu sprechen. Wenn irgend
wo vielleicht durch Fehlmaßnahmen eine Bau
summe überschl'itten woDden ist, so muß man die 
Summe nennen, um die eine Überhöhirng erfolgt 
ist, und darf nicht die Gesamtsumme .bringen, die 
das Theater gekostet lhat. In der letzten Zeit wird 
verlangt, man solle den Bau des Hoftheat·ers mög
lichst bald in Angriff nehmen. Man kann nicht auf 
der e\i.nen Seite nacheinander kulturelle Bauten 
verlangen und, wenn ein Minister den Mut hat, 
eine Sache in Angriff zu nehmen, ihm !hintennach 
deswegen angreifen. 

Man hat auf der .anderen Seite in ·einer Art, die 
ich demagogisch nennen möchte, Herr Dr. Geisl
höringer, von den Filmkrediten ,gesprochen. 

(Zurufe) 

Wenn Ge1der il'.gendwo im Staat izu un1.'echt aus
gegeben worden oder verloren sind, so ist das kein 
Grund, deswegen auf einem anderen Gebiet nicht 
die gewissenhafte lfünanzwirtschaft zu ver langen 
und zu vertreten. Sie haiben den Stiel umgedreht 
und haben gesagt: ·Deswe1gen, weil id o r t Gelder 
verloren worden sind - was ich eibenso scharf 
kritisiere wie Sie; man hat mich als Kultusminister 
bei der Filmfinanzierung ausgeschaltet; ich war 
nicht beteiligt -, !ist es unberechtigt, h i e r eine 
Sparmaßnahme w v•erlangen. Ich verlange nicht 
einmal eine Sparmaßnahme, sondern die Berück
sichtigung der vordringlichsten Interessen. Die 
Dinge so darzustellen, wie es hier geschehen ist, 
ist eine Umkehrung der Logik. 
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Ich möchte deshialb nach wie vor idafür plädieren, 
daß wir um der Gerechtigkeit willen entweder dar
auf verzichten, nachträglich die Auszahlung der 
15 Prozent ·zu dem, was schon ausibezahlt worden 
ist, zu gewähren, oder den Antrag so erweitern, 
daß mindestens die Zuschüsse für das gesamte 
Schulwesen .auch hundertprozentig ausbeizahlt wer
den. 

(J3eifa11 - Abg. Dr. Koriff: Stellen Sie den 
Antrag! Wir stimmen :zu.) 

Vizepräsident Hagen: !Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Bantele. 

Bantel~ {BP): Herr Präsident, meine sehr ge
ehrten Damen und Herren! Ich glaube, man darf, 
wenn man in München wohnt und Gelegenheit 
hat, jeden Tag in den staatlichen Theatern, die 
nur vom ·Geld aller :Steuerzahler unterhalten 
werden, das höchste Niveau der Theaterlmnst in 
der Oper, Operette und im \Schauspiel ,zu erleben, 
nicht mit einem Antrag kommen, der die Provinz 
kulturell aushungern will. Jeder, der irdeI11dwie im 
kommunalen Leiben tätig ist, weiß, wie die Stadt
theater - ich nenne Hof und stimme da ganz 
meinem Landsmann IHögn ibei - in der Kalkula
tion mit jedem Pfonndg r·echnen müssen. Als diese 
Zuschüsse des Staates - ,diese verbiilldlichen Zu
schüsse; denn der Staat hat .auch eiine Verpflichtung 
gegenüiber der Provinz, das Ttheaterleben zu för
dern, nicht nur gegenüber München - im vorigen 
Jahr plötzlich gekürzt wurden, hat es eine Ka
tastrophe gegeben. Man wußte nicht, wie man 
die Theaterhaushalte überhaupt noch ins Gleich
gewicht 1briingen konnte. Ich will gar nicht davon 
sprechen, in welche Misere die Richard-Wagner
Festspiele !in lBayreuiJh geraten sind, als plötzlich 
27 000 uI11d nochmals 40 000 DM nicht vorhanden 
waren. Ich rede vori unser·em kleinen Schauspiel in 
Bayreuth, das bereits vollkommen pleite ist, weil 
wir nicht in der Lage waren, die 5 000 DiM auf
zubringen, mit denen man 7 Schauspielern hätte 
eine· Existenz geben •können. Wir bemühen uns 
augenblicklich in Hof mit Herrn Högn und in 
Coburg und Nürnberig genau so, irgendwie Kräfte 
heranzubringen, um das kulturelle Bedürfnis im 
Theaterleben ibefriedigen ·zu können. Wir haben es 
in Bayreuth erlebt, daß die Schauspielkräfte mit 4 
ib~s 5 DM pro AJbend entloihnt werden mußten. 
Wissen Sie, daß man die IDa:inen auf die Str.aße 
treiibt! 

(Abg. Stock: Die Bayreuther sind nicht ins 
Theater gegangen!) 

Die Folge der Kürzung dieser Beiträge, Herr Prä
sident ·Dr. Rundhammer, ist •die gewesen, daß 
tüchtige Kräfte von solchen Theatern weggehen 
und daß damit die 'Dheater in Städten wie Bay
reuth und Hof ·:au Schmieren degradiert werden, 
die sich nur viert- und fünftklassiger Kräfte be-
di'enen ·kö.nnen. · 

Einen Vergleich zwischen Schulen. und . Theatern 
anzustellen, ist voUkommen ':abwegig; denn die 
Schulen in München sifid genau so betroffen ~wie 

die Schulen allüberall, a1ber hier wtill man nur die 
Prnvinztheater treffen. Wenn man schon von allen' 
Seiten, von der Ministerbank und aus dem Hohen 
Hause, immer wieder von der Grenze und von der 
Hilfe, d!ie man ihr angedeihen lassen will, spricht, 
dann soll man hier, wo -es sich um die kulturelle 
Stä:rikung der Grenze handelt, auch d~e Konsequen
zen ziehen. 

Vizepräsident Hagen: Ich ·erteile das Wort der 
Frau A!bgeoridneten Dr. Brücher. 

Dr. Brücher · (F1DP): Herr Präsii.d~nt, meine 
Damen und Herren! Die FDP 'hat sich von allem 
Anfang an und immer wieder _.gegen di·e 15prozen
tige Kürzmng <bei allen kulturellen Aufga•ben und 
Verpflichtungen des Staates gewandt, und zwar 
aus der Überzeugung und aus dem Grunde heraus, 
daß wir für, einen föderalistischen Aufbau der 
Kultur sind und uns dafür immer wieder ein
setzen, 

(Hört, hört! __:_ AJbg. Meixner: Jetzt plötzlich?) 

im Gegensatz zu ·einigen anderen Herren, die 
anscheinend mit dieser Kürzung doch eine straffe 
und sehr engherzige Zentralisiierung der Kultur in 
der Hauptstadt erreichen wollen. 

Ich möchte folgendes sagen: Wir machen runs 
gar keine Vorstellung davon, was eine 15pro:zentige 
Kürzung für ein nichtstaatliches oder nichtkommu
nales vollfinanziertes Theater bedeiutet. Es bedeutet 
auch z. B. für die Bamberger Symphoniker beinahe 
eine Katastrophe, sie stehen am Rande des Ruins, 
und ich glaube,· daß wir •bei dieser Gelegenheit zum 
mindesten auch s!i:e in den Antrag mit 'einJbeziehen 
sollten. 

Im iilbrigen sind wir aius dieser Grundüber.zeu
gung heraus, Herr Kollege Dr. Rundhammer, völlig 
damit ·einverstanden, daß auch die 15prozentige 
Kürzung der Zuschüsse an die nichtstaatlichen 
Schulen rü~gänglig <gemacht wird. Wir hätten den 
Antrag lä.ngst gestellt, wenn wir nicht leider hätten 
sicher sein müssen, daß dieser Antrag, wenn er 
von unserer Seite kommt, nicht angenommen wird. 

{A'.bg. <Dr. !Hundhammer: Sonst sind Sie doch 
beim Antrag stellen nicht so schüchtern! -
A!bg. Dr. Koriff: Stellen doch Sie ihn, Herr 

Dr. Rundhammer!) 

- Wir würden einen solchen Antrag jedenfalls 
wärmstens unterstützen. Aber, verehrte Kollegen, 
wir müssen uns einmal ·ernstihaft darüber klar 
weriden, wie wir :bei runserer staatlichen Sub
ventionierungspold.tik die Gewichte verteilen wol
len. Mir scheint, daß wir immer mehr die Gewichte 
falsch verteilen. Wir sehen, daß tbei unserem Re
sidenztheater; das mdttlerweile tatsächlich im 
schlechten Sinn auf ein Prorvinzniveau herabgesun
ken ist, jede Mittelüberschreitung im Ausschuß be
willigt wird, ob es stich nun um Heizung oder um 
sonstige Dinge handelt, da redet ~ein Mensch 
darüber. Diese Beträge machen - ein Mehrfaches 
von dem aus, was wir hier für die Aufhebung 
der 15prozentigen Kür.zung ausgeben müßten. 
Wenn wir im Bericht des Obersten Rechnungshofs 
lesen, daß es im Residenztheater viele Schauspieler 

~ ' 
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gibt, die im Jahre 50mal oder noch weniger auf
treten, dann muß man tdoch sagen, hier stimmt 
etwas lllicht. In den Provinztheatern dagegen muß 
der Direktor gleich:zeiüg noch die Kulissen schie
ben, um zu sparen Uil!d durchzulko.mmen und um , 
ein paar Menschen F'reude rund Entspannung zu 
bereiten. Diese Theater ruinieren wä.r und auf der 
anderen Seite treiben wir eine Großzügigkeit, die 
wir runs awf 'kelinen. LF:all leisten können. 

Ich möchte :Sie sehr her.zlich 1bitten, dem Antrag 
tdes. Ausschusses :zuzustimmen und darüber hinaus, 
wenn •es möglich ist, die Bamberger Symphoniker 
miteinzubeziehen, und vielleicht auch gleich die 
nichtstaatlichen Schulen. 

{Zuruf von der SPD) 

- ·Gut, daß wir alles an den Ausschuß zurück
verweisen und dort diese Dinge in Ordnunig brin
gen. 

Vizepräsident Hagen: Es ·spricht Herr A!bgeord
neter Dr. Soenning. 

Dr. Soenning (CSU): Herr Präsident, meine sehr. 
veI'ehrten (Damen und Herren! Ich möchte nicht in 
den Verdacht kommen, als Lokalpatriot mich hier 
zu Worte zu melden, a:ber ich möchte Ihnen doch 
folgendes sagen. Ich ·kenne den Kampf der Stadt 
Memmingen, 

{Heiterkeit) 

den diese seit Jahren um die Ea:<haltung unseres 
Schwäbischen· Landesschauspiels führt, das nicht 
allein die 1Stadt Memminigen, sondern darüber hin
aus weite Kl'.'etise von Schwaben bespielt. Es ist 
tatsächlich di!e ·einzige Institution, die noch auf das 
flache Land hinaus etwas mehr ·an Kultur und 
Kunst 1bringt, als i'hm draußen heute durch das 
Kino geboten wird. Wtir :beklagen uns immer wie
der rülber die Verfl.achung und über die· Vermassung 
in Angelegenheiten der Kunst und Kultur. Wir' 
WU!n!dern uns darüber, daß dauernd die Kinos und 
die Sportplätze voll sind, daß aber 0ein großer Teil 
der Bevölkerung für wirkliche Kunst tketin Inter
·esse mehr hat. A.iber wie ~ann iman üiberhaupt das 
Kunstinteresse wecken, rwenn die Bewohner der 
Provinz keine andere Mö.glichfl{leit mehr ha:ben, 
als auf d!i:e Sportplätze und ins Kino zu gehen? 

Ich möchte bestimmt nichts dagegen sagen, daß 
München, die Landeshauptstadt, sich bemüht, wie
der die Stadt der Kunst zu werden, und daß man 
dafür auch große Mittel aufwendet. Aber es ist 
hier schon von der Aushungerung der Provinz ge
sprochen worden, und ich glaube, wir erweisen 
gerade den Belangen der Kunst einen sehr schlech
ten Dienst, wenn wir nicht versuchen, gute Kunst 
auch aufs Land zu bringen. Die Münchner und die
jenigen, die das Geld haben, um nach München zu 
fahren, können sich schöne Theater ansehen und 
Konzerte besuchen; aber ein Großteil der Bevöl
kerung hat praktisch weder das Geld noch die Zeit 
dazu. Gerade das Theater Memmingens - das wird 
das Kultusministerium bestätigen - hat in den 
letzten Monaten vorbildliche Neuinszenierungen in ... 

ausgezeichneter Form herausgebracht. Ich muß die 
Befürchtung aussprechen, daß, wenn die 15prozen
tige Kürzung durchgeführt wird, das Theater in 
Memmingen tatsächlich in großer Gefahr schwebt, 
ob es weiter erhalten werden kanh. 

(Abg. Dr. Hundhammer: Das Jahr ist ja 
schon vorbei!) 

- Nein, es ist insofern nicht vorbei, als heute die 
Theaterleitung praktisch die eingegangenen Ver
träge kaum ausbezahlen kann. Das ist ein Thema, 
auf das Sie mich bringen, Herr Kollege Dr. Hund
hammer, nämlich, daß es letzten Endes vom sozia
len Standpunkt aus nicht richtig ist, daß man Ver
träge mit Schauspielern nur für· einige Monate ab
schließt, weil einfach zu wenig Mittel vorhanden 
sind, und daß man wirklich qualifizierte Künstler 
nachher der öffentlichen Wohlfahrt aussetzt. · 

Ich darf noch einen Gesichtspunkt erwähnen. 
Kunst ist ja eine Sache, die aus dem Volk heraus
wachsen muß; für die Kunst brauchen wir auch 
Nachwuchs. Der Nachwuchs beim Theater - jeder, 
der im Theaterwesen Bescheid weiß, wird das be
stätigen - kommt nicht von den großen Bühnen, 
sondern er muß langsam draußen in der Provinz 
und auf den Wanderbühnen heranwachsen, und da 
bieten die Theater in der Provinz die einzige Mög
lichkeit, um solche künstlerische Kräfte auszu
bilden. 

Ich bitte das Hohe Haus, dem Antrag des Aus
schusses zuzustimmen. 

' 
Vizepräsident Hagen: Das Wort hat der Herr Ab-

geordnete Dr. von Prittwitz und Gaffron. 

Dr. von Prittwitz und Gaffron (CSU): Meine Da
men und Herren! Bitte glauben Sie nicht, daß ich 
mich lediglich in die Serie der Vertreter der Inter
essen von lokalen Theatern einreihen möchte. Es 
wäre aber tro.tzdem zu verstel).en, wenn der Ver
treter von Würzburg in diesem Hohen Hause auf 
die Notwendigkeit des Schutzes der geistigen Werte 
hinweisen würde; denn gerade da, wo die Zerstö
rungen materieller Art besonders groß sind, ist der 
Wert der geistigen Dinge um so höher zu veran
schlagen. 

Ich möchte nun, um dem Kollegen Dr. Hundham
mer entgegenzukommen, beantragen, den vorlie
genden Antrag zu erweitern, so daß er nunmehr 

,lautet: 

Die Staatsregierung wird ersucht, im Haus
haltsjahr 1952 von einer 15prozentigen Kür

. zung der beschlossenen und genehmigten 
Staatszuschüsse für nichtstaatliche Theater und 
Schulen abzusehen. 

(Abg. Dr. Hundhammer: Herr Finanz
minister!) 

Vizepräsident Hagen: Das Wort 1hat der Herr 
Abgeordnete Dr. Fischer. 

Dr. Fischer (CSU): Herr Präsident, meine Damen 
rund Herren! Ich freue mich, daß der Herr Kollege: 
Dr. von Prittwitz und Gaffron nunmehr das Ei des. 
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Kolumbus gefunden hat, und iCh bin überzeugt, 
daß der sehr verehrte Herr Landtagspräsident 
Dr. Hundihammer derseliben Meinung ist wie wir 
alle: Das eine tun und das ander·e nicht lassen! 
Wiir sind selbstverständlich daffu, daß diese Kür
mmg auch bezüglich der Schulen nicht eintritt. Ich 
persön1ich 1bin dafür, daß im Interesse der soge
nannten Provinz - und dazu gehört auch Regens
burg -

(Bravorufe und Lachen) 

diese Kür~ng auch ibei den Theatern nicht vor
genommen wird. 1SiJe erinnern sich an die große 
Dehatte im vorigen Jaihr wegen des Antrags, in 
Regens•burg dte vJ:erte Landesuniversität zu errich
ten. Da haiben wir auch von den Gegnern dieses 
Antrags immer wieder gehört, wie sehr man be
müht sei, Regensburg und den ganzen bayerischen 
Ostraum zu fördern, nicht nur wirtschaftlich, son
dern auch kulturell. Die Damen und Herren, die 
später sehr energisch gegen unseren Antrag ge
stimmt haben, haben uns immer wieder versichert, 
sie seien sellbstv·eirständlich •bereit, in j'eder anderen 
Weise gerade der Oberpfalz und Niederbayern zu 
helfen. Eine solche Möglichkeit, nunmehr zu hel
fen, ha·ben Sie, wenn 1Sie bezfrglich der 'Dheater der 
Künzung nicht zustimmen. 

Der Herr KoHege -Dr. Soenning hat in dan:kens
werter Weise aruf das Problem „Provinztheater und 
Nach wuchs" hingewiesen. Ich weiß, daß gerade in . 
Regensburg, dessen Theater man ja auch als Pro-

d . 1 vinztheater im Gegensatz zu den - insbeson ere 
staatlichen - Theatern in München zu bezeichnen 
hat, der Frage des Nachwuchses immer größter Wert 
beigemessen wurde. Von Begensburg aus ist schon 

"manche Schauspielerin . und mancher 1Schauspieler 
an ·eine bedeutende Bühne gekommen. Sie ihaben 
auch schon g.ehfrrt, daß wir in Regensburg einen 
Betrag von ·etwa •500 000 DM -als Zuschuß für das 
städtische 'Dheater bezahlen, und ich sage Ihnen 
ganz offen: Unsere Bevölkerung in Regensburg, 
die bekanntlich alles eher als in wirtschaftlich gu
ten Verhältnissen leibt, ist nicht damit einverstan
den, auf die Dauer solche Beträge aus städtischen 
Mitteln zu Leisten, aus den Mitteln e:i.ner Stadt, die 
ru den ärmsten in ganz Deutschland gehört. Ich 
meine also, wenn man mit dem Versprechen, uns 
in der Oberpfalz und in Niederbayern zu helfen, 
einmal Ernst machen will, hat man hier eine gute 
Geilegenb:e:i.t. Es 'ist so, daß diese s0igenannten Pro
vinztheater nicht nur in ·einer Stadt spielen, son
dern sie bespielen auch andere Städte. Von Regens
burg aus wird zum Beispiel Amberg, Landshut, 
Straubing 1bespielt. 

Ich möchte Sie also bitten, dem Antrag,' den der 
\Herr Kolleg·e :Dr. von Prittrwitz gestellt hat und der 
sowohl den Schulen, ·deren Ansprüche ich in jeder 
Weise unterstreich·en möchte, wie auch den Pro
vinztiheatern gerecht wird, zuzustimmen und damit 
etwas für die Prov.inz, die so sehr yernachlässigte 
Provirnz, ·ziu tun. 

(Bravorufe 1bei FDP und CSU) 

Vizepräsident Hagen: Bevor ich idem Herrn Fi
nanzminister das Wort gebe, möchte ich dem Hohen 
Hause !bekanntgeben, daß jetzt fo1gende Anträge 
vorliegen: 

· 1. 1Der Ausschußantrag: 

Di!e Staatsregi:erung wird ersucht, auch im 
Haushaltsjahr 1952 von einer 15prozentigen 
Kürzung der 1beschlossenen und. genehmigten 
Staatszuschüsse für nichtstaatliche Theater ab
Z'll.S efrlen. 

2. Dieser Antrag soll erweitert werden durch Ein
fügung der Worte „und nichtstaatliche Schulen". 

3. Es sollen noch die Worte eingefügt werden: „und 
die Bamherger Symphoniiker". 

~Heiter ~ei t) 

Jetzt hat der He!'r Finanzminister das Wort. 

Zietsch, Staatsminister: Hohes Haus, meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Jetzt allerdings wird 
die.Sache sehr ernst. Ich muß nun doch dem Hohen 
Haus die Zahlen nennen, um die es in diesem 
Augenblick geht; denn ich glaube nicht, daß wir · 
mit diesen Anträgen einen Ausweg aus der 
Schwierigkeit gefunden haben, in die das Hohe 
Haus nun selbst geraten ist. Die Zuschüsse an die 
nichtstaatlichen höheren Schulen betragen etwa 
14 Millionen DM. 

(Zuruf der Abg. Dr. Brücher: 12,7 Millionen!) 

Ich bitte, mich nicht genau auf diese Zahlen fest
zulegen; ich habe. die exakte Zahl im Augenblick: 
nicht da. 

(Abg. Meixner: 13 Millionen!) 

- Einigen wir uns auf 13 Millionen! 15 Prozent 
davon sind rund 2 Millionen DM. 

(Abg. Euerl: Und wieviel erspart der Staat 
durch die nichtstaatlichen Schulen?) 

- Das ist ein anderer Fall. - Hinzu kämen noch 
die 234 000 DM für die Theater und nochmal 
30 000 DM für die Symphoniker. Wir kommen also 
auf fast 21/2 Millionen DM. Um diesen Betrag erhöht 
sich das Defizit, das uns aus dem Jahr 1952 hängen 
bleibt. Ich kann Ihnen darüber 'nichts Genaues 
sagen, Weil die Bücher, wie gesagt, erst am 24. April 
abgeschlossen werden. Aber ich muß Ihnen sagen, 
daß wir nicht glatt davonkommen. Das Defizit aus 
dem Jahr 1952 muß spätestens im Haushaltsjahr 
1954 abgedeckt werden. Wenn es uns gelingt, wie 
wir es beabsichtigen, bereits im November dem 
Hohen Hause den Haushaltsentwurf für 1954. vor
zulegen, dann werden Sie dieses Defizit, über dessen 
Höhe ich tatsächlich noch nichts Genaues sagen 
kann, weil wir nicht wissen, was noch alles an zu
rückliegenden Rechnungen auf uns zukommt, in 
den Haushaltsplan eingestellt sehen, und es muß 
seinerzeit berücksichtigt werden. Über die Lage des 
Entwurfs für 1953 ist das Hohe Haus eingehend 
unterrichtet worden; vor welchen Schwierigkeiten 
wir da stehen, ist ihm zur Genüge bekannt. Es ist 
also durchaus wahrscheinlich, daß wir auch für 1953 
mit einem wenig günstigen Abschluß zu rechnen 
haben, so daß wir Defizite vor uns herschieben 
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müssen, mit denen wir uns in die Zukunft hinein 
belasten. Ich glaube, das Hohe Haus, zumindest 
aber die Fraktionen der Koalition, haben seinerzeit 

· ganz bewußt der Bestimmung im § 3 des Haus
haltsgesetzes 1952 zugestimmt, daß die Staatsregie
rung beziehungsweise der Finanzminister ermäch
tigt ist, von diesen Kürzungen um 10 und 15 Pro
zent Gebrauch zu machen, solange eine Defizit
entwicklung besteht. Ich glaube nicht, daß das 
Hohe Haus heute in der Lage ist, von seinem seiner
zeitigen Beschluß, der auch eine gesetzliche Grund
lage gefunden hat, ohne weiteres aibzugehen, wie es 
jetzt aurch Ergänzung des bereits bestehenden An
trags geschehen soll. Für den Fall, daß das Hohe 
Haus. diesen Antrag in der abgeänderten Form zur 
Abstimmung gestellt wissen wollte, müßte ich bitten, 
ihn noch einmal im Haushaltsausschuß zu beraten. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schedl) 

Ich kann das Hohe Haus nur auf die Folgerungen 
hinweisen und muß Ihnen zu dem ursprüngliehen 
Antrag wegen der Provinztheater nun doch sagen 
- auf eine Diskussion darüber will ich mich nicht 
einlassen -: Die Provinztheater bekommen all
jährlich immerhin 2,4 Millionen DM - ich bitte, 
mich auf .100 000 DM nicht festzulegen -; es sind 
jedenfalls über 2 Millionen DM. 2,2 Millionen DM 
waren es einmal bestimmt, die meines Wissens seit 
dem Jahre 1950 alljährlich gezahlt worden sind. Es 
ist wirklich richtig, was der Herr Abgeordnete 
Dr. Hundhammer gesagt hat, daß es nicht um die 
Frage geht, ob Zuschüsse gezahlt werden oder nicht. 
Es geht tatsächlich darum, ob von der 15prozen
tigen Kürzung Gebrauch gemacht werden soll oder 
nicht. 

(Abg. Dr. Korff: Wie voriges Jahr!) 

Alle die Städte, die für die Zuschüsse in Frage 
kommen, haben in irgendeiner Form doch eine 
finanzielle Grundlage. Nürnberg und Fürth, . Herr 
Kollege Dr. Korff, auch Augsburg, Herr Kollege 
Dr. Geislhöringer, können nicht von sich behaup
ten, daß sie ihre Theater nicht aufrechterhalten 
können, wenn sie die paar tausend Mark nicht er
halten, selbst wenn es sich für Augsburg um 
60 000 DM handeln sollte. 

(Abg. Dr. Schier: Und Regensburg!) 

Auch Regensburg kann das nicht mit Recht 
sagen. - Von der Rangfolge, von der der Herr Ab
geordnete Dr. Hundhammer meiner Ansicht nach 
ganz richtig gesprochen hat, können auch die Städte 
bei ihren Haushaltsüberlegungen und -planungen 
nicht abgehen. Auch die Städte müssen - und da 
haben sie allerdings zweifelsfrei die kulturellen 
Aufgaben mit in den Vordergrund zu stellen -
diese Dinge mit in Rechnung stellen. Von der Sache 
her gesehen geht also keine Einrichtung dabei zu
grunde. Die Angelegenheit Bayreuth, Herr Kollege 
Bantele, kennen wir selbst sehr gut. Es war un
möglich, in Bayreuth in den letzten Jahren etwas 
richtiger aufzubauen, und zwar aus Gründen, die 
uns bekannt sind. Wir brauchen sie nicht zu er
örtern. Aber auch da 'kann es nicht an den paar 

tausend Mark gelegen haben. Aber wie Sie sagen, 
versuchen Sie, mit Hof, Coburg und Nürnberg ge
meinsam für Bayreuth etwas zu tun! 

Wenn wir die ganze Sache noch einmal betrach
ten - und insofern hat die Debatte zweifellos sehr 
günstig gewirkt - müßte das Hohe Haus zu der 
Überlegung kommen, das für das Haushaltsjahr 
1952, das eigentlich schon abgelaufen ist, dem An
trag nicht mehr zugestimmt werden kann. Ganz 
richtig ist schon gesagt worden, daß wir für .1953 
ganz andere Überlegungen angestellt haben und 
daß die Städte für 1953 mit den eingesetzten Be
trägen auch rechnen können: Ich darf Sie also 
bitten, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
das zu berücksichtigen und vor allen Dingen die 
Zusatzanträge zurückzuziehen. Ich .halte eine Ent
scheidung darüber einfach nicht für möglich. Sollte 
das Hohe Haus im übrigen dem ursprünglichen 
Antrag und dem Vorschlag des Haushaltsausschus
ses zustimmen, so hat sich die Regierung dem zu 
fügen. Aber an sich möchte ich im Grunde der 
Argumentation des Herr Abgeordneten Dr. Hund
hammer folgen. 

Vizepräsident Hagen: Mittlerweil~ ist ein neuer 
Antrag eingelaufen: 

Hinter das Wort „Bamberger Symphoniker" 
soll „ und Fränkisches Landesorchester" einge
fügt werden. 

(Heiterkeit und Unruhe) 

Eben wird mir noch ein weiterer Antrag über
geben: 

Es wolle eingefügt werden: „ und Fränkisches 
Landesorchester Nürnberg". 

Das ist ungefähr das gleiche. Meine Damen und 
Herren! Als Präsident erlaube ich mir doch, dar
auf aufmerksam zu machen, daß die AngelegenheH 
so nicht behandelt werden kann. 

„ (Lebhafte Zustimmung) 

Das ist völlig unmöglich. Ich will jetzt nicht weiter 
sprechen, sondern, bevor ich dem Herrn Abgeord
neten Dr. Lippert zur Geschäftsordnung das Wort 
erteile, dem Herrn Ministerpräsidenten das Wort · 
geben. 

Dr. Ehard, Ministerpräsident: Herr Präsident, 
meine Damen, meine Herren! Ich habe den Ein
druck, daß im Augenblick eine Fehlzündung pas
siert ist. Man nimmt aus einer Streichholzschachtel 
ein Streichholz, um eine Zigarette anzuzünden. Aus 
Versehen brennt das Streichholz die ganze Streich
holzschachtel und das Strohdach ab, in dessen Nähe 
man gekommen ist. Ich bitte dringend darum, wie
der auf den Boden der nüchternen Tatsachen zu
rückzukehren und einmal einen Augenblick. lang 
eine kurze Überlegung anzustellen, was denn pas
siert, wenn man über diese Dinge aus dem Hand
gelenk heraus entscheidet. Bei unserer augenblick
lichen Finanzlage kann man ein für das abgelau
fene Jahr zu erwartendes Defizit nicht mit einer 
eleganten Handbewegung um etwa 2,5 Millionen 
vergrößern. Ein solches DefiZit bleibt nicht auf dem 
Papier stehen, sondern es wirkt sich für die näch-
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sten Jahre wieder aus. Ich bitte Sie also dringend, 
sich das doch zu überlegen, und nicht, weil einem 
das eine nicht gefällt, nun plötzlich noch etwas 
anderes dazuzunehmen, was einem erst recht nicht 
gefallen kann. Da nun schon der eine Antrag. ein
gebracht worden ist, so stimmen Sie doch darüber 
ab. Die 200 000 DM werden wir noch verkraften. 
Die 2,5 Millionen DM können wir aber nicht ver
kraften. 

Ohne dem Herrn Finanzminister vorzugreifen, 
möchte ich die Sache aber auch einmal ein klein 
bißchen von der juristischen Seite her betrachten. 
Überlegen Sie sich folgendes: Am 1. April ist das 
Haushaltsjahr abgelaufen. Das Haushaltsgesetz hat 
den Finanzminister ermächtigt, 15prozentige Kür
zungen vorzunehmen. Das hat er getan, und am 
1. April ist eine bestimmte Situation gegeben. Nach 
dem 1. April kann er das vergangene Haushalts
jahr nicht mehr beeinflussen; es sei denn, daß ein
zelne Nachläufer von Rechnungen kommen. Wird 
also nun plötzlich eine 15prozentige Kürzung in 
dem jetzt beantragten großen Umfang aufgehoben, 
dann entstehen zwangsläufig nach dem 1. April für 
das abgelaufene Haushaltsjahr neue Verpflichtun
gen. Sind diese überhaupt begründet? Werden sie 
aber begründet, dann erhebt sich sofort die ver
fassungsrechtliche Frage, ob dafür auch eine 
Deckung vorhanden ist, die ja nach der Verfassung 
vorhanden sein muß. Also auch unter diesem Ge
sichtspunkt halte ich die Entscheidung für außer
ordentlich bedenklich .. Bei der scharfen Kritik, die 
der Oberste Rechnungshof in solchen Dingen übt, 
könnte es uns passieren, daß wir durchrutschen und 
möglicherweise sogar mit dem Verfassungsgerichts
hof in einen Konflikt kommen. Ich warne dringend 
davor, in einem solchen Falle zu sagen: Nehmen 
wir doch für das Haushaltsjahr noch einmal 2,5 Mil
lionen dazu. 

(Abg. Dr. Hundhammer: Das gilt auch für die 
200 000 DM!) 

· - Das gilt auch für die 200 000 DM. Andererseits 
bin ich aber nicht nur Jurist und Ministerpräsident, 
sondern auch ein sehr nüchterner Mann, der sich 
die Sache überlegt. Ich sage mir also: Wenn ich die 
Zigarette anzünde, und es bleibt bei dem .einen 
Zündholz, so kann man das noch hinnehmen. Ich 
möchte aber unter allen Umständen verhüten, daß 
die ganze Streichholzschachtel zu brennen anfängt 
und daß man sich dabei die Finger verbrennt. 

Um es noch einmal zu sagen: Ich möchte drin
gend davor warnen, eine solche Entscheidung aus 
dem Handgelenk heraus zu treffen, eine Entschei
dung, die vielleicht nicht ab irato, aber aus der 
gewissen Stimmung heraus gefällt wird: Wenn du 
das willst und wenn du das nicht willst, dann 
nehm~n wir etwas anderes auch mit hinein. Es 
könnte vielleicht so ausgelegt werden, daß man 
sagt: Man nimmt das andere mit hinein, um das 
erste abzuwürgen. 

(Zustimmung) 

Es auf diese Weise zu machen, ist immer falsch. 
Ich warne nochmals davor, diese Ausdehnung vor-

zunehmen, und bitte, sich zu überlegen, ob man es 
nicht doch bei depi abgeschlossenen Haushalt zum 
1. April belassen soll. 

Vizepräsident Hagen: Zur Geschäftsordnung hat 
der Herr Abgeordnete Dr. Lippert 'das Wort. 

Dr. Lippert (BP): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Der Herr .Ministerpräsident hat mir 
einige Bemerkungen vorweggenommen. Ich darf 
ganz kurz an die letzten Haushaltsberatungen er
innern. Dort haben wir uns über einen Betrag von 
1000 DM eine halbe Stunde und länger unterhalten 
und darum gefeilscht. Heute sollen vom Plenum 
aus dem Handgelenk 2;5 Millionen genehmigt wer
den. Geschähe das, so müßte man es als frivol be
zeichnen. Ein solcher Antrag muß schließlich wie 
alle anderen an den Ausschuß zurückverwiesen 
werden. Wird aber der Antrag an den Ausschuß 
zurückverwiesen, dann ist der Termin des 24. April 
verstrichen. Der Vorschlag des Herrn Abgeordneten 
von Prittwitz und Gaffron ist also nicht das Ei des 
Columbus und tut dem Stadttheater in Regensburg 
keinen Gefallen, Herr Kollege Dr. Fischer. Wenn 
sich die Antragsteller nicht entschließen können, 
ihre Vorschläge zurückzuziehen, dann beantrage 
ich, daß über die einzelnen Anträge getrennt ab
gestimmt wird. Ich würde dann bitten, dem Antrag 
bezüglich der Zuschüsse an die Privattheater zuzu
stimmen, und die anderen Anträge an den Haus
haltsausschuß zu überweisen. 

Vizepräsident Hagen: Zur Geschäftsordnung der 
Herr Abgeordnete Haas! 

Haas (SPD): Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich glaube, wenn wir noch lange über diese 
Sache diskutieren, könnte es sein, daß wir eine 
vollständige Haushaltsberatung durchführen 

(Sehr richtig!) 

und das Defizit noch weiter erhöhen. Ich möchte 
deshalb den Antrag des Herrn· Kollegen Dr. Lip
pert in jeder Weise unterstützen. Ich glaube, daß . 
wir in der Öffentlichkeit als sehr verantwortungs
los hingestellt würden, wenn wir jetzt so im Hand
umdrehen einfach diese 2 bis 21/2 Millionen DM 
noch dazu ausgeben würden. Über den vorliegen
den Antrag hat die Beratung stattgefunden und ich 
darf. versichern, daß sie der I-Iaushaltsausschuß mit 
größter Sachlichkeit und größter Verantwortung 
durchgeführt hat. Es müßte demzufolge auch dem 
Haushaltsausschuß die Möglichkeit gegeben wer
den, .über die jetzt neu vorliegenden Anträge mit 
demselben Verantwortungsbewußtsein zu beraten. 
ICh beantrage deshalb, nach der Geschäftsordnung 
darüber abzustimmen, daß der erste Antrag, den 
der Haushaltsausschuß bereits verabschiedet hat, 
zur Abstimmung gelangt, die anderen Anträge aber 
dem I-Iaushaltsausschuß zugeleitet werden. 

Vizepräsident Hagen: Es sind noch etwa 6 Redner 
gemeldet. 

(Abg. Dr. Korff: Die ,sollen verzichten!) 

- Wenn das Hohe Haus d·amit einverstanden ist, 
dann lasse ich zuerst abs:timmen1 über den Ge-
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schäftsordnungsantrag des Herrn Abgeordneten 
Dr. Lippert, gleichlautend mit dem des Herrn Ab
geordneten Raas. Erhebt sich dagegen ein Wider
spruch? 

(Zurufe: Halt! Halt! - Abg. Meixner: Zur 
Geschäftsordnung!) 

- Zur Geschäftsordnung der Herr Abgeordnete 
Meixner. 

Meixner {CSU): Meine sehr verehrten Damen 
und Herren, Hohes Haus! Es ist die Frage erhoben 
worden, ob ·es überihaupt zulässig ist, n:ach Ablauf 
eines Haushaltsjahres für den Etat des abgelaufe
nen Haushailtsjahres noch neue Verpfl.ichtung·en zu 
übernehmen. •Diese F:r.age muß meines Erachtens 
voraus geklärt werden; 

(Abg. Dr. \Baumgartner: Ist geklärt durch 
den Herrn Finanzminister!) 

denn wenn rdi!ese Frag·e verneint wird, dann gilt 
. das auch für den ursprünglichen Antrag. . 

(Zurufe: Richtig! - Bis zum 24. April!) 
Diese Frage muß erst einmal klargestellt werden; 
denn der Herr Ministerpräsident hat sie aufgewor
fen und verneint. 

Vizepräsident Hagen: Zur Geschäftsordnung hat 
das Wort der.Herr Abgeordnete Dr. Bungartz. 

Dr. Bungartz {FiDiP): iHerr Präsi!dent, meine Da
men und Herren! Auch ich wäre mit dem geschäfts
ordnungsmäßigen Antrag des Herrn A:bgeordneten 
Dr. Lippert einverstanden. Ich möchte jedoch diesen 
Antrag dahingehend erweitern, daß der Haushalts
ausschuß gebeten wird, !hieute oder morgen zusam
menzutreten, damit wir noch in dieser Woche üJber 
diese Anträge abstimmen können. Eine Vertagung 
hat keinen Zrw·eck, da nach dem 24. April doch alles 
a·us ist. 

Vizepräsident Hagen: Zur Geschäftsordnung der 
Herr .A!bg·eordnete ·J'UIJ'ker! 

Junker {CSU): Meine sehr vereihrten Damen und 
Herren! Jeder Antrag auf Zurückverweisung müßte 
meines Erachtens dahin abgeändert wel'den, daß 
zunächst der Oberste >Rechnungsihof prüft, ob es 
mögilich ist, daß jetzt in diesem Augenblick, nach 
dem 1. April, ·eine Rechnung im Sinne der Kassen
und Rechnungslegungsordnung üiberhaupt noch an
gewiesen wird, die nicht vor dem 1. April gestellt 
wurde. ·Bei den Gemeinden draußen dürfen Rech
nungen auch nur mehr vrenbucht, aber nicht mehr 
angewiesen werden. Ich kann mli.r vorstellen, daß 
der Staatsmiruster und insbesondere die armen 
Beamten im Finanzministerium in erhebliche 
Schwierigkeiten kommen, wenn sie heute nach dem 
1. April ·eJne Zahlung anordnen, sel:bst wenn dies 
auf Grund eines Landtagsbeschlusses geschieht; 
denn es kann nur noch gebucht, aJber nicht mehr 
angeordnet werden. 

(.A!bg. Dr. \Baumgartner: :Der Herr Finanz
minister hat doch schon gesagt, daß es 
geht! - .Aibg. Meixner und .A!bg. Dr. Hund-

. hammer: nas 'kann ·er ja gar nicht, er hat 
sich an das Gesetz zu halten!) 

Vizepräsident Hagen: Zur Geschäftsordnung hat 
das Wort der Herr Abgeordnete Dr. Lacherbauer. 

Dr. Lacherbauer (CSU): Meine Damen und Her
ren! Der \Beschiluß des Haushaltsausschusses ist am 
5. März gefaßt worden, in einem Zeitpunkt, wo 
diese Frage überrhaupt nicht .aikut war. 

{Sehr richtig!) 
In der Zwischenzeit ist das Haushaltsjahr aibge-
1aufen. Die Frage, ob zu Lasten - ich bitte, das 
Wort zu •beachten - des alten Haushaltsjarhr.es im 
neuen Haushaltsjahr Anweisung•en möglich sind, 
ist damals nicht geprüft worden. Eine Entscheidung 
aus dem Handgelenk halte ich überhaupt nicht für 
möglich. Es ist •Z'Um Beispiel haushaltsrechtlich 
durchaus zufässig, daß Verpflichtungen, die wäh
rend des !Haushaltsjahrs entstanden sind, zu Lasten 
dieses alten Jahres noch nach dem 1. April und 
auch für die Rechnung des vergangenen HaushaJts
j ahres bezahlt und abgerechnet werden. Die Frage, 
wie ·es mit den freiwilligen Leistungen steht, ist 
überhaupt noch nicht untersucht. Ich bin: der Auf
fassung, man kann nicht aus dem Handg.e1enk eil~e 
Entscheidung treffen. Ich schlage aus diesem 
Grunde vor, die ganze Angelegenheit ·zur Prüfung 
dieser Frage an den Haushaltsausschuß zurückzu
verweisen. 

(.Nbg. iDr. Baumgartner: Dann ist ·der 24. 
auch herum!) 

- Die Theater sind zufdeden, wenn nachgeleistet 
würde, auch wenn s.iie das Geld ·erst in vier oder 
fünf Wochen bekommen. 

(Ahg. Dr. Korff: Darum g·eht ·es nicht!) 

AJs dieser Beschluß gefaßt wurde, war ich gerade 
nicht im HausihaltsausschU:ß. Ich hätte schon noch . 
manchen Gedanken zu ·ilieser :Sache v@gelbracht. 
Ich möchte mich a:ber hier zur Sache nicht äußern. 

Was nun die sogenannten Albänderungsanträge 
!betrifft, so sind das doch fueine Abänderungsanträge, 
sondern ganz selbständige Anträge', die neuerlich 
g.eprüft werden müssen 

(A·bg. Dr. Haum.gartner: Sehr richtig!) 
und die auch vom Standpunkt der haushaltspoliti
schen Lage zu beurteilen sind, und zwar hinein
geplant in die gesamten Ausgaben des Staates. Da
bei hat man auch ·zu prüfen, wie es denn mit der 
Reihenfolge der .Aibdeckung der sogenannten Staats
zwecke steht, also der Mittel frür rdie iErfüllung der 
Staatszwecke. 

Ich darf vieJ.rleicht doch vorschlagen, meine Da
men •und Herren, jetzt nicht aus dem Handgelenk 
eine Entscheidung zu treffen, die haushaltsr.echtlich 
sehr zweifelhaft und haushaltspolitisch nicht ganz 
geklärt ist. Ich beantrage Zurückverweisung der 
Angelegenheit an den Hau&haltsausschuß. 

(Zuruf von der CSU: .Sämtlicher Anträge?) 
- •Sämtlicher Anträge. 

Vizepräsident Hagen: Ich lasse über den Ge
schäftsordnungsantrag Dr. Lacherbauer, der mir als 
der weitestgehende erscheint, zuerst abstimmen. 

(Abg. H~ußleiter: Ich bitte zuerst ums Wort 
zur Geschäftsordnung!) 
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- Zur Geschäftsordnung der Herr Abgeordnete 
Haußleiter. 

Haußleiter (fraktionslos): Hohes Haus, meine 
Damen und Herren! Ohne Zweifel hat der Herr 
Kollege Lacherbauer recht, wenn er darauf auf
merksam macht, daß eine haushaltsrechtlich um
strittene Frage vorliegt. Es muß aber auch der 
Termin berücksichtigt werden, den der Herr 
Finanzminister genannt hat; er hat erklärt, eine 
Entscheidung sei nur noch bis zum 23. April mög
lich. Das Haus hindert nichts, heute eine Entschei
dung zu treffen. 

(Abg. Dr. Baumgartner: Sehr richtig!) 

Es besteht die Möglichkeit, dann die haushalts
rechtliche Seite des heute gefaßten Beschlusses zu 
klären. Das ist der meiner Ansicht-. nach absolut 
richtige und mögliche Weg, 

(Abg. von und zu Franckenstein: Quatsch!) 

da wir uns in einer ausgesprochenen Terminnot 
befinden. 

Geschäftsordnungsmäßig darf ich zu den Anträ
gen sagen: Ich bin auch der Überzeugung, daß eine 
Erweiterung des Antrags im Augenblick nicht mög
lich ist. Der Herr Ministerpräsident hat von der 
Streichholzschachtel gesprochen. Sein Fraktionskol
lege Dr. Hundhammer ist es gewesen, der heute das 
erste Streichholz entzündet hat. Dadurch ist die 
Schachtel in Brand geraten. Es ist völlig unmög
lich, die Erweiterungen zu debattieren. Es ist aber 
durchaus möglich, die Entscheidung zu bestätigen, 
die der Haushaltsausschuß am 5. März getroffen 
hat und zu der das Plenum unter allen Umständen 
vor dem 23. April Stellung nehmen muß. Ich 
möchte also dem Vo.rschlag des Herrn Kollegen 
Lacherbauer unter allen Umständen widersprechen, 
da wir uns in Terminnot befinden und meiner An
·sicht nach heute zu einem Entschluß in dieser Sache 
gezwungen sind. 

Vizepräsident Hagen: Das Wort hat der Herr Ab
geordnete Dr. Geislhöringer. 

Dr. Geislhöringer (BP): Meine Damen und Her
ren! Wir haben jetzt den typischen Beweis dafür, 
daß es gar keiner Juristen bedarf, um Zwirnsfäden 
nach allen Regeln der Kunst zu spannen. Wir kom
men auf das Haushaltsgesetz usw. Tatsache ist, daß 
ein Beschluß des Haushaltsausschusses vorliegt und 
zur Abstimmung steht. Jedes andere Manöver, ob 
nun beabsichtigt oder nicht, würde nur dazu füh
ren, daß wir um diese Abstimmung herumkommen, 
und dagegen verwahren wir uns. Wir verwahren 
uns gegen jede Verwässerung und gegen den Ver
such, entgegen der Geschäftsordnung um die Ab
stimmung herumzukommen. Es gibt nur eines: Der 
Antrag ist gestellt; er ist im Haushaltsausschuß 
beraten und muß nun zur Abstimmung gelangen. 

Zur rein rechtlichen Frage möchte ich bemerken: 
Die Zuschüsse für die nichtstaatlichen Theater sind 
im Haushalt 1952 mit 100 Prozent eingesetzt. Dem 
Herrn Finanzminister ist lediglich die Ermäch
tigung gegeben, sie um 15 Prozent zu kürzen oder 
nicht. Er ist ohne weiteres dazu berechtigt, wenn 
er die Zuschüsse vor der Abrechnung am 24. April 
nicht kürzt. Sollte er sie bisher gekürzt haben, so ist 
er durchaus zu einer Korrektur berechtigt, weil er 
seine Entscheidung nicht als gegen sich rechtskräf
tig und bindend gelten zu lassen braucht. Man hat 
das Gefühl, daß man mit List und Schläue ver
sucht, wie man um den Antrag herumkommt, um 
ihn schließlich durch irgendwelche Kunstgriffe hin
auszubalancieren. Nach dem 24. April sagen die 
Herren von der Regierung dann mit Bestimmtheit, 
jetzt können wir nicht mehr darüber reden. Des
halb widersetzen wir uns. 

Vizepräsident Hagen: Die Entscheidung liegt jetzt 
beim Hohen Haus. Ich lasse über den Geschäfts
ordnungsantrag Dr. Lacherbauer abstimmen. Wenn 
ich Sie, Herr Kollege Dr. Lacherbauer, recht ver-. 
standen habe, geht er dahin, die ganze Angelegen
heit an den Haushaltsausschuß zurückzuverweisen. 
Wer für diesen Antrag ist, wolle sich vom Platz 
erheben. - Ich bitte um die Gegenprobe.-Stimm
enthaltungen? - Ich stelle fest, daß der Antrag 
Dr. Lacherbauer abgelehnt ist. 

Wir kommen zum zweiten Geschäftsordnungs
antrag, der dahin geht, über den Antrag des Aus
schusses abzustimmen. Alle anderen Anträge, 
mögen sie nun Abänderungsanträge oder Zusatz
anträge heißen, sollen dann dem Haushaltsausschuß 
überwiesen werden. Wer für den Antrag ist, möge 
sich vom Platz erheben. - Ich bitte um die Gegen
probe. - Enthaltungen? - Ich stelle fest, das 
erstere war die Mehrheit. Der Antrag ist angenom
men. 

Ich lasse jetzt über den Antrag des Ausschusses 
abstimmen. Ich wiederhole ihn: 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wi'rd ersucht, auch im 
Haushaltsjahr 1952 von· einer 15prozentigen 
Kürzung der beschlossenen und genehmigten 
Staatszuschüsse für nichtstaatliche Theater ab
zusehen. 

Wer für diesen Antrag ist, wolle sich vom Platz 
erheben. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Ent
haltungen? - Ich stelle fest, das erstere war die 
Mehrheit. Der Antrag ist angenommen. 

Ich schlage vor, jetzt die Sitzung zu schließen 
und die Beratungen morgen um 9 Uhr fortzusetzen. 
- Es ist so beschlossen. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 12 Uhr 34 Minuten.) 




